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Das folgende Skriptum steht zum kostenlosen Download zur Verfügung. Das Urheberrecht und sonstige 

Rechte an dem Text verbleiben beim Verfasser, der keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit 

der Inhalte übernehmen kann. Das Skript kann und will die rechtliche Beratung im Einzelfall nicht erset-

zen. 

Eine Verwendung des Textes, auch in Auszügen, bedarf der Genehmigung des Verfassers. Für den Down-

load des Textes wird keine Gebühr verlangt. Wir folgen insofern dem Shareware-Prinzip. Wenn Ihnen der 

Text zusagt und Sie die Arbeit des Instituts unterst¿tzen wollen, bitten wir um eine Spende f¿r die ĂKaffee-

kasseñ des Instituts auf folgendes Konto: 

 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Schlossplatz 2, 48149 Münster, 

WestLB AG, Friedrichstr. 62 -80, 40217 Düsseldorf, 

Konto: 1 267 012, BLZ: 300 500 00, 

unter Angabe des Verwendungszwecks: 2924 0155 / 5901 (Skriptum Internetrecht). 

mailto:hoeren@uni-muenster.de
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Vorwort 

Was soll dieses Buch im Internet? In der Tat könnte man sich fragen, wieso ein Buch 

kostenfrei zum Download über das Internet bereitgehalten wird, das man vielleicht an anderer 

Stelle sogar käuflich in fester Form erwerben kann. Es gilt zu beachten, dass das Internet eine 

Dynamik hat, die die klassischen Buchverleger überfordert. Viele der in einem Buch 

getroffenen Aussagen sind gerade wegen des buchspezifischen Time Lag schon im Zeitpunkt 

des Erscheinens überholt. Dennoch macht es gerade auch im Zeitalter der digitalen 

Schnelligkeit Sinn, Bücher zu publizieren. Diese nehmen eine andere Funktion wahr. Galten 

sie früher als Medium für die schnelle Information, sind sie heute Archive. Es wird ein 

bestimmter historisch wichtiger Zeitpunkt der Diskussion für alle Zeiten festgehalten. Für 

eine zeitnah-aktuelle Information ist das Buch jedoch kaum noch geeignet. Wer also halbwegs 

up to date bleiben will, muss auch im Internet publizieren und lesen.  

Die Verbreitung über das Internet ist natürlich kein Garant dafür, dass alle Informationen  

wirklich stimmig sind. Die Fülle des Rechtsgebiets ĂInternetrechtñ drohen auch den Verfasser 

dieses digitalen Buchs zu überfordern. Es fällt sehr schwer, auf die Hybris zu verfallen, auf 

allen Gebieten des Internetrechts zu Hause sein zu wollen. Ich bitte daher den Leser ï die 

Leserin ï um Verzeihung, wenn die eine oder andere Information nicht mehr aktuell oder gar 

falsch sein sollte. Ich tue mein Bestes und damit nicht genug. Ich freue mich daher umso mehr 

für jedwede Rückmeldung; kritische Hinweise an meine E-Mail-Adresse: hoeren@uni-

muenster.de. 

Der Aufbau dieses Buches richtet sich nach den Bedürfnissen der Internetanbieter. Diese 

brauchen, um im Internet auftreten zu können,  

¶ eine Kennung (dies verweist auf das Domainrecht), 

¶ Inhalte (ein Tummelplatz für das Immaterialgüterrecht), 

¶ Werbung und Marketing (hier kommen die Wettbewerbsrechtler zu Wort), 

¶ den Kontakt zum Kunden (was zu Ausführungen zum Vertragsschluss und zum E-

Commerce-Recht führt) 

¶ sowie Daten der Kunden (hier gilt das Datenschutzrecht). 

Abschließend findet sich noch ein Abschnitt zu der Frage, wer für alle diese 

Rechtsanforderungen haftet. Schließlich wird auch noch auf das Problem der Vollstreckung 

von Gerichtsentscheidungen im Internet eingegangen. Gerade das Vollstreckungsrecht ist der 

archimedische Punkt der Internetdiskussion.  

Ich kann nur hoffen, dass der gnädige Leser trotz mancher Schwächen den einen oder anderen 

Hinweis für seine tägliche Praxis in den folgenden Überlegungen findet. 

 

Münster, Oktober 2011       Thomas Hoeren  

  

mailto:hoeren@uni-muenster.de
mailto:hoeren@uni-muenster.de
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IPRax Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (Zeitschrift) 

IRC International Relay Chat  

ISDN  Integrated Services Digital Network 

ISO International Organization for Standardization 

ISOC Internet Society 

I.S.v. im Sinne von 

ITAA  Information Technology Association of America 

ITM Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht 

ITLP  International Trade Law Project 
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ITRB Der IT-Rechts-Berater (Zeitschrift) 

ITU International Telecommunications Union 

IuKDG  Informations- und Kommunikationsdienstegesetz 

IZVR Internationales Zivilverfahrensrecht 

 

K 

K&R Kommunikation und Recht (Zeitschrift) 

KJ Kritische Justiz (Zeitschrift) 

KUG  Kunsturheberrechtsgesetz 

KWG Kreditwesengesetz 

 

L 

LAG Landesarbeitsgericht 

LG  Landgericht 

LMBG  Lebensmittelbedarfsgesetz 

LRG Landesrundfunkgesetz 

LUG  Literatururheberrechtsgesetz 

LuGÜ Lugano-Übereinkommen 

Leits. Leitsatz  

 

M 

MA Markenartikel (Zeitschrift) 

MarkenG  Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen 

MDR Monatsschrift für deutsches Recht (Zeitschrift) 

MDStV  Mediendienstestaatsvertrag 

Mitt. Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Zeitschrift) 

MMR Multimedia und Recht (Zeitschrift) 

MMRCS  Multimedia Rights Clearance Systems 

 

N 

NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift) 

NJW-CoR Neue Jurististische Wochenschrift ï Computerreport (Zeitschrift) 

NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift/Rechtsprechungsreport (Zeitschrift) 

NSI Network Solutions Inc. 
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NW Nordrhein-Westfalen 

NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (Zeitschrift) 

NZV Netzzugangsverordnung  

 

O 

OECD Organisation for Economic Co-Operation and Development 

OEM Original Equipment Manufacturer 

OLG  Oberlandesgericht 

ONP Open Network Provision 

OVG Oberverwaltungsgericht 

 

P 

PatG Patentgesetz 

PC  Personal Computer 

PersR Der Personalrat (Zeitschrift) 

PFV  positive Forderungsverletzung 

PGP Pretty Good Privacy  

PIN Personal Identification Number 

POP Point of Presence 

PTRegG  Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation 

PVV positive Vertragsverletzung  

 

R 

R + S Recht und Schaden (Zeitschrift) 

RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 

(Zeitschrift) 

RAM  Random Access Memory 

RBÜ Revidierter Berner Übereinkunft 

RdA Recht der Arbeit (Zeitschrift) 

RDRP Restrictions Dispute Resolution Policy (RDRP) 

RDV Recht der Datenverarbeitung (Zeitschrift) 

RdW Recht der Wirtschaft (Zeitschrift) 

RefE Referentenentwurf 

RegE Regierungsentwurf 
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RIAA Recording Industry Association of America  

RIPE-NCC  Réseaux Internet Protocol Européen Network Coordination Center 

RIW Recht der internationalen Wirtschaft (Zeitschrift) 

RL  Richtlinie 

 

S 

SCP Sunrise Challenge Policy 

SET  Secure Electronic Transaction 

SigG Signaturgesetz 

SigV Signaturverordnung 

SSL Secure Socket Layer 

StBerG Steuerberatungsgesetz 

STOP Start-Up Trademark Opposition Policy 

 

T 

TBDF  Transborder Data Flow 

TDDSG  Teledienstedatenschutzgesetz 

TDG  Teledienstegesetz 

TDSV  Telekommunikationsdatenschutzverordnung 

TKG  Telekommunikationsgesetz 

TKR  Telekommunikationsrecht 

TKV Telekommunikationskundenschutzverordnung 

TLD  Topleveldomain 

TMG Telemediengesetz 

TMR Telekommunikations & Medienrecht (Zeitschrift) 

 

U 

UDRP Uniform Dispute Resolution Procedure 

UFITA Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht (Zeitschrift) 

UN United Nations 

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law 

Unverö unveröffentlicht 

UPR  Urheberpersönlichkeitsrecht 

UrhG  Urheberrechtsgesetz 
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URL  Uniform Respurce Locator 

US United States 

UWG  Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

 

V 

VAG Versicherungsaufsichtsgesetz 

VAR Value Added Reseller 

VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

VerbrKrG  Verbraucherkreditgesetz 

VERDI  Very Extensive Rights Data Information (Projekt der EU) 

VersR Versicherungsrecht (Zeitschrift) 

VG  Verwertungsgesellschaft 

VO Verordnung 

VuR Verbraucher und Recht (Zeitschrift) 

VPRT Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation 

VVG Versicherungsvertragsgesetz 

 

W 

WCT  World Copyright Treaty 

WIPO  World Intellectual Property Organization  

WM Wertpapier-Mitteilungen (Zeitschrift) 

WPPT  World Performers and Producers Right Treaty 

WRP  Wettbewerb in Recht und Praxis (Zeitschrift) 

WTO  World Trade Organisation 

WuW Wirtschaft und Wettbewerb (Zeitschrift) 

WWW  World Wide Web 

 

Z 

ZfA Zeitschrift für Arbeitsrecht (Zeitschrift) 

ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Zeitschrift) 

ZUM Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (Zeitschrift) 

ZUM-RD Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht/Rechtsprechungsdienst 

(Zeitschrift) 

ZPO  Zivilprozessordnung 
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ZZP Zeitschrift für Zivilprozess (Zeitschrift) 
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Erstes Kapitel: Information und Recht ï die Kernbegriffe 

 

I. Einführung  

 

Das Informationsrecht  ist eine neue Rechtsdisziplin, deren Wurzeln im Dunkeln liegen. Dies 

hängt zu einem großen Teil damit zusammen, dass der Gegenstand dieses Fachs nicht klar zu 

bestimmen ist. Niemand weiß, was Information ist. In der Tat scheint jeder zu wissen, was 

Information ist, ohne es jedoch konkret benennen zu können.1 Gängig sind negative 

Definitionen, etwa dergestalt: Information ist nicht gegenständlich, nicht greifbar, nicht 

zeitlich beschränkt. Solche Umschreibungen helfen wenig. Ebenso vage sind jedoch positive 

Auskünfte wie: Information sei ein Ădritter Urzustand der Weltò, eine Ăneue Art 

Wirklichkeitñ, neben der materiellen und geistigen Wirklichkeit, eine Ăstrukturelle 

Koppelungò, eine Ădritte universelle GrundgrºÇeò. Diesen nebulºsen Aussagen entsprechen 

einer Fülle von Informationsbegriffen in einzelnen Fachdisziplinen. Die differenziertesten 

Definitionsversuche unterscheiden zwischen Information als Prozess, als Subjekt, als Objekt 

und als System. Letztendlich bezeichnet Information semantisch wohl jede 

Kenntnisbeziehung zu jedem realen und irrealen Gegenstand der Welt.2 Damit ist der Begriff 

allerdings konturen- und grenzenlos. Offensichtlich aber besteht bei vielen Informationen ein 

ökonomischer Wert, der es rechtfertigen kann, diesen einer einzelnen Person zuzuordnen. Zu 

beachten ist allerdings, dass dieser Wert nur schwer zu fassen ist. Eine Information kann 

beispielsweise in dem Moment, in dem sie anderen mitgeteilt wird, ihren Wert verlieren, da 

ihr Wert einzig und allein darin bestehen kann, dass niemand sie kennt.  

Letztendlich umschreibt der Begriff des Informationsrechts eine Querschnittsmaterie, in deren 

Mittelpunkt Phänomene wie  

 

¶ das Internet 

¶ Soft- und Hardware 

¶ Kunsthandel 

¶ Rundfunk und Fernsehen 

¶ Musik, Theater, Film, Foto, Printmedien 

¶ Telekommunikation, Satellitenkommunikation, Kabelnetze 

stehen. 

                                                 
1
 Siehe hierzu Steinmüller, Informationstechnologie und Gesellschaft, Darmstadt 1993, 189. 

2
 So bereits Welp, IuR 1988, 443, 445. 
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Das Informationsrecht bildet jedoch nicht den Oberbegriff für eine lose Sammlung verschie-

denster Themen. Vielmehr beschäftigt das Informationsrecht eine zentrale Leitfrage: Wie 

werden wem wann und warum Ausschließlichkeitsrechte an Informationen zugeordnet? Diese 

Leitfrage lässt sich in Einzelprobleme untergliedern. So ist z.B. im Informationsrecht zu fra-

gen: 

 

¶ Welche Ausschließlichkeitsrechte bestehen überhaupt (z.B. Immaterialgüterrechte, 

Persönlichkeitsrechte, Geheimnis-schutz)? 

¶ Wie lassen sich diese Rechte voneinander abgrenzen? 

¶ Wie kann das Interesse der Allgemeinheit am freien Zugang zu Informationen 

gesichert werden? 

¶ Welche öffentlichen Interessen rechtfertigen Verbote der Informationsnutzung? 

 

II.  Geschichte des Informationsrechts  

 

Das Informationsrecht nahm seinen historischen Ausgangspunkt Anfang der siebziger Jah-

re, als mit der zunehmenden Bedeutung der EDV auch deren Risiken Gegenstand der öffent-

lichen Diskussion wurden. So begann ein Streitgespräch über den Schutz personenbezoge-

ner Daten, das sich bald mit einem der SPD nahe stehenden politischen Duktus verband. In 

der Folge entstanden die ersten Datenschutzgesetze in Hessen (1974) und auf Bundesebene 

(1979). Nach dem Volkszählungsurteil (1983) trat der Streit um Möglichkeiten und Grenzen 

des Datenschutzes noch einmal in das Licht der Öffentlichkeit, bevor der Datenschutz darauf-

hin seine bis heute andauernde Talfahrt begann.  

 

Auf anderen Gebieten kam die Diskussion erst allmählich ins Laufen. Zunächst wurden Ăfirst 

generation issuesò behandelt, insbesondere die Frage der Anwendbarkeit traditioneller R e-

gelwerke auf Software- und Hardware. So rankten sich Rechtsprechung und Literatur An-

fang der achtziger Jahre um die Urheberrechtsfähigkeit oder die Sachqualität von Software. 

Als diese Grundsatzfragen durch höchstrichterliche Rechtsprechung geklärt waren, kamen die 

Ăsecond generation issuesò, Spezialfragen, wie der Vervielfªltigungsbegriff bei RAM-

Speicherung.  
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Die Forschung bewegte sich bis Ende der achtziger Jahre in ruhigeren Gewässern, bis dann 

durch Multimedia und Internet  neue Themen ins Blickfeld gerieten. Bislang scheint die 

Forschung hier noch bei den Ăfirst generation issuesñ stehen geblieben zu sein. So finden sich 

zahlreiche Beiträge zur Anwendbarkeit des traditionellen Werberechts auf Online-Marketing 

oder zum Schutz gegen Domain-Grabbing. Inzwischen normalisiert sich die Diskussion wie-

der. Nachdem die Anwendbarkeit traditioneller Regelungen auf Internet-Sachverhalte weitge-

hend (auch durch Gesetzeskorrekturen) geklärt ist, kommt jetzt erneut die Phase, in denen 

Detailfragen zu klären sind. 

Dennoch ist es bis heute noch nicht gelungen, ein klares dogmatisches System des Informati-

onsrechts zu begründen. Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Facetten des In-

formationsrechts bedarf noch der Aufklärung und Diskussion.  

 

III.  Einführende Literatur und Fachzeitschriften 

 

Zum Informationsrecht insgesamt ist einführende Literatur dünn gesät. Noch wird die Publi-

kationsszene von einer Vielzahl einzelner Monographien und Einführungen zu Teilaspekten, 

wie etwa dem Datenschutzrecht oder dem Datenverarbeitungsvertragsrecht, geprägt. Im Übri-

gen ist zu beachten, dass die Gefahr einer Überalterung im Informationsrecht sehr hoch ist: 

Bedingt durch das enorme Tempo der Gesetzgebung und Rechtsprechung auf diesem Gebiet 

sind Werke meist schon veraltet, wenn sie erscheinen. Man muss daher alle Werke auf diesem 

Gebiet (einschließlich des vorliegenden) mit Bedacht lesen und auf aktuelle Entwicklungen 

hin kritisch prüfen.  

Hinweise zu Einführungsliteratur für einzelne Teilgebiete finden sich vor den jeweiligen Ab-

schnitten in diesem Werk. Als übergeordnete Literatur ist zu empfehlen: 

 

¶ Hoeren/Sieber (Hg.), Handbuch Multimediarecht, München (C. H. Beck), Loseblatt: 

Stand 2011  

¶ Kilian/Heussen (Hg.), Computerrechtshandbuch, München (C. H. Beck), Loseblatt: 

Stand 2010 

¶ Paschke/Berlit (Hg.), Gesamtes Medienrecht, Baden-Baden (Nomos) 2008 

¶ Spindler/Schuster (Hg.), Recht der elektronischen Medien, München (C. H. Beck) 

2011, 2. Aufl. 

¶  

Einzelmonographien: 



 23 

 

¶ Thomas Hoeren, Internet- und Kommunikationsrecht, Köln 2008 (Vorversion des 

vorliegenden Werkes) 

¶ Niko Härting, Internetrecht, 4. Aufl. Köln 2010. 

¶ Haug, Internetrecht, 2. Aufl. 2010. 

¶ Köhler/Arndt/Fetzer, Recht des Internet, 7. Aufl. Heidelberg (C.F. Müller) 2011. 

¶ Moritz/Dreier, Rechts-Handbuch zum E-Commerce, 2. Auflage, 2005. 

¶ Christian Schwarzenegger u.a. (HG.), Internet-Recht und Strafrecht (für d. Schweiz), 

Zürich 2004. 

¶ Andreas Wiebe, Internetrecht (f. Österreich), Wien 2004. 

¶  

Hinsichtlich der Fachzeitschriften ist ein Trend zu einer Informationsüberflutung zu be-

obachten. Eine Fülle neuer Zeitschriften ist in den letzten Jahren zum Informationsrecht er-

schienen; offensichtlich wittern viele Verleger hier ĂMorgenluftò. Die Qualitªt der Beitrªge 

lässt allerdings manchmal zu wünschen übrig; viele Inhalte wiederholen sich. Bei der Lektüre 

ist also Vorsicht geboten. Im Einzelnen erscheinen in Deutschland folgende Zeitschriften (in 

alphabetischer Reihenfolge): 

 

¶ Archiv für Presserecht/Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht (AfP) 

¶ Computer und Recht (CR) 

¶ Computer Law Review International (CRi) 

¶ Datenschutz-Nachrichten (DANA) 

¶ Datenschutz und Datensicherung (DuD) 

¶ Datenverarbeitung, Steuer, Wirtschaft, Recht (DSWR) 

¶ Datenverarbeitung im Recht (DVR; eingestellt 1987) 

¶ Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 

¶ Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil (GRUR Int.) 

¶ Der IT-Rechts-Berater (ITRB) 

¶ Informatik und Recht (IuR; eingestellt 1988) 

¶ Kommunikation & Recht (K&R) 

¶ Kunst & Recht (KR) 

¶ Multimedia und Recht (MMR) 

¶ Neue Juristische Wochenschrift. Computerreport (NJW-CoR; eingestellt 2000) 
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¶ Öffentliche Verwaltung und Datenverarbeitung (ÖVD; eingestellt 1986) 

¶ Recht der Datenverarbeitung (RDV) 

¶ Zeitschrift für geistiges Eigentum  

¶ Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (ZUM) und der dazu gehörige 

Rechtsprechungsdienst (ZUM-RD). 

 

Österreich:  

 

¶ Ecolex 

¶ Medien & Recht 

¶ Rundfunkrecht (RfR). 

 

Schweiz:  

 

¶ sic! 

¶ Digma/Zeitschrift für Datenrecht und Informationssicherheit 

 

Im internationalen Kontext  ist die Lage auf dem Zeitschriftenmarkt kaum überschaubar. 

Hier sei nur eine Auswahl genannt: 

 

¶ Actualidad Informatica Aranzadi (E) 

¶ Auteurs & Media (B) 

¶ Berkeley Technology Law Journal (USA) 

¶ Columbia Visual Arts & Law Journal (USA) 

¶ Communications Law (Tolleyôs) 

¶ Computer Law & Practice (UK) 

¶ Computer Law & Security Report (UK) 

¶ The Computer Lawyer (USA) 

¶ Computerrecht (NL) 

¶ EDI Law Review (NL) 

¶ European Intellectual Property Review (UK) 

¶ Information & Communications Technology Law (UK) 

¶ Informatierecht (NL) 
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¶ Jurimetrics (USA) 

¶ Lamy Droit de l´informatique (F) 

¶ Revue internationale de Droit d´Auteur (F) 

¶ Rutgers Computer & Technology Law Journal (USA) 

¶ The John Marshal Journal of Computer& Information Law (USA) 

¶ Vanderbilt Journal of Law & Technology (USA) 

¶ World Intellectual Property Law (USA) 

 

Für die Recherche in Fachbibliotheken muss beachtet werden, dass es sich beim Informati-

onsrecht um eine junge Disziplin handelt, die nur an wenigen Universitäten beheimatet ist. 

Der unbedarfte Forscher wird daher meist enttäuscht sein, wenn er versucht, über seine lokale 

Fakultätsbibliothek an einschlägige Werke zu gelangen. Zu empfehlen sind die Bibliotheken 

folgender Einrichtungen 

 

¶ DFG-Graduiertenkolleg ĂGeistiges Eigentum und Gemeinfreiheitò (Universitªt 

Bayreuth) 

¶ Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht 

(München) 

¶ Institut für Rechtsinformatik (Universität Saarbrücken) 

¶ Institut für das Recht der Informations- und Kommunikationstechnik (Humboldt 

Universität Berlin)  

¶ Institut für Medienrecht und Kommunikationsrecht (Universität Köln) 

¶ Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Medienrecht (TU Dresden) 

¶ Institut für Rechtsinformatik (Universität Hannover) 

¶ Zentrum für Rechtsinformatik (Universität Karlsruhe) 

¶ Gerd Bucerius-Stiftungsprofessur für Kommunikationsrecht (Universität Rostock) 

¶ Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht/ITM (Universität 

Münster) 

¶ Institut für Urheber- und Medienrecht (München). 

 

Im europäischen Ausland findet sich das  

 

¶ Institut voor Informatierecht (Universiteit Amsterdam/Niederlande) 

¶ Centre de Recherches Informatique et Droit/CRID (Universite de Namur/Belgien) 
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¶ Centre for Advanced Legal Studies (London) 

¶ Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik der Karl-

Franzens-Universität Graz 

¶ Interdisciplinary Centre for Law & Information Technology (Leuven) 

¶ Norwegian Research Center for Computers and Law/NRCCL (Oslo) 

¶ Queen Mary University of London School of Law (London) 

¶ Centre dôEstudis de Dret i Inform¨tica de Balears (Palma de Mallorca). 

 

In den USA bestehen Forschungseinrichtungen u.a. an der Harvard Law School: ĂBerkman 

Center for Internet & Societyñ und der Yale University: ĂCenter for Internet Studiesò. Weitere 

Forschungseinrichtungen und Lehrstühle bestehen an der Columbia Law School (New York) 

und den Universitäten Stanford und Berkeley. 
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Zweites Kapitel: Rechtsprobleme beim Erwerb von Domains 

 

Literatur: 

Allmendinger, Probleme bei der Umsetzung namens- und markenrechtlicher 

Unterlassungsverpflichtungen im Internet, in: GRUR 2000, 966; Apel/Große-Ruse, 

Markenrecht versus Domainrecht. Ein Plädoyer für die Paradigmen des Markenrechts im 

Rechtsvergleich, in: WRP 2000, 816; Baum, Die effiziente Lösung von 

Domainnamenskonflikten, München 2005; Bettinger, Kennzeichenkollisionen im Internet, in: 

Mayer-Schönberger u.a. (Hg.), Das Recht der Domainnamen, Wien 2001, 139; Bettinger, 

Internationale Kennzeichenkonflikte im Internet, in: Lehmann (Hg.), Electronic Business in 

Europa. Internationales, europäisches und deutsches Online-Recht, München 2002, 201; 

Böcker, Der Löschungsanspruch in der registerkennzeichenrechtlich motivierten 

Domainstreitigkeit, in: GRUR 2007, 370; Bröcher, Domainnamen und das Prioritätsprinzip 

im Kennzeichenrecht, in: MMR 2005, 203; Bücking, Namens- und Kennzeichenrechte im 

Internet (Domainrecht), Stuttgart 2002; Bücking, Update Domainrecht: Aktuelle Entwicklung 

im deutschen Recht der Internetdomains, in: MMR 2000, 656; Danckwerts, Örtliche 

Zuständigkeit bei Urheber-, Marken- und Wettbewerbsverletzungen im Internet, in: GRUR 

2007, 104; Dieselhorst, Marken und Domains, in: Moritz/Dreier (Hg.), Rechtshandbuch E-

Commerce, Köln 2002, 260; Eckhard, Das Domain-Name-System. Eine kritische 

Bestandsaufnahme aus kartellrechtlicher Sicht, Frankfurt 2001; Eichelberger, 

Benutzungszwang für .eu-Domains, in: K&R 2007, 453; Erd, Probleme des Online-Rechts, 

Teile 1: Probleme der Domainvergabe und -nutzung, in: KJ 2000, 107; Erdmann, Gesetzliche 

Teilhabe an Domain-Names. Eine zeichen- und wettbewerbsrechtliche Untersuchung, in: 

GRUR 2004, 405; Ernst, Verträge rund um die Domain, in: MMR 2002, 709; Ernstschneider, 

Zeichenähnlichkeit, Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit, Branchennähe im Domain-

Rechtsstreit, Jur PC Web-Dok 219/2002; Fallenböck/Kaufmann/Lausegger, Ortsnamen und 

geografische Bezeichnungen als Internet-Domainnamen, in: ÖBl. 2002, Heft 04, 164; Fezer, 

Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen, in: WRP 2000, 669; Florstedt, 

www.Kennzeichenidentitaet.de. Zur Kollision von Kennzeichen bei Internet-Domainnamen, 

Frankfurt 2001; Gräbig, Domain und Kennzeichenrecht, MMR 2009, Beilage Nr. 6, 25; 

Haar/Krone, Domainstreitigkeiten und Wege zu ihrer Beilegung, in: Mitteilungen der 

deutschen Patentanwälte 2005, 58; Hagemann, Rechtsschutz gegen Kennzeichenmissbrauch 

unter Berücksichtigung der Internet-Domain-Problematik, Frankfurt 2001; Härting, 

Kennzeichenrechtliche Ansprüche im Domainrecht, ITRB 2008, 38; Hellmich/Jochheim, 

Domains im Agenturgeschäft nach der grundke.de Entscheidung, in: K&R 2007, 494; 

Huber/Dingeldey, Ratgeber Domainnamen, Starnberg 2001; Hülsewig, Rechtsschutz gegen 

die unberechtigte Nutzung von Domains im Internet ï ein systematischer Überblick unter 

Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung, JA 2008, 592; Jaeger-Lenz, Marken- und 

Wettbewerbsrecht im Internet: Domains und Kennzeichen, in: Lehmann (Hg.), Electronic 

Business in Europa. Internationales, europäisches und deutsches Online-Recht, München 

2002, 161; Jaeger-Lenz, Die Einführung der .eu-Domains ï Rechtliche Rahmenbedingungen 

für Registrierung und Streitigkeiten, in: WRP 2005, 1234; Joller, Zur Verletzung von 

Markenrechten durch Domainnames, in: Markenrecht 2000, 10; Kazemi, Schutz von 

Domainnamen in den Beitrittsstaaten, MMR 2005, 577; Körner, Der Schutz der Marke als 

absolutes Recht ï insbesondere die Domain als Gegenstand markenrechtlicher Ansprüche, 

GRUR 2005, 33; Kort, Namens- und markenrechtliche Fragen bei der Verwendung von 

Domainnamen, in: DB 2001, 249; Koos, Die Domain als Vermögensgegenstand zwischen 

Sache und Immaterialgut ï Begründung und Konsequenzen einer Absolutheit des Rechts an 

einer Domain, in: MMR 2004, 359; Kur, Territorialität versus Globalität ï 
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Level-Domains aus kennzeichenrechtlicher Sicht, Frankfurt 2001; Reinhart, Kollisionen 

zwischen eingetragenen Marken und Domainnamen, in: WRP 2001, 13; Reinhart, Bedeutung 

und Zukunft der Top-Level-Domains im Markenrecht einerseits und im Namen- und 
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Namens von Gerichten gegen die Verwendung als oder in Domainnamen, in: GRUR 2002, 

478; Schumacher/Ernstschneider/Wiehager, Domainnamen im Internet, Berlin/Heidelberg 

2002; Selby, Domain law and internet governance, in: Bourbaki Law Review 34 (2008), 325; 

Sobola, Homepage, Domainname, Meta-Tags ï Rechtsanwaltswerbung im Internet, in: NJW 

2001, 1113; Sobola, Ansprüche auf .eu-Domains, in: ITRB 2007, 259; Thiele, Internet 

Provider auf Abwegen ï Zur Rechtsnatur der Domainbeschaffung, ecolex 2004, 777; Ubber, 

Markenrecht im Internet, Heidelberg 2002; Thiele, US-amerikanisches Gesetz gegen 

Domaingrabbing, in: Wirtschaftsrechtliche Blätter 2000, 549; Thiele, Internet-Domainnamen 

und Wettbewerbsrecht, in: Gruber/Mader (Hg.), Internet und eCommerce. Neue 

Herausforderungen im Privatrecht, Wien 2000, 75; Ullmann, Wer suchet der findet ï 

Kennzeichenrechtsverletzungen im Internet, GRUR 2007, 663; Viefhues, Domain-Name-

Sharing, MMR 2000, 334; Viefhues, Folgt die Rechtsprechung zu den Domain-Names 

wirklich den Grundsätzen des Kennzeichenrechtes, in: NJW 2000, 3239; Viefhues, Domain-

Names. Ein kurzer Rechtsprechungsüberblick, in: MMR-Beilage 8/2001, 25; Viefhues, Wenn 

die Treuhand zum Pferdefuß wird, in: MMR 2005, 76; Voegelie-Wenzl, Internet Governance 

am Beispiel der Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN), in: GRUR 

Int. 2007, 807; Weisert, Die Domain als namensgleiches Recht? Die Büchse der Pandora 

öffnet sich, WRP 2009, 128. 

 

Wer im Internet erreichbar sein will, braucht eine eindeutige Adresse. Ansonsten erreicht ihn 

weder die elektronische Post noch kann der Nutzer sein Informationsangebot abrufen. Inter-

net-Adressen sind ein äußerst knappes Gut. Sie können nur einmal vergeben werden; der Run 

auf diese Kennzeichnungen ist deshalb eine logische Konsequenz. Schon bald machten sich 
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erste digitale Adressenhändler auf die Suche nach wertvollen Kennzeichnungen, die sie reser-

vieren ließen, um sie nachher gegen teures Geld zu verkaufen. Markenrechtliche Auseinan-

dersetzungen waren vorprogrammiert und es häuften sich im In- und Ausland Gerichtsent-

scheidungen zu diesem Problembereich. 

 

 

I. Praxis der Adressvergabe  

 

Literatur:  

Bettinger in: Bettinger/Leistner, Werbung und Vertrieb im Internet, Köln, 2002; Bettinger, 

Domain Name Law and practice, Oxford, 2005; Burgställer, Die neue Ădoteuñ-Domain, in: 

Medien & Recht 2004, 214; Forgó, Das Domain Name System, in: Mayer-Schönberger u.a. 

(Hg.), Das Recht der Domain Namen, Wien 2001, 1; Froomkin, Wrong Turn in Cyberspace: 

Using ICANN to Route around the APA and the Constitution, in: Duke University Law 

Journal, October 2000, 17; Müller, Alternative Adressierungssysteme für das Internet ï 

Kartellrechtliche Probleme, in: MMR 2006, 427; Müller, Tobias, Das neue alternative 

Streitbeilegungsverfahren für .eu-Domains, in: SchiedsVZ 2008, 76; Rayle, Die 

Registrierungspraktiken für Internet-Domainnamen in der EU, München 2003; Wibbeke, 

Online-Namensschutz, Organisation der Domainverwaltung in Zeiten der Globalisierung, 

ITRB 2008, 182 

 

Bei der Durchsetzung der markenrechtlichen Vorgaben sind die faktischen Besonderheiten 

der Adressvergabe im Internet zu beachten. Nur eine offiziell gemeldete Adresse kann ord-

nungsgemäß geroutet werden, d.h. am Internet teilnehmen.  

 

1. Internationale Strukturen  

 

Literatur:  

Kleinwächter, The Silent Subversive: ICANN and the new Global Governance, in Ăinfo: the 

journal of policy, regulation and strategy for communications, information and mediaò, Vol. 

3, No. 4, August 2001, 259; Kleinwächter, ICANN als United Nations der Infor-

mationsgesellschaft? Der lange Weg zur Selbstregulierung des Internets, in: MMR 1999, 452; 

Kleinwächter, ICANN between technical mandate and political challenges, in: Telecommuni-

cations Policy, No. 24, 2000, 553; Kleinwächter, ICANN as the ĂUnited Nationsñ of the 

Global Information Society?: The Long Road Towards the Self -Regulation of the Internet, in: 

Gazette, Vol. 62, No. 6, p. 451; Kleinwächter, ICANN lehnt Ă.xxxñ-TLD ab, MMR 2007, 

Heft 8; Voegeli-Wenzl, Internet Governance am Beispiel der Internet Corporation of Assigned 

Names and Numbers (ICANN), GRUR Int. 2007, 807; Meyer, Die Zukunft der Inter-

netadressierung, DFN-Infobrief 01/2007.  

 

2. ICANN  
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Die für die Kommunikation zwischen den einzelnen Rechnern erforderlichen IP-Adressen 

werden nicht vom Staat vergeben. Als Oberorganisation ist vielmehr die ICANN  (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers) zuständig.3 Die ICANN wurde im Herbst 

1998 als private non-profit-public benefit organization i.S.d §§ 5110-6910 des California 

Corporation Code in den USA gegründet.4 Der Sitz ist in Kalifornien. 

  

Die ICANN hat weit reichende Kompetenzen im Domainbereich, u.a.  

 

¶ die Kontrolle und Verwaltung des Root-Server-Systems (mit Ausnahme 

des obersten A-Root-Server, der lange Zeit unter der Kontrolle der US-

Regierung stand und heute von VeriSign Global Registry Services 

verwaltet wird) 

¶ die Vergabe und Verwaltung von IP-Adressen, mit Hilfe der Numbering 

Authorities ARIN (für Amerika), RIPE (für Europa), Afrinic (für Afrika) 

oder APNIC (für die Regionen Asien und Pazifik) 

¶ die Vergabe und Verwaltung von Top-Level-Domains, sowohl 

hinsichtlich der länderbasierten Kennungen (country-code Top-Level-

Domains; ccTLDs) als auch der generischen Top-Level-Domains 

(gTLDs); hierzu akkreditiert ICANN sog. Registrars, bei denen dann die 

einzelnen Domains registriert werden können.  

 

Derzeit bestehen folgende gTLDs:
 5 

 

¶ arpa (ARPANET; diese TLD wird von der IANA6 als 

ĂInfrastrukturdomainò bezeichnet) 

¶ biz (Unternehmen) 

¶ com (ĂCommercialñ) 

¶ info (Informationsdienste) 

¶ int (Internationale Organisationen) 

                                                 
3
 Siehe dazu Kleinwächter, MMR 1999, 452. 

4
 Siehe dazu auch die Articles of Incorporation des ICANN vom 28. Januar 1998, abrufbar unter 

http://www.icann.org/general/articles.htm. 
5
 Um die zuständigen RegisterungsstellenRegistrierungsstellen für diese Kennungen festzustellen siehe 

http://www.icann.org/registries/listing.html. 
6
 Bei der IANA handelt es sich um die Internet Assigned Numbers Organisation, die die Vergabe von IP-

Adressen, Top Level Domains und IP-Protokollnummern regelt. Die IANA ist eine organisatorische Unterabtei-

lung der ICANN; siehe dazu http://www.iana.org/about/ und Meyer, DFN-Infobrief, 01/2007. 
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¶ name (Natürliche Personen oder Familien) 

¶ net (für Angebote mit Internetbezug) 

¶ org (für nichtkommerzielle Organisationen) 

¶ pro (Bestimmte Berufsgruppen (Anwälte, Steuerberater, Ärzte, 

Ingenieure) in USA, Kanada, Deutschland und dem Vereinigten 

Königreich) 

 

Außerdem bestehen folgende sog. Sponsored gTLDs:7 

 

¶ aero (Luftverkehr) 

¶ asia (Region Asien) 

¶ cat (Region Katalonien) 

¶ coop (Genossenschaftlich organisierte Unternehmen) 

¶ edu (Bildungsorganisationen) 

¶ gov (US-Regierung) 

¶ jobs (Internationaler Bereich des Human Resource Management) 

¶ mil (US-Militär) 

¶ mobi (Mobilfunkanbieter bzw. Inhalte, die durch mobile Endgeräte 

genutzt werden können) 

¶ museum (für Museen) 

¶ name (individuelle Nutzer mit ihrem Namen) 

¶ pro (Freiberufler: Ärzte, Rechtsanwälte, Buchhalter) 

¶ tel (vereinfachtes Anrufen bei Firmen und Unternehmen) 

¶ travel (Reiseanbieter) 

¶ xxx (Pornoanbieter). 

 

Wurde 2007 noch von ICANN die Endung .xxx abgelehnt, hat sie sich am 20. Juni 2011 je-

doch im Rahmen einer Ausweitung des Rahmes möglicher TLDs auch für diese ausgespro-

chen8. Dies eröffnet Raum für neue kennzeichenrechtliche Problemstellungen, wollen doch 

Inhaber von Kennzeichenrechten diese in der Regel nicht mit der Endung .xxx im Internet 

wiederfinden. Daher war es vom 7. September 2011 möglich, innerhalb von 30 Tagen Mar-

kennamen auf Dauer für die Registrierung unter der TLD .xxx zu sperren.9  

                                                 
7
 Siehe dazu http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html. 

8
 Vgl. http://heise.de/-1211025 (zuletzt aberufen am 14. September 2011). 

9
 Vgl. zu diesem Problemkreis MMR-Aktuell 2011, 320145. 
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Länderspezifisch bestehen heute über 200 verschiedene Top-Level-Domains.10 Wichtig sind 

die ccTLDs 

 

¶ at (Österreich). 

¶ ch (Schweiz) 

¶ de (Deutschland) 

¶ es (Spanien) 

¶ fr (Frankreich) 

¶ jp (Japan) 

¶ nl (Niederlande) 

¶ no (Norwegen) 

¶ uk (Großbritannien) 

 

Die Kennung Ă.usñ (für die USA) existiert zwar, ist aber nicht gebräuchlich. Einen besonde-

ren Reiz üben Kennungen aus, die über ihren Länderbezug hinaus eine Aussagekraft haben, 

wie z.B.: Ă.tvñ (für Tuvalu; begehrt bei Fernsehsendern) und Ă.agñ (für Antigua; gleichzeitig 

Ausdruck für Aktiengesellschaft). Besondere Probleme bestanden mit der Zulassung von 

Domains auf der Basis des chinesisch-japanischen Schriftsystems; diese Probleme wurden im 

Juni 2003 durch die Einführung eigener ICANN-Standardisierungsrichtlinien gelöst.11 

 

In der Diskussion ist die Einführung weiterer Regio-TLDs wie Ă.bayernñ, Ă.berlinñ oder 

Ă.nrwñ. Der Deutsche Bundestag hat sich im Januar 2008 für solche Kennungen 

ausgesprochen.
12

 Im Rahmen der Novellierung 2011 des TKG ist jetzt eine Änderung geplant, 

wonach solche Regio-TLDs nur mit Zustimmung der jeweiligen Gebietskörperschaft 

beantragt werden können.13 So soll § 66 TKG folgender Absatz 5 angef¿gt werden: òIst im 

Vergabeverfahren für generische Domänen oberster Stufe für die Zuteilung oder Verwendung 

einer geografischen Bezeichnung, die mit dem Namen einer Gebietskörperschaft identisch ist, 

eine Einverständniserklärung oder Unbedenklichkeitsbescheinigung durch eine deutsche 

Regierungs- oder Verwaltungsstelle erforderlich, obliegt die Entscheidung über die Erteilung 

des Einverständnisses oder die Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der nach 

                                                 
10

 Siehe dazu die Liste unter http://www.iana.org/domains/root/db (Stand: 7. September 2011). 
11

 http://www.icann.org/general/idn-guidelines-20jun03.htm. 
12

 http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16136.pdf. 
13

 http://www.bayerndigitalradio.de/uploads/media/BMWI_TKG-Novelle_100915.pdf 
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dem jeweiligen Landesrecht zuständigen Stelle. Weisen mehrere Gebietskörperschaften 

identische Namen auf, liegt die Entscheidungsbefugnis bei der Gebietskörperschaft, die nach 

der Verkehrsauffassung die größte Bedeutung hat.ñ 

 

ICANN selbst plant die völlige Freigabe aller TLDs. Wegen kartellrechtlicher Bedenken soll 

die Gestaltung von TLDs frei möglich sein, so dass TLDs wie Ă.Siemensñ denkbar sind. Erste 

Vorschläge für ein solches System wurden unter dem Stichwort ĂOpenness Change Innovati-

onñ im Oktober 2008 veröffentlicht.14 In der Zwischenzeit liegt ein ĂApplicant guidebookñ 

vor, das die weiteren Details des Verfahrens beschreibt. Zu entrichten sind 185.000 $ als Re-

gistrierungsgebühr. Antragsberechtigt sind Unternehmen, Organisationen und Institutionen 

Ăvon gutem Ansehenñ (Ăin good standingñ). Privatpersonen oder Einzelkaufleute können sich 

nicht registrieren. Verfügbar sind ASCII-Code-Zeichen und gTLDS aus nicht lateinischen 

Zeichen. Nach der Anweldung folgt eine Überprüfung der technischen und finanziellen Kom-

petenz des Antragstellers (ĂEvaluation Procedereñ). Danach können Dritte Einsprüche gegen 

ein Registrierungsantrag vorbringen (ĂDispute Resolution Procedereñ). Bei mehreren Anträ-

gen für eine TLD soll der Zuschlag nach Auktionsregeln oder nach Maßgabe einer verglei-

chenden Evaluierung erfolgen (Ăcomparative evaluationñ). Am 20. Juni 2011 wurde mittler-

weile bekannt gegeben, dass sich Unternehmen und Organisationen vom 21. Januar 2012 bis 

zum 12. April 2012 um die Zuteilung neuer TLDs bewerben können.15 Dies können insbeson-

dere Namen von Unternehmen und Städten sowie Allgemeinbegriffe sein (z.B. .firma, .stadt, 

.green, .africa, .berlin).16 

 

3. Die .EU-Domain 

 

Literatur: 

Eichelberger, Benutzungszwang für .eu-Domains? K&R 2007, 453; ders., Das Verhältnis von 

alternativem Streitbeilegungsverfahren zum Zivilprozess bei Streitigkeiten über .eu-Domains, 

K&R 2008, 410 Mietzel, Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu .eu-Domains, MMR 2007, 

282; Mietzel/Orth, Quo vadis ï .eu-ADR? MMR 2007, 757; Müller, Ă.euñ-Domains: Erkennt-

nisse aus dem ersten Jahr Spruchpraxis, GRUR Int. 2007, 990; Müller, Ă..euñ-Domains: Wi-

derruf aufgrund zweijähriger Nichtbenutzung ab Domainregistrierung, GRUR Int 2009, 653; 

Müller, Das neue alternative Streitbeilegungsverfahren für eu.Domains: Einführung und erste 

Erkenntnisse aus der Praxis, SchiedsVZ 2008, 76; Pothmann/Guhn, Erste Analyse der Recht-

sprechung zu .eu-Domains in ADR-Verfahren, K&R 2007, 69; Sobola, Ansprüche auf .eu-

Domains, ITRB 2007, 259. 

 

                                                 
14

 http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm. 
15

 Vgl. http://heise.de/-1263102 (zuletzt abgerufen am 5. Oktober 2011). 
16

 MMR-Aktuell 2011, 319448. 



 34 

Nachdem die ICANN im Jahre 2000 die Einführung einer neuen ccTLD Ă.euò beschlossen 

hat, ist diese ab dem 7. Dezember 2005 sehr erfolgreich gestartet. Seit diesem Zeitpunkt war 

es für die Inhaber registrierter Marken
17

 und öffentlicher Einrichtungen im Rahmen der sog. 

Ălandrush-periodò mºglich, die Vergabe der Ă.euò-Domains zu beantragen. Zwei Monate spä-

ter, also ab dem 7. Februar 2006, konnten dann sonstige Rechteinhaber eine Domain unter der 

TLD Ă.euò beantragen (Ălandrush-period IIò). Innerhalb dieser Zeitrªume galt f¿r Rechteinha-

ber das sog. ĂWindhundprinzipñ; wer als erster seinen Registrierungsantrag bei der zuständi-

gen Behörde EuRID
18

 einreichte, der erhielt die Domain. Die jeweiligen kennzeichenrechtli-

chen Positionen mussten innerhalb einer Frist von 40 Tagen bei dem Unternehmen Price Wa-

terhouse Coopers zur Prüfung vorgelegt werden. Die Dokumentation der entsprechenden 

kennzeichenrechtlichen Positionen erforderte eine besondere Sorgfalt, da bereits formale Feh-

ler (fehlendes Deckblatt der Anmeldung etc.) zu einer Abweisung führten. Eine solche Ab-

weisung bedeutete zwar noch keinen vollständigen Verlust der Domain, jedoch war eine 

Nachbesserung nicht möglich und zwischenzeitlich eingereichte Registrierungswünsche für 

die Domain erhielten eine bessere Priorität. 

 

Bei Streitigkeiten über eine EU-Domain gibt es sechs verschiedene Wege, tätig zu werden. 

Zunächst empfiehlt sich als Hauptweg die Anrufung einer Streitschlichtungsinstanz, in diesem 

Fall des tschechischen Schiedsgerichtshofes, der zentral alle Aufgaben der Streitschlichtung 

für die EU-Domain wahrnimmt. Art. 21 der Verordnung 2004 bestimmt, dass sich eine Streit-

schlichtung ausschließlich auf Marken- oder Namensrechte beziehen kann, gegen die die EU-

Domain verstößt. Der entsprechende Rechteinhaber muss vortragen, dass die Gegenseite kein 

Gegenrecht oder legitimes Interesse geltend machen kann oder die entsprechende Domain 

bösgläubig registriert oder nutzt. Das Streitschlichtungsverfahren unterscheidet sich hier fun-

damental von der UDRP, die das Fehlen eines Gegenrechtes kumulativ zur Bösgläubigkeit 

prüft und eine Bösgläubigkeit bei Registrierung und bei der Nutzung verlangt. Ein legitimes 

Interesse liegt vor, wenn die entsprechende Bezeichnung bereits vorher vom Domain-Inhaber 

genutzt worden war. Zu beachten sind insbesondere die Interessen von Händlern, die mit der 

Benutzung der Domain auf ihre Waren hinweisen wollen. Eine Bösgläubigkeit der Registrie-

rung oder Nutzung liegt vor, wenn die entsprechenden Vorgänge unlauter sind, insbesondere 

wenn die Domain zur wettbewerbswidrigen Verunglimpfung oder Unterdrucksetzung des 

                                                 
17

 Hierzu zählten neben reinen Wortmarken (nationale Marken, europäische Gemeinschaftsmarken oder interna-

tionale Registrierungen mit Schutzwirkung in einem Mitgliedsland der EU) auch Wort-Bild-Marken, bei denen 

der Wortbestandteil vorrangige Bedeutung hat. 
18

 http://www.eurid.eu.  
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Markenrechtsinhabers genutzt werden soll. Neu ist auch gegenüber der UDRP, dass eine 

zweijährige Nichtbenutzung ebenfalls unter die bösgläubige Registrierung fällt und zum nach-

träglichen Widerruf der Domain führt.  

Der EuGH stellte mit der Entscheidung in der Sache reifen.eu klar, dass die Auflistung der 

Bösgläubigkeitsfälle in Art. 21 III VO (EG) 874/2004 nicht abschließend ist.19 So muss die 

Beurteilung des nationalen Gerichts vielmehr aufgrund einer umfassenden Würdigung der 

Umstände erfolgen. Dabei ist nach Auffassung des Gerichts insbesondere zu berücksichtigen, 

ob der Markeninhaber beabsichtige, die Marke auf dem Markt zu benutzen, für den Schutz 

beantragt wurde, und ob die Marke so gestaltet wurde, dass eine Gattungsbezeichnung ka-

schiert wurde. Bösgläubigkeit könne darüber hinaus durch die Registrierung einer Vielzahl 

vergleichbarer Marken, sowie deren Eintragung kurz vor Beginn der ersten Phase für die Re-

gistrierung von EU-Domains indiziert werden.20  

Zusammen mit 33 anderen aus Gattungsbegriffen bestehenden Marken hatte die Klägerin die 

Marke &R&E&I&F&E&N& für Sicherheitsgurte angemeldet. Dabei fügte sie jeweils das 

Sonderzeichen Ă&ñ vor und nach jedem Buchstaben ein. Die Klägerin beabsichtigte nicht, die 

Marke &R&E&I&F&E&N& für Sicherheitsgurte tatsächlich zu benutzen. In der ersten Phase 

der gestaffelten Registrierung ließ sie auf der Grundlage der Marke &R&E&I&F&E&N& die 

Domain Ăreifen.euñ registrieren, da nach den in der VO Nr. 874/2004 vorgesehenen Übertra-

gungsregeln Sonderzeichen entfernt wurden. Sie plante unter der Domain reifen.eu ein Portal 

für Reifenhändler aufzubauen. Zudem ließ die Klägerin die Wortmarke kurz vor Beginn der 

ersten Phase der gestaffelten Registrierung der Domain Ă.euñ eintragen. Somit erfolgte die 

Registrierung der Domain reifen.eu für die Klägerin bösgläubig i.S.v. Art. 21 I lit. b VO (EG) 

874/2004. Dem stand nicht entgegen, dass keine der beispielhaften Tatbestandsalternativen 

des Art. 21 III erfüllt war.21  

 

Daneben bleibt noch der normale Gerichtsweg mit der klassischen kennzeichenrechtlichen 

Prüfung je nach Landesrecht (Art. 21, Abs. 4 der Verordnung 2004).22 Auch an die Streit-

schlichtung selbst kann sich ein Gerichtsverfahren anschließen (Art. 22). Bei formalen Ver-

stößen gegen die Registrierungsbedingungen, etwa bei der Angabe falscher Adressen, kommt 

ein Widerruf von Amts wegen in Betracht (Art. 20). Schließlich bleibt auch die Möglichkeit, 

je nach Landesrecht bei unsittlichen Registrierungen einen Widerruf vorzunehmen (Art. 18). 

                                                 
19

 EuGH, Urteil vom 3. Juni 2010 ï C-569/08, MMR 2010, 538 ï reifen.eu. 
20

 EuGH, Urteil vom 3. Juni 2010 ï C-569/08, MMR 2010, 538 ï reifen.eu. 
21

 EuGH, Urteil vom 3. Juni 2010 ï C-569/08, MMR 2010, 538 ï reifen.eu 
22

 Dazu zum Beispiel OLG Hamburg, Urteil vom 24. April 2007 ï 3 U 50/07, CR 2009, 512 mit Verweis darauf, 

dass auch eine Kennung mit .eu-Domain gegen das deutsche Markenrecht verstoßen kann.  
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In der Zwischenzeit liegen auch erste deutsche Gerichtsentscheidungen zum Ă.euñ-System 

vor. Das OLG Düsseldorf hat mit Urteil vom 11. September 2007 in der Sache Ălast-

minute.euñ23 die Verordnungen der EU zur Ă.euñ-Domain als unmittelbar geltendes Recht 

angewendet. Ferner hat das OLG bekräftigt, dass die Entscheidung eines Schiedsgerichts der 

Tschechischen Landwirtschaftskammer zu Ă.euñ-Domain nichts an der Zuständigkeit staatli-

cher Gerichte für kennzeichenrechtliche Streitigkeiten um Ă.euñ-Domains ändere. Der Begriff 

Ălast-minuteñ sei in der Touristikbranche rein beschreibend und daher nicht schutzfähig. 

Dementsprechend sei die Nutzung der Domain Ălast-minute.euñ mit Berufung auf eine Marke 

für Bekleidungsprodukte nicht missbräuchlich im Sinne der EU-Verordnungen zu Ă.euñ-

Domains. 

 

Das OLG Hamburg hat mit Urteil vom 12. April 200724 in Sachen original -nordmann.eu 

entschieden, dass eine .eu-Domain frei wählbar sei und von einem Nichtmarkeninhaber regis-

triert werden könne, auch wenn für eine beschreibende Internet-Adresse mit dem Top-Level 

Ă.euñ in einem Mitgliedsstaat der EU eine identische Marke eingetragen sei. Hintergrund für 

diese Wertung sei das Territorialitätsprinzip, wonach eine nationale Wortmarke nur im An-

meldeland ihre Wirkung entfalte. Im konkreten Fall stand die Domain Ăoriginal-

nordmann.euñ in Streit, die ein deutscher Staatsangehöriger angemeldet hatte, der sich erfolg-

reich gegen einen britischen Bürger zur Wehr setzte, für den in Britannien die Wortmarke 

ĂOriginal Nordmannñ eingetragen ist.  

 

Da für den Bereich der Top-Level-Domain Ă.euñ im Falle von Rechtsstreitigkeiten kein Dis-

pute-Verfahren besteht, müsse einem Antragsteller im Streit um eine Domain zumindest ein 

Verfügungsverbot zugesprochen werden, wenn er glaubhaft machen kann, dass er über ent-

sprechende Rechte an der Internetadresse verfügt und sich der derzeitige Domaininhaber auf 

keine Anspruchsgrundlagen berufen kann. Dies hat das Kammergericht (KG)25 entschieden. 

Damit gab das KG dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung statt und verpflichte-

te den Domaininhaber, es zu unterlassen, über die in Streit stehende Ă.euñ-Adresse entgeltlich 

oder unentgeltlich zu verfügen, es sei denn, es erfolge eine Übertragung auf den Antragsteller 

oder ein gänzlicher Verzicht. 

                                                 
23

 OLG Düsseldorf, Urteil vom 11. Septenber 2007 ï I-20 U 21/07, MMR 2008, 107. 
24

 OLG Hamburg, Urteil vom 12. April 2007 ï 3 U 212/06, K&R 2007, 414. 
25

 LG Berlin, Beschluss vom 10. August 2007 ï 5 W 230/07, MMR 2008, 53 = AfP 2008, 327 = CR 2007, 735 = 

GRUR-RR 2007, 398 = ITRB 2007, 226 m. Anm. Rössel = K&R 2007, 527 = MarkenR 2007, 393, 506 = 

Mitt.  2008, 36 = WRP 2007, 1245. 
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Im Übrigen hat das LG München26 darauf hingewiesen, dass die Ă.euñ-Festlegungsverordnung 

kein Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB sei.  

 

4. Die DENIC eG 

 

Über die Einrichtung einer deutschen Domain27 unterhalb der Top-Level-Domain Ă.deñ und 

ihre Anbindung an das Internet wacht seit dem 17. Dezember 1996 die DENIC  eG.28 Im Au-

gust 2008 hatte sie 264 Mitglieder29 (davon 13 per Amt), einschließlich der Deutschen Tele-

kom AG. Aufgaben der DENIC sind der Betrieb des Primary-Nameservers für die Top-Level-

Domain Ă.deñ, die bundesweit zentrale Vergabe von Domains unterhalb der Top-Level-

Domain Ă.deñ und die Administration des Internet in Zusammenarbeit mit internationalen 

Gremien.30  

Die Tätigkeit der DENIC erfolgt auf rein zivilrechtlicher Grundlage ; insbesondere ist die 

DENIC weder als Beliehener noch als untergeordnete Behörde etwa im Verhältnis zur Bun-

desnetzagentur anzusehen.  

Die DENIC eG hat genau festgelegt, wie ein Domain-Name beschaffen sein muss. Ein gülti-

ger Domain-Name besteht aus maximal 63 Buchstaben, Ziffern und dem Bindestrich. Er be-

ginnt und endet mit einem Buchstaben oder einer Ziffer, wobei er mindestens einen Buchsta-

ben beinhalten muss.31 Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Nicht 

zulässig sind die Namen bestehender Top-Level-Domains (arpa, com, int, gov, mil, nato, net, 

org, edu ...) sowie deutsche Kfz-Kennzeichen32. Umlaute und Sonderzeichen sind seit dem 1. 

März 2004 erlaubt. Eine weitere, eigene Unterteilung (Subdomain) ist möglich, wird jedoch 

nicht von der DENIC eG, sondern vom Provider oder vom Nutzer eingerichtet.  

                                                 
26

 LG München I, Urteil vom 10. Mai 2007 ï 17 HKO 19416/06. 
27

 In Österreich ist die NIC.AT GmbH zuständig, in der Schweiz SWITCH (Swiss Academic and Research Net-

work). Adressen: nic.at, Jakob-Haringer-Str. 8, A-5020 Salzburg, Tel.: 0043/662/46690, Fax: 0043/662/466919, 

E-Mail: service@nic.at, http://www.nic.at; für das SWITCH, Werdstraße 2, Postfach, CH-8021 Zürich, Tel.: 

0041/848/844080, Fax: 0041/848/844081, E-Mail: helpdesk@nic.ch, http://www.switch.ch.  
28

 Die DENIC darf von sich behaupten, sie sei ohne Gewinnabsicht tätig und eine Non-Profit-Organisation; siehe 

LG Frankfurt a. M., Urteil vom 24. Oktober 2001 ï 2/6 O 280/01, MMR 2002, 126; CR 2002, 616 L.  
29

 Zu den einzelnen Mitgliedern siehe http://www.denic.de/denic/mitglieder/mitgliederliste.html. 
30

 Die DENIC ist erreichbar unter der Adresse Kaiserstraße 75 ï 77, 60329 Frankfurt a. M., Tel.: 069/272350, 

Fax: 069/27235238, E-Mail: Info@DENIC.de, www.DENIC.de. 
31

 Siehe dazu LG Frankfurt a. M., Urteil vom 22. März 2000 ï 3/8 O 153/99, MMR 2000, 627 m. Anm. Welzel, 

wonach kein Anspruch aus §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 GWB gegen die DENIC auf Registrierung einer Domain 

gegeben ist, wenn nach den Registrierungsbedingungen sachliche Gründe, insbesondere technischer Natur, ge-

gen die Erteilung sprechen (hier die Domain Ă01051.deñ). 
32

 Zur Unvereinbarkeit von Domains mit Kfz-Reichen auch LG Frankfurt a. M., Urteil vom 7. Januar 2009 ï 2-

06 O 362/08.  
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In der Zwischenzeit ist auch klar, dass die DENIC Domains mit zwei Buchstaben zulassen 

muss. Nach Auffassung des OLG Frankfurt33 hat der Automobilhersteller Volkswagen gegen 

die DENIC einen kartellrechtlichen Anspruch (§ 20 GWB) auf Zuteilung einer zweistelligen 

DE-Domain (hier: Ăvw.deñ). Es könne nicht darauf abgestellt werden, dass die DENIC gemäß 

ihren Richtlinien Second-Level-Domains, die lediglich aus zwei Buchstaben bestehen, nicht 

vergibt. Eine Ungleichbehandlung von VW liege im Verhältnis zu solchen Automobilunter-

nehmen vor, deren Marke als Second-Level-Domain unter der Top-Level-Domain Ă.deñ ein-

getragen wurde. Allerdings gebe es nur einen auflösend bedingten Anspruch, da technische 

Änderungen weiterhin möglich bleiben sollen.34 In einer weiteren Entscheidung hat das LG 

Frankfurt35 darauf hingewiesen, dass eine Verpflichtung der DENIC zur Registrierung von 

Zwei-Zeichen-Domains, die einem KFZ-Zulassungsbezirk entsprechen, nicht besteht. Ein 

beachtenswerter sachlicher Grund im Sinne des Kartellrechts sei gegeben, wenn der bloße 

Plan der Regionalisierung des Domainraums Ă.deñ durch Einführung von Second-Level-

Domains, die KFZ-Zulassungsbezirken entsprechen, noch in Zukunft realisiert werden könn-

te, auch wenn eine gewisse Anzahl der dafür benötigten Domains derzeit vergeben ist. Abge-

lehnt wurde ferner seitens der Gerichte ein kartellrechtlicher Anspruch auf einstellige de-

Domains (Ăx.deñ).36 Trotzdem hat DENIC mit Wirkung vom 23. Oktober 2009 den Namens-

raum für ein- und zweistellige Domains zur Registrierung freigegeben. Daraufhin gab es zahl-

reiche Folgeprozesse derjenigen, die Rechte an Zweibuchstabenbezeichnungen geltend mach-

ten. Im Streit zuletzt um hr.de und sr.de, in dem der Hessische und der Saarländische 

Rundfunk gegen DENIC tätig wurden, hob das OLG Frankfurt a. M.37 nun die Urteile des 

Landgerichts Frankfurt38 auf. Ging das Landgericht jeweils von einem namensrechtlichen 

Unterlassungsanspruch nach § 12 BGB aus, vertritt das OLG Frankfurt a. M. die Ansicht, die 

DENIC sei weder Störer und noch habe sie Prüfpflichten verletzt.39 Ähnlich hat im Übrigen 

das OLG Brandenburg40 Änderungsansprüche eines Betroffenen im Hinblick auf 

Falscheintragungen in der Whois-Liste abgelehnt. Die Eintragung in der Whois-Datenbank 

der Denic sei kein Bereicherungsgegenstand nach § 812 II 2 Alt. 2 BGB, da die Eintragungen 

                                                 
33

 OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 29. April 2008 ï 11 U 32/04, MMR 2008, 609 m. Anm. Welzel = CR 2008, 

656 = GRUR-RR 2008, 321 = ITRB 2008, 147 m. Anm. Rössel = K&R 2008, 449 m. Anm. Dingeldey; Anm. 

Jaeschke, JurPC 2008, Web-Dok. 113/2008; Anm. Breuer/Steger, WRP 2008, 1487. 
34

 Zulässig sind allerdings Ablehnungen von Domains aus reinen Ziffern; OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 13. 

Februar 2007 ï 11 U 24/06, MMR 2008, 614 m. Anm. Welzel = CR 2008, 742 ï 11880. 
35

 LG Frankfurt a. M., Urteil vom 7. Januar 2009 ï 2-06 O 362/08. 
36

 LG Frankfurt a. M., Urteil vom 20. Mai 2009 ï 2-6 O 671/08.  
37

 Urteile vom 26. Oktober 2010 ï 11 U 29/10 (Kart) und 11 U 30/10 (Kart). 
38

 Urteile vom 4. März 2010 ï 2/3 O 483/09 und 2/3 O 482/09. 
39

 Ähnlich zuvor schon OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 18. Mai 2010 ï 11 U 36/09 (Kart), MMR 2010, 694. 
40

 OLG Brandenburg, Urteil vom 15. September 2010 ï 3 U 164/09, GRUR-RR 2010, 485. 
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keinen öffentlichen Glauben genößen, sondern ein rein privates Verzeichnis der Vertrags-

partner der Denic darstellten. 

 

Die Registrierung der freien Domains erfolgt selten direkt über die DENIC. Meistens sind 

Zwischenhändler tätig, z.B. Discount Provider wie Strato oder Puretec/1&1. Dennoch kommt 

der Domainvertrag immer zwischen dem Kunden und der DENic direkt zustande. Die Do-

mainprovider selbst vermitteln nur das Domaingeschäft auf der Basis eines entgeltlichern Ge-

schäftsbesorgungsvertrages (§ 675 BGB) und betreuen die Domain auf dienstvertraglicher 

Grundlage.  

Nach den Vergabebedingungen der DENIC41 liegt die Verantwortung für marken- und na-

mensrechtliche Folgen aus der Registrierung des Domainnamens beim Kunden.42 Der Kunde 

versichert der DENIC gegenüber, dass er die Einhaltung kennzeichenrechtlicher Vorgaben 

geprüft hat und keine Anhaltspunkte für die Verletzung von Rechten Dritter vorliegen (§ 3 

Abs. 1). Eine doppelte Adressvergabe kann folglich von der DENIC nicht verhindert werden. 

Wer einen freien Namen gefunden hat, kann ihn bei der DENIC als Second-Level-Domain 

registrieren lassen.43 Er riskiert dann allerdings, dass er nachträglich markenrechtlich auf Un-

terlassung in Anspruch genommen wird. Um eine schnelle Übertragung der Domain von ei-

nem Domain-Grabber auf den anderen zu verhindern, sieht die DENIC einen sog. Dispute-

Eintrag vor. Hierfür muss ein Dritter glaubhaft machen, dass er ein Recht auf die Domain hat 

und dieses gegenüber dem Domain-Inhaber geltend machen (§ 2 Abs. 3 Satz 1 der Registrie-

rungsbedingungen). Dieser Eintrag wirkt für ein Jahr und wird auf Antrag verlängert. Ist be-

reits ein Dispute-Antrag für einen anderen eingetragen, besteht keine Möglichkeit mehr, einen 

zweiten Dispute-Eintrag vornehmen zu lassen. Eine Domain, die mit einem Dispute-Eintrag 

versehen ist, kann vom Inhaber weiter genutzt, jedoch nicht übertragen werden. Weiterhin 

gewährleistet der Dispute-Eintrag, dass der Berechtigte des Eintrags automatisch neuer Do-

main-Inhaber wird, wenn der bisherige Domain-Inhaber die Domain freigibt. Gegen einen 

unberechtigten Dispute-Eintrag steht einem Betroffenen die negative Feststellungsklage zu, 

mit Verweis auf einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (§ 823 I 

BGB).44 Der Domaininhaber einer Domain mit einem Gattungsbegriff (welle.de) kann aus § 

                                                 
41

 Die Bedingungen datieren aus dem Jahr 2004 (im Internet abrufbar unter 

http://www.denic.de/de/bedingungen.html). 
42

 Absatz ĂDomainnamenñ, I. (5). 
43

 Er beantragt daneben noch ein IP-Netz beim NIC im Rahmen dessen 254 Nummern zur weiteren Vergabe zur 

Verfügung stehen (ClassC-Netz). 
44

 OLG Köln, Urteil vom 17. März 2006 ï 6 U 163/05. 
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823 I BGB gerichtlich gegen den Dispute-Eintrag vorgehen, den ein Namensrechtsinhaber 

(die Gemeinde Welle in Niedersachen) bei der DeNIC hat eintragen lassen.45 

 

5. Domainrecherche im Internet 

 

Noch freie Domains lassen sich über Suchmaschinen finden, etwa  

 

¶ http://www.denic.de 

¶ http://www.speednames.com 

¶ http://www.domainsearch.com. 

 

Will ein Unternehmen also feststellen, ob die gewünschte Domain-Bezeichnung noch frei ist, 

kann es über die Homepage der DENIC eine Suche nach vergebenen, reservierten oder akti-

vierten Domain-Names starten (http://www.denic.de/hintergrund/whois-

service/webwhois.html). In der Who-Is Datenbank kann jedermann recherchieren und eine 

Fülle persönlicher Informationen, insbesondere über den Domaininhaber, ziehen. Die in der 

Who-Is-Abfrage ersichtlichen Domaindaten sind allerdings datenschutzrechtlich geschützt. 

Sie dürfen nur zum Zwecke der technischen oder administrativen Notwendigkeiten des Inter-

netbetriebs oder zur Kontaktaufnahme mit dem Domaininhaber bei rechtlichen Problemen 

genutzt und ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der DENIC eG weder elektronisch noch 

in anderer Art gespeichert werden.46 Abgeschafft wurde von der DENIC ferner eine Ăreverseñ 

Abfrage nach Domaininhabern (Aufführung aller Domainnamen eines bestimmten Anmel-

ders) sowie die alphabetische Auflistung aller registrierten Domainnamen. Möglich ist nur 

noch die Abfrage nach dem Inhaber eines bestimmten Domainnamens, da diese Information 

bei Rechtsstreitigkeiten benötigt wird.  

 

Hinzu kommen Angaben zum  

¶ admin-c: Der administrative Ansprechpartner (admin-c) ist die vom 

Domaininhaber benannte natürliche Person, die als sein Bevollmächtigter 

berechtigt und gegenüber der DENIC auch verpflichtet ist, sämtliche z.B. 

                                                 
45

 LG Köln, Urteil vom 8. Mai 2009 ï 81 O 220/08. 
46

 Siehe dazu auch den 13. Bericht der Landesregierung über die Tätigkeit der für den Datenschutz im nicht-

öffentlichen Bereich in Hessen zuständigen Aufsichtsbehörden vom 30. August 2000, DrS 15/1539 des Hessi-

schen Landtages, Abschnitt 9.2. 
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die Domain Ăhoeren.deò betreffenden Angelegenheiten verbindlich zu 

entscheiden. 

¶ Tech-c: Der technische Ansprechpartner (tech-c) betreut die Domain in 

technischer Hinsicht. 

¶ Zone-c: Der Zonenverwalter (zone-c) betreut die Nameserver der Domain. 

  

Anders verhält sich für die Ă.comñ-Adressen die NSI, die Datenbestände mit detaillierten 

Kundeninformationen zum Kauf anbietet, darunter Namen, Adressen und Telefonnummern 

sowie Informationen darüber, welche Sicherheitsvorkehrungen für bestimmte Webseiten ge-

troffen werden, ob eine Seite aktiv betreut wird, oder ob eine Seite ein E-Commerce-Angebot 

bereithält.  

 

Für die Markenrecherche im Internet bietet sich an: 

 

¶ https://dpinfo.dpma.de/ (Deutsche Marken) 

¶ http://www.patentamt.at/Beratung/Recherche_und_Produkte/Markenre

cherche/ (Österreich) 

¶ http://www.ige.ch (Schweiz) 

¶ http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/databases.de.do 

(Europäisches Markenamt) 

 

Auch Titelschutzregister sind online abrufbar, so etwa: 

 

¶ Titelschutzanzeiger (www.presse.de) 

¶ Softwareregister (www.software-register.de). 

 

II.  Kennzeichenrechtliche Vorgaben  

 

Domains lösen eine Vielzahl kennzeichenrechtlicher Konflikte aus. Insbesondere kann die 

Registrierung und/oder Nutzung einer Domain mit marken-, namens- oder wettbewerbsrecht-

lichen Vorgaben kollidieren. Im Weiteren werden deshalb die wichtigsten Rechtsfragen des 

Domainerwerbs skizziert. 
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1. Kollisionsrechtliche Vorfragen 

 

Literatur:  

Baetzgen, Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Binnenmarkt. Kolli-

sionsrecht zwischen Marktspaltung (ĂRom IIñ) und Marktintegration (Herkunftslandprinzip), 

Köln 2007; Hoeren/Sieber, Handbuch Multimedia-Recht, 23. Auflage, München 2010; Kott-

hoff, Die Anwendbarkeit des deutschen Wettbewerbsrechts auf Werbemaßnahmen im Inter-

net; Mankowski, Internet und Internationales Wettbewerbsrecht, GRUR Int. 1999, 909; ders.: 

Kennzeichenbenutzung durch ausländische Nutzer im Internet, MMR 2002, 817; Leible, Rom 

I und Rom II ï Neue Perspektiven im Europäischen Kollisionsrecht, Bonn 2009; Rüßmann, 

Wettbewerbshandlungen im Internet ï Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht, 

K&R 1998, 422; Sack, Internationales Laterkeitsrecht nach der Rom II-VO, WRP 2008, 845.  

 

Das Markenrecht steht an der Schnittstelle von Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht . 

Kollisionsrechtlich wird das Territorialitätsprinzip  angewendet
47

, obwohl dies mit dem 

wettbewerbsrechtlichen Gedanken des finalen Markteingriffs nicht vereinbar ist. In diesem 

Sinne sieht Art. 8 Rom II-VO eine Anknüpfung an das sog. Schutzlandprinzip (lex loci pro-

tectionis)
48

 vor. Demnach ist das ĂRecht des Staates anzuwenden, für den der Schutz bean-

sprucht wirdñ
49

. Es entscheidet folglich die reine Möglichkeit des technischen Abrufs über das 

anzuwendende Recht; für das Markenrecht gilt insofern das Recht eines beliebigen Abrufstaa-

tes.
50

 Die Werbung eines Herstellers für ein markenrechtsverletzendes Produkt im Internet 

macht diesen daher zu einem Mittäter, selbst wenn die Werbung unter einer im Ausland re-

gistrierten Ă.comñ-Domain erfolgt.
51

 Diese starre Haltung wird jedoch zunehmend von Ober-

gerichten durchbrochen. So sahen bereits mehrere Gerichte
52

 zu Recht Anlass, die Anwen-

dung der allgemeinen kennzeichenrechtlichen Kollisionsregeln auf Kennzeichenkonflikte im 

Internet einzuschränken. Dabei soll die Einschränkung nicht kollisionsrechtlich, sondern ma-

teriell -rechtlich, durch eine normative Einschränkung des Kennzeichenrechts vorgenommen 

werden. Eine Verletzungshandlung im Inland soll erst dann gegeben sein, wenn die Interne-

                                                 
47

 Palandt/Thorn, BGB, Art. 6 Rom II-VO (IPR) Rn. 4; JurisPK/Wurmnest, BGB, Art. 6 Rom II-VO Rn. 5; vgl. 

auch: Sack, WRP 2008, 845, 858. 
48

 Hk-BGB/Dörner, Art. 8 Rom II-VO Rn. 2; jurisPK /Heinze, BGB, Art. 8 Rom II-VO Rn.1. 
49

 Art. 8 Abs.1 Rom II-VO. 
50

 KG, Urteil vom 25. März 1997 ï 5 U 659/97, CR 1997, 685 = K&R 1998, 36 = NJW 1997, 3321 ï Concert 

Concept. 
51

 Österreichischer Oberster Gerichtshof, Urteil vom 24. April 2001, 4 Ob 81/01, GRUR Int. 2002, 265. 
52

 OLG Karlsruhe, Urteil vom 10. Juli 2002 ï 6 U 9/02 (LG Mannheim), MMR 2002, 814 mit Anm. Mankowski; 

CR 2003, 375; BGH, Urteil vom 13. Oktober 2005 ï I ZR 163/02 (OLG Hamburg), GRUR 2005, 431, 433; OLG 

München, Urteil vom 16. Juni 2005 ï 29 U 5456/04 (LG München I), MMR 2005, 608, 609; OLG Hamm, Urteil 

vom 31. Juli 2003 ï 4 U 40/03 (LG Bielefeld), MMR 2004, 177. 
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tinformation einen über die bloße Abrufbarkeit im Inland hinausreichenden Inlandsbezug 

aufweist. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf
53

 kann das Territorialitätsprinzip nicht unbe-

sehen in Domainrechtsfällen übernommen werden. Eine inländische Kennzeichenbenutzung 

kann in der Tat nicht schon allein deshalb bejaht werden, weil Internetseiten von jedem Ort 

der Welt abrufbar sind. Wäre dies der Fall, würde dies zu einer uferlosen Ausdehnung des 

Schutzes nationaler Kennzeichenrechte und zu einer unangemessenen Beschränkung der 

Selbstdarstellung ausländischer Unternehmen führen. Daher ist es erforderlich, dass das kenn-

zeichenverletzende Internetangebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbe-

zug (Ăcommercial effectñ
54

) aufweist. 

 

Ähnliches gilt traditionell schon immer für die nicht-markenrechtlichen Kennzeichenrechte, 

etwa nach §§ 12, 823 BGB. Hier soll der Grundsatz des bestimmungsgemäßen Abrufs zum 

Tragen kommen.
55

 Demnach ist nicht das Recht jedes Abrufstaates, sondern nur das Recht 

desjenigen Staates zu beachten, dessen Staatsangehörige zu den intendierten Nutzern des An-

gebots zählen.  

Zu klären ist dann, ob die Verbreitung nicht nur zufällig, sondern gewollt in dem Land erfolgt 

ist. Die ĂBestimmungñ einer Homepage ist aber in vielen Fällen nur schwierig festzustellen. 

Als Ansatzpunkte werden u.a. herangezogen: 

 

¶ die Sprache der Webseite
56

 (problematisch ist insofern die englische 

Sprache57), 

¶ die Staatsangehörigkeit von Kläger und Beklagtem,
58

 

¶ die Verwendung von Währungen
59

 (allerdings meist ein schwaches Indiz60), 

¶ Werbung für die Webseite im Land,
61

 

                                                 
53

 OLG Düsseldorf, Urteil vom 22. April 2008 ï I 20 U 140/07. 
54

 Vgl. WIPO: Joint Recommendation (Publication 845), Part II: Use of a sign on the internet. 
55

 So etwa OLG Karlsruhe, Urteil vom 9. Juli 1999 ï 6 U 62/99, K&R 1999, 423 ï Bad-Wildbad.com. 
56

 BGH, Urteil vom 13. Oktober 2004 ï I ZR 163/02 (KG), GRUR Int. 2005, 433, 434; OLG Hamburg, Urteil 

vom 27. Februar 2003 ï 3 U 7/01, GRUR-RR 2003, 332, 335; ZUM-RD 2003, 567, 573 ï nimm2.com; OLG 

Hamm, Urteil vom 31. Juli 2003 ï 4 U 40/03 (LG Bielefeld), MMR 2004, 177 ï nobia.se. 
57

Hoeren, Handbuch MMR, Teil 25, C. Rn. 214 ï gleiche Diskussion zur int. Zuständigkeit; So ausdrücklich 

auch OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 3. Dezember 1998 ï 6 W 122/98, CR 1999, 450; vgl. aus der Literatur 

nur Rüßmann, K&R 1998, 422, 424; Mankowski, GRUR Int. 1999, 909, 917. 
58

 LG Braunschweig, Urteil vom 5. August 1997 ï 9 O 188/97, CR 1998, 364 ï delta.com. 
59

 OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 332, 335; ZUM-RD 2003, 567, 573 ï nimm2.com; OLG Hamm, MMR 

2004, 177 ï nobia.se. 
60

 Hoeren, Handbuch MMR, Teil 25, Rn. 214 ï gleiche Diskussion zur int. Zuständigkeit; so auch Kotthoff, CR 

1997, 676, 682; Mankowski, GRUR Int. 1999, 909, 918 (schwaches Indiz); ders., CR 2000, 763, 764. 
61

 LG Hamburg, Urteil vom 30. Juni 2000 ï 416 O 91/00, CR 2000, 617 m. Anm. Bettinger = MMR 2000, 763 ï 

last-minute.com; vgl. auch: OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 3. Dezember 1998 ï 6 W 122/98, CR 1999, 450; 
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¶ der Geschäftsgegenstand betrifft typischerweise auch das Land.62 

¶ Top Level Domain (inbes. positive Indizwirkung)63 

 

Wichtig sind Disclaimer auf der Homepage, die darauf verweisen, dass sich die Homepage 

nur an Kunden aus bestimmten Ländern richtet. Die Wirksamkeit eines solchen Disclaimers 

ist aber gerade hinsichtlich der Domainfrage mehr als zweifelhaft.
64

 Der BGH hat einen sol-

chen Disclaimer im Rahmen einer Streitigkeit über die Lieferung einer Online-Apotheke für 

zulässig erachtet.
65

 

 

Die örtliche Zuständigkeit des Gerichts ergibt sich aus § 32 ZPO, sofern nicht der allgemei-

ne Gerichtsstand des §§ 12, 13 ZPO (Wohnsitz des Beklagten) in Betracht kommt. Für den 

deliktischen Gerichtsstand des § 32 ZPO wird darauf abgestellt, wo die Domain über das In-

ternet abrufbar ist.
66

 Für die internationale Zuständigkeit werden die Zuständigkeitsregeln 

der ZPO analog angewendet, sofern nicht bi- oder multilaterale Staatsverträge (insbesondere 

die EuGVVO) zur Anwendung kommen.
67

 Die EuGVVO über die gerichtliche Zuständigkeit 

geht ähnlich von einem allgemeinen Gerichtsstand am Wohnsitz des Beklagten (Art. 2) und 

vom deliktischen Gerichtsstand am Handlungs- oder Erfolgsort (Art. 5 Nr. 3)
68

 aus. Gerade 

die Möglichkeit, am Erfolgsort zu klagen, läuft somit auf einen fliegenden Gerichtsstand, ähn-

lich wie im Presserecht, hinaus.
69

 Die Vornahme einer Eingrenzung auf solche Erfolgsorte, 

                                                                                                                                                         
LG Hamburg, Urteil vom 5. Mai 1999 ï 315 O 271/98, MMR 1999, 612, 613 ï Animal Planet; Kotthoff, CR 

1997, 676, 682; LG Hamburg, 3. August 2001 ï 416 O 294/00, GRUR Int. 2002, 163, 164 ï hotel-maritime.dk; 

bestätigt durch OLG Hamburg, Urteil vom 2. Mai 2002 ï 3 U 212/01, MD 2002, 899 ï hotel-maritime.dk und 

BGH, Urteil vom 13. Oktober 2004 ï I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 432. 
62

 OLG Hamburg, Urteil vom 25. November 2004 ï 3 U 33/03, GRUR-RR 2005, 383, 385.  
63

 Hoeren, Handbuch MMR, Teil 25, Rn. 214 m. w. N ï gleiche Diskussion zur int. Zuständigkeit. 
64

 Siehe dazu KG, Urteil vom 20. Dezember 2001 ï 2 W 211/01, GRUR Int. 2002, 448, 449 ï Knoblauch; LG 

Frankfurt a. M., Urteil vom 10. August 2001 ï 3/12 O 96/01, CR 2002, 222, 223 mit Anm. Dieselhorst; KuR, 

WRP 2000, 935, 938; Mankowski, MMR 2002, 817, 819; OLG München, Urteil vom 17. Mai 2002 ï 21 U 

5569/01 (LG München I), MMR 2002, 611. 
65

 BGHZ, 167, 91, 108 = GRUR 2006, 513, 517 = NJW 2006, 2630, 2635; BGH, Urteil vom 30. März 2006 ï I 

ZR 24/03 (KG). Ähnlich auch LG Köln, 13. September 2005 ï 33 O 209/03, NJOZ 2006, 1506; OLG Hamburg, 

Urteil vom 25. November 2004 ï 3 U 33/03, CR 2006, 278 ï abebooks; OLG München, 16. Juni 2005 ï 29 U 

5456/04, GRUR-RR 2005, 375 ï 800-flowers. 
66

 LG Köln, Mitt. 2006, 183 ï postbank24. 
67

 Siehe dazu auch die Überlegungen am Ende des Skriptums. 
68

 Zur Anwendbarkeit im Kennzeichenrecht KG, Urteil vom 7. November 2000 ï 5 U 6923/99, RIW 2001, 611, 

613; OLG Karlsruhe, Urteil vom 9. Juni 1999 ï 6 U 62/99 (LG Karlsruhe), MMR 1999, 604 ï bad wildbad; 

öOGH, Urteil vom 13. Juli 1999 ï 4 Ob 347/98, GRUR Int. 2000, 795 ï Thousand Clowns.  
69

 Vgl. OLG Karlsruhe, 10. Juli 2002 ï 6 U 9/02 (LG Mannheim), MMR 2002, 814, 815; OLG München, Urteil 

vom 15. November 2001 ï 29 U 3769/01 (LG München I), MMR 2002, 166, 167 = CR 2002, 449, 450 m. Anm. 

Mankowski ï literaturhaus.de; OLG Hamburg, Urteil vom 2. Mai 2002 ï 3 U 312/01 (LG Hamburg), MMR 

2002, 822 = CR 2002, 837 ï hotel-maritime.dk.; siehe auch öOGH, Urteil vom 24. April 2001 ï 4 Ob 81/01, 

GRUR Int. 2002, 265, 266 ï Red Bull; Danckwerts, in: GRUR 2007, 104. 
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welche von der bestimmungsgemäßem Ausrichtung der Webseite erfasst sind, ist in diesem 

Zusammenhang umstritten.
70

 

Anders hat allerdings der BGH in neueren Entscheidungen
71

 zur Reichweite der internationa-

len Zuständigkeit bei Domainstreitigkeiten folgende Stellung bezogen: Zur Begründung der 

internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte nach Art. 5 Nr. 3 EuGVVO reiche es aus, 

dass die Verletzung des geschützten Rechtsguts im Inland behauptet wird und diese nicht von 

vornherein ausgeschlossen ist. Die Zuständigkeit sei nicht davon abhängig, dass eine Rechts-

verletzung tatsächlich eingetreten ist. Materiellrechtlich sei aber zu beachten, dass nicht jedes 

im Inland abrufbare Angebot ausländischer Dienstleistungen im Internet bei Verwechslungs-

gefahr mit einem inländischen Kennzeichen i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kennzeichen-

rechtliche Ansprüche auslösen könne. Erforderlich sei, dass das Angebot einen wirtschaftlich 

relevanten Inlandsbezug aufweist.
72

 

 

2. §§ 14, 15 MarkenG  

 

a) Kennzeichenmäßige Benutzung  

 

Seitdem die Domains aus Gründen der Anwenderfreundlichkeit eingeführt worden sind, er-

kannte der Markt rasch das enorme Potential für ein globales Marketing. Domains sind heut-

zutage Marketinginstrumente , die bewusst zur Kennzeichnung eines Unternehmens oder 

eines Produktes im WWW ausgesucht und eingesetzt werden. Im Übrigen muss auch ein 

Blick auf die vergleichbare Rechtsprechung zur Verwendung von unternehmensbezogenen 

Telegrammen und Telexkennungen vorgenommen werden. Tat sich die ältere Rechtsprechung 

noch mit Einräumung eines kennzeichnungsrechtlichen Schutzes in diesem Bereich schwer,73 

ging der BGH in der ĂFernschreiberkennungò-Entscheidung74 davon aus, dass jedenfalls die 

Benutzung einer (verwechslungsfähigen) Fernschreibkennung dann in das prioritätsältere 

Kennzeichen eingreife, wenn diese Benutzung kennzeichenmäßig erfolge. Letzteres nahm das 

                                                 
70

 Vgl. jurisPK/Heinze, BGB, Art. 8 Rom II-VO, Rn. 12. m.w.N. 
71

 Noch etwas unentschlossen; BGH, Urteil vom 13. Oktober 2004 ï I ZR 163/02 (OLG Hamburg, LG Ham-

burg), MMR 2005, 239 ï Hotel Maitime; dagegen klar: BGH, Urteil vom 9. Juli 2009 ï Xa ZR 19/08 (KG) NJW 

2009, 3371. 
72

 BGH, Urteil vom 13. Oktober 2004 ï I ZR 163/02 (OLG Hamburg/LG Hamburg), MMR 2005, 239 ï Hotel 

Maritime; so auch OLG München, Urteil vom 16. Juni 2005 ï 29 U 5456/04 (LG München I), MMR 2005, 608; 

GRUR-RR 2005, 375, 376. 
73

 Siehe RGZ 102, 89 ï EKA; BGHZ 8, 387 ï Telefonnummern; BGH, Urteil vom 25. Februar 1955 ï I ZR 

124/53, GRUR 1955, 481, 484 ï Telegrammadressen. 
74

 BGH, Urteil vom 18. Dezember 1985, I ZR 122/83, GRUR 1986, 475; vgl. hierzu auch OLG Hamburg, Urteil 

vom 16. September 1982 ï 3 U 131/82, GRUR 1983, 191. 
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Berufungsgericht bei der Benutzung einer aus dem Firmenschlagwort bestehenden Fern-

schreibkennung an. Das Gericht hat es als bedeutsam angesehen, dass der Fernschreibteil-

nehmer die Kennung selbst auswähle und damit auch eine Kennung auswählen könne, deren 

Buchstabenzusammenstellung geeignet sei, auf ihn hinzuweisen. Auch die Verwendung der 

Fernschreibkennung auf dem Geschäftspapier rechtfertige es, eine Kennung als kennzeichen-

mäßigen Hinweis auf das Unternehmen zu verstehen.75 Auch bei der Verwendung eines Na-

mens als Third-Level-Domain handele es sich bei Anwendung dieser Gedanken um eine 

kennzeichenmäßige Benutzung.76 Das Recht an einem Unternehmenskennzeichen erlischt 

jedoch mit Aufgabe des Unternehmens, unabhängig von einer eventuellen Fortführung der 

Domain.77 

 

Nach § 16 WZG, dem Vorgänger des Markengesetzes, war die Benutzung eines fremden Wa-

renzeichens zulässig, wenn der Gebrauch Ănicht warenzeichenmäßigñ erfolgte. Daraus wurde 

von der herrschenden Meinung gefolgert, dass lediglich die kennzeichenmäßige Benutzung 

durch das WZG geschützt sei. Das MarkenG hat diese Beschränkung aufgegeben.78 §§ 14, 15 

MarkenG sprechen nur noch allgemein von der ĂBenutzungò des Zeichens, ohne dies zu be-

schränken. Nicht unter das Marken- und Namensrecht fällt allerdings die bloße Namensnen-

nung: So darf z.B. ein Fußballfan den Namen ĂArminia Bielefeldò als Suchbegriff im Internet 

verwenden.79 Diese Benutzung steht der (ebenfalls freien) Nennung des Namens in Pressever-

öffentlichungen, im Index eines Sportbuchs oder als Stichwort in einem Lexikon gleich. Eine 

erlaubte schlichte Namensnennung ist also gegeben, wenn für jedermann deutlich ist, dass 

nicht der Namensträger selbst spricht, sondern Dritte über ihn berichten.  

 

b) Benutzung im geschäftlichen Verkehr 

 

Um dem Schutz des MarkenG zu unterfallen, muss die Domain im geschäftlichen Verkehr 

benutzt werden. Sie muss also der Förderung eines Geschäftszweckes dienen oder die 

Teilnahme am Erwerbsleben ausdrücken. Eine Verwendung von Kennzeichnungen durch 

                                                 
75

 Ähnlich auch US-amerikanische Entscheidungen wie Morrim vom Midco Communication, 726 F Supp. 1195 

(D Minn. 1989). 
76

 LG Duisburg, Urteil vom 2. Dezember 1999 ï 8 O 219/99, MMR 2000, 168 = NJW-CoR 2000, 237. 
77

 Wobei diese Fortführung jedoch als Unternehmensschlagwort selbständig ein Unternehmenskennzeichenrecht 

begründen könnte, BGH, Urteil vom 24. Februar 2005 ï I ZR 161/02, CR 2006, 54 ï seicom.de = NJW-RR 

2005, 1350 = MMR 2005, 761. 
78

 Anderer Ansicht allerdings Sack, GRUR 1995, 81.  
79

 So LG Detmold, Urteil vom 26. Februar 1997 ï 2 S 308/96 (unveröffentlicht). 
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private Anwender fällt damit grundsätzlich nicht in den Schutzbereich des MarkenG.80 Eine 

Nutzung der Marke durch Private kann jedoch eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr 

sein, wenn die Nutzung einen gewissen Umfang annimmt und über das hinausgeht, was im 

privaten Verkehr üblich ist.81 So liegt nach einer Entscheidung des OLG Frankfurt eine 

private Verkaufstätigkeit nicht mehr vor, wenn ein eBay Mitglied die privaten 

Verkaufsinteressen einer größeren Anzahl dritter Personen bündelt und damit ein 

Handelsvolumen erreicht, das ihm auf der Handelsplattform eBay eine besondere Beachtung 

verschafft.82 Domains, die von juristischen Personen oder Personenhandelsgesellschaften 

gehalten werden, sind nie privat genutzt.83 Im Übrigen ist auch die Vermutung des § 344 Abs. 

1 HGB zu beachten.84 

 

Fraglich ist allerdings, ob die Zuweisung von Domains an Private zum Zwecke des Weiter-

verkaufs an Unternehmen unter das MarkenG fällt. Da die Zuweisung an eine Privatperson in 

der Regel zur rein privaten Nutzung erfolgt, kann das MarkenG nur Anwendung finden, wenn 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine geschäftliche Nutzung geplant ist.85 Die bloße Re-

servierung einer Domain oder Verwendung mit ĂBaustellenschildñ ist noch keine Benutzung 

im markenrechtlichen Sinne und kann daher auch nicht nach dem MarkenG geahndet wer-

den.86 Zur geschäftlichen Benutzung reicht es aus, wenn sich auf der streitgegenständlichen 

Internetseite Werbung befindet.87 In dem Angebot des Privatmannes zum (entgeltlichen) 

Rückerwerb kann dann ein Indiz für eine Gewerbsabsicht liegen. Zumindest reicht dies für 

eine vorbeugende Unterlassungsklage aus. Losgelöst vom Merkmal des geschäftlichen Ver-

kehrs kann in diesen Fällen subsidiär auf § 12 BGB zurückgegriffen werden, sofern es um 

Unternehmenskennzeichen geht. Bei der Benutzung fremder Marken als Teil einer Domain 

bleibt aber eine empfindliche Schutzlücke. Denn selbst wenn man die Reservierung einer sol-

chen Domain als Benutzung im Sinne von § 14 MarkenG ansieht,88 lassen sich hinsichtlich 

der Verwechslungsgefahr keine Aussagen zur Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit machen. 

                                                 
80

 So auch OLG Köln, Urteil vom 26. Oktober 2001 ï 6 U 76/01 (LG Köln), MMR 2002, 167 = CR 2002, 285 = 

K&R 2002, 319 ï lotto-privat.de; LG München I, Urteil vom 10. Oktober 1007 ï 1 HKO 8822/07, MMR 2008, 

267 ï studi.de.; LG Berlin, Urteil vom 21. Februar 2008 ï 52 O 111/07, MMR 2008, 484 ï naeher.de. 
81

 LG Berlin, GRUR-RR 2004, 16. 
82

 OLG Frankfurt a. M., GRUR 2004, 1042. 
83

 BGH, WRP 2007, 1193 ï Euro Telekom. 
84

 OLG Hamburg, MMR 2006, 476 ï metrosex. Nur am Rande sei darauf verwiesen, dass der Betreiber eines 

Online-Shops regelmäßig nicht als Handelsvertreter im Sinne der §§ 84 ff. HGB angesehen werden kann; dazu 

Dieselhorst/Grages, MMR 2011, 368.  
85

 Siehe auch Kur, Festgabe Beier 1996, 265, 273. 
86

 BGH, Urteil vom 13. März 2008 ï I ZR 151/05 ï metrosex. 
87

 LG Hamburg, Urteil vom 1. März 2000 ï 315 O 219/99, MMR 2000, 436 ï luckystrike. 
88

 Dafür Ubber, WRP 1997, 497, 507; ähnlich jetzt auch BGH, Urteil vom 26. Juni 2003 ï I ZR 296/00, WRP 

2003, 1215 ï maxem.de; dagegen mit guten Gründen OLG Dresden, Urteil vom 28. November 2000 ï 14 U 
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Mit Urteil vom 13. März 200889 hat der BGH in der Entscheidung Metrosex über die rechtli-

che Beurteilung von Domains entschieden, die nur reserviert, aber nicht genutzt werden. Eine 

solche ĂBaustellen-Domainñ sei als solche noch keine markenmäßige Verwendung. Aus der 

Tatsache, dass die Domainnamen von einem kaufmännischen Unternehmen angemeldet wor-

den seien, können nicht hergeleitet werden, dass bei einer Verwendung der Domainnamen 

neben dem Handel im geschäftlichen Verkehr notwendig auch die weiteren Voraussetzungen 

der §§ 14 Abs. 2 oder 15 Abs. 2 MarkenG erfüllt seien. Hier sei der Begriff Metrosex nur be-

schreibend verwendet worden, nämlich für einen neuen Männertyp (heterosexuell veranlagt, 

modisch gekleidet, in Düfte gehüllt und vornehmlich in Metropolen lebend). Im Übrigen sei 

die bloße Anmeldung einer solchen Domain als Marke noch keine kennzeichenmäßige Benut-

zung. In der Entscheidung Ăahdñ90 hat der BGH präzisiert, dass die Registrierung einer Do-

main nur bei Vorliegen besonderer Umstände als unlautere Mitbewerberbehinderung im Sin-

ne von § 4 Nr. 10 UWG anzusehen ist. Ein solcher besonderer Umstand liege noch nicht in 

der bloßen Massenregistrierung von Domains zu deren Verkauf.  

 

c) Verwechslungsgefahr 

 

Benutzt jemand unbefugt eine Domain, die das Kennzeichen eines anderen Unternehmens 

oder ein ähnliches Zeichen gem. § 5 Abs. 2 MarkenG enthält und schafft er dadurch eine 

Verwechslungsgefahr, so kann er auf Unterlassung in Anspruch genommen werden (§§ 14, 

15 Abs. 2 und 4 MarkenG). Aber auch ohne Verwechslungsgefahr ist es Dritten untersagt, 

fremde Zeichen zu benutzen, sofern es sich um im Inland bekannte Unternehmenskennzei-

chen handelt und durch die Nutzung des fremden Zeichens deren Unterscheidungskraft oder 

Wertschätzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beein-

trächtigt  werden (§ 15 Abs. 3 MarkenG). Handelt der Schädiger vorsätzlich oder fahrlässig, 

so ist er dem Inhaber der Bezeichnung zum Ersatz des entstehenden Schadens verpflichtet (§ 

15 Abs. 5 MarkenG). Ein Betriebsinhaber haftet für Fehlverhalten seiner Angestellten oder 

Beauftragten (§ 15 Abs. 6 i.V.m. § 14 Abs. 7 MarkenG). Die Beurteilung der Verwechslungs-

                                                                                                                                                         
2486/00, CR 2001, 408 ï kurt-biedenkopf.de; OLG Köln, Urteil vom 26. Oktober 2001 ï 6 U 76/01, MMR 2002, 

167 ï lotto-privat.de; OLG Karlsruhe, Urteil vom 12. September 2001 ï 6 U 13/01 (LG Mannheim), MMR 

2002, 118 ï dino.de; LG München I, Urteil vom 18. März 2004 ï 17 HKO 16815/03 ï sexquisit.de.; Bücking, 

NJW 1997, 1886, 1888; Völker/Weidert, WRP 1997, 652, 657; OLG Hamburg, Urteil vom 28. Juli 2005 ï 5 U 

141/04, GRUR-RR 2006, 14 ï metrosex.de. Eigenartig die Hinweise des BGH, Urteil vom 2. Dezember 2004 ï I 

ZR 207/01, MMR 2005, 534 ï welt. Dort will der BGH einen Schutz gegen die Registrierung nur zulassen, wenn 

damit eine erhebliche Beeinträchtigung des Namensrechts verbunden ist.  
89

 OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 29. April 2008 ï 11 U 32/04, MMR 2008, 609. 
90

 BGH, Urteil vom 19. Februar 2009 ï I ZR 135/06. 
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gefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmen. Dabei be-

steht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der 

Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie 

der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Somit kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit 

der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann 

und umgekehrt.91 Folge dieser Wechselwirkung ist es, dass bei Warenidentität ein wesentlich 

deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um eine Verwechslungsgefahr auszu-

schließen, als bei einem größeren Warenabstand.92 

 

Überträgt man diese Vorgaben auf das Internet, so kann jedes Unternehmen nach § 15 Abs. 2 

und 4 MarkenG die Verwendung ihres Kennzeichens in einer Internet-Adresse durch einen 

Konkurrenten verbieten. Das Konkurrenzverhältnis kann bereits dadurch zustande kommen, 

dass der Eindruck entsteht, Markenrechtsinhaber und Domaininhaber könnten zusammenar-

beiten. Auch die ansonsten privilegierte Benutzung einer Marke gem. § 23 Nr. 3 MarkenG, 

um auf den Vertrieb von Ersatzteilen hinzuweisen, stellt eine Markenverletzung dar, wenn die 

verletzte Marke lediglich mit dem Zusatz ĂErsatzteileñ als Domain geführt wird. Eine solche 

Nutzung ist nicht notwendig im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG, weil auch eine andere Do-

mainbezeichnung gewählt werden könnte.93 Gefährlich sind Verweise auf der Homepage. Ei-

ne Zurechnung liegt bereits darin, dass der User die Homepage ï etwa aufgrund von Links 

oder Frames zu branchennahen Unternehmen ï mit dem Rechteinhaber verbindet.94 Selbst 

wenn keine Links vorhanden sind, soll ein Verweis auf eine fremde Webseite zur Zurechnung 

ausreichen.95 Bei Serienzeichen reicht im Übrigen bereits das gedankliche in Verbindung 

bringen der jüngeren mit der älteren Marke, so z.B. der Domain Ăimmobilien24ñ mit der 

Deutschen Bank 24.96 Erforderlich ist bei grenzüberschreitenden Fällen, dass diese einen wirt-

schaftlich relevanten Inlandsbezug aufweisen.97 Bei Gleichnamigkeit kann die Verwechs-

lungsgefahr durch klarstellende Hinweise auf der ersten Seite der Homepage ausgeschlossen 

werden.98  
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 EuGH, NJW 1999, 933 ï Canon; BGH, GRUR 2000, 608 = NJW-RR 2000, 1202 = WRP 2000, 529, 531 ï 

ARD1; BGH, GRUR 2000, 506 = NJW-RR 2000, 856 = WRP 2000, 535 ï Attachè/Tisserand. 
92

 OGH, Urteil vom 21. Dezember 2004 ï 4 Ob 238/04k ï sexnews.at (unveröffentlicht). 
93

 LG Düsseldorf, Urteil vom 19. Juli 2006 ï 2a O 32/06, CR 2007, 118 = GRUR-RR 2007, 14 = NJW-RR 2007, 

617 = ITRB 2007, 54 ï cat-ersatzteile.de. 
94

 Siehe zur Verwechslungsgefahr durch Links auf Homepages der gleichen Branche LG Mannheim, Urteil vom 

10. September 1999 ï 7 O 74/99, MMR 2000, 47; Ferner zur Zeichenähnlichkeit bei identischen Dienstleistun-

gen LG München, Urteil vom 31. Mai 2006 ï 1 HKO 11526/05, CR 2007, 536 ï GoYellow. 
95

 LG Berlin, Urteil vom 30. Oktober 1997 ï 16 O 236/97 (unveröffentlicht). 
96

 BGH, Urteil vom 24. Januar 2002 ï I ZR 156/99, NJW-RR 2002, 829 Bank 24. 
97

 BGH, Urteil vom 13. Oktober 2004 ï I ZR 163/02, NJW 2005, 1435 ï maritime.dk. 
98

 BGH, Urteil vom 21. September 2006 ï I ZR 201/03, GRUR 2007, 259, 260 ï solingen.info. 
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Bei Branchenverschiedenheit der Unternehmen bzw. der durch die Marken angesprochenen 

Verkehrskreise scheidet eine Verwechslungsgefahr i.d.R. aus.99 Dies gilt insbesondere für 

lediglich registrierte Domains, bei denen ein Bezug zu einer Branche fehlt.100 Allerdings ist 

auch nicht-konkurrierenden Unternehmen nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 1, 2, 15 Abs. 3 MarkenG die 

Benutzung fremder bekannter Kennzeichen als Bestandteil ihrer Adresse verboten, soweit 

dies zu einer Ausnutzung der Wertschätzung (ĂRufausbeutungñ) bzw. zu einer Behinderung 

führt.  

 

Streitigkeiten gibt es immer noch wegen der Verwendung von VZ-Domains. Das Landge-

richt Hamburg hat sich der Auffassung des Landgerichts Köln angeschlossen, wonach der 

Zusatz VZ in einer Domain eine Verwechselungsgefahr im weiteren Sinne mit den Social 

Networks der VZ-Gruppe begründen könne.101 

 

Hinsichtlich der Rufausbeutung reicht es aus, dass der/ein Internet-Nutzer zum Aufrufen 

einer Homepage verleitet wird, für die er sich sonst ï ohne die inkriminierte Kennzeichen-

verwendung ï nicht entschieden hätte. Dies gilt jedenfalls bei bekannten Kennzeichen.102 Kri-

tisch ist allerdings zu vermerken, dass die bloße Ausnutzung einer erhöhten Aufmerksamkeit 

noch keine Rufausbeutung darstellt. Dazu müsste durch die Domainnutzung auch die Wert-

schätzung der eigenen Produkte des Domaininhabers gesteigert worden sein. Doch müsste 

man hierzu die jeweilige Homepage des Domaininhabers und die dort angekündigten Produk-

te betrachten. 

                                                 
99

 OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 4. Mai 2000 ï 6 U 81/99, MMR 2000, 486 = WRP 2000, 772 = NJW-RR 

2001, 547. 
100

 Anderer Ansicht aber LG Düsseldorf, Urteil vom 4. April 1997 ï 34 O 191/96, CR 1998, 165. Das LG wollte 

auf die Prüfung der Produktähnlichkeit in diesen Fällen gänzlich verzichten; ähnlich auch OLG Rostock, Urteil 

vom 16. Februar 2000 ï 2 U 5/99, MMR 2001, 128; LG München I, Urteil vom 17. September 1997 ï 1 HKO 

12216/97, NJW-CoR 1998, 111; LG Bochum, Urteil vom 27. November 1997 ï 14 O 152/97 ï hellweg; Bier-

mann, WRP 1999, 999; Wagner, ZHR 1998, 712. Anderer Ansicht aber zu Recht Bettinger, in: Mayer-

Schönberger u.a. (Hg.), Das Recht der Domains, Wien 2001, 138; Fezer, WRP 2000, 669. 
101

 Urteil vom 2. Oktober 2008 ï 312 O 464/08; ähnlich Landgericht Köln, 2. Mai 2008 ï 84 O 33/08, CR 2009, 

57. 
102

 OLG München, Urteil vom 2. April 1998, K&R 1998, 363 = NJW-RR 1998, 394 = MMR 1998, 668 ï Freun-

din; OLG Karlsruhe, Urteil vom 24. Juni 1998 ï 6 U 147/97, WRP 1998, 900 = ZUM 1998, 944 = MMR 1999, 

171 ï Zwilling; OLG Düsseldorf, WRP 1998, 343 = NJW-WettbewerbsR 1999, 626 ï UFA; OLG Hamburg, 

MD 2001, 315; ähnlich LG München I, 4 HKO 14792/96 (unveröffentlicht); LG Hamburg, 315 O 478/98 (un-

veröffentlicht); LG Mannheim, Urteil vom 24. Juni 1998 ï 7 O 529/97, K&R 1998, 558 ï Brockhaus; LG Mün-

chen I, Urteil vom 20. Februar 2003 ï 17 HKO 17818/02, MMR 2003, 677 ï freundin.de.  
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Eine Behinderung der unternehmerischen Ausdehnung wird bejaht, wenn der Domainname 

für den Inhaber des Kennzeichens blockiert ist.103 Eine Registrierung ohne sachlichen Grund 

gilt als vorwerfbar.104 Ähnliches gilt für unmittelbare Umleitung einer Webseite auf eine ande-

re zentrale Homepage des Domaininhabers.105 Auch die Massenregistrierung von Domains mit 

Bezug auf bekannte Kennzeichen (sog. Domain Name Trafficking) reicht aus.106 Ähnliches 

gilt für die Inanspruchnahme deutlich über den Registrierungskosten liegender Vergütungen 

für die Übertragung der Domain auf den Markenrechtsinhaber (sog. Cyber-Squatting).107 

Ausreichen soll es ferner, wenn für die Kunden der Markenrechtsinhaberin durch die fehlende 

Benutzung der konnektierten Webseite der Eindruck entstehen könnte, die Inhaberin stecke in 

geschäftlichen Schwierigkeiten.108  

 

Das OLG Hamm109 hat in der ĂKruppò-Entscheidung allerdings trotz der Verschiedenheit der 

Branchen ï Stahlindustrie contra Online-Agentur ï nicht nur die Verwässerungs -, sondern 

auch die Verwechslungsgefahr aufgrund der überragenden Verkehrsgeltung des Unterneh-

mens Krupp, das, so der Senat, für eine ganze Epoche deutscher Industriegeschichte stehe und 

fast zum Synonym für die Stahlindustrie schlechthin geworden sei, bejaht.  

 

Für das deutsche Recht ist bei einem solchen Kennzeichenschutz das besondere Freihalte-

bedürfnis der Mitbewerber zu bedenken. Adressen sind im Internet ein knappes Gut; dies 

gilt vor allem für die Angaben auf der Second-Level-Domain.110 Schon für den früheren Aus-

stattungsschutz nach § 25 WZG ging die Rechtsprechung davon aus, dass bei einfachen Be-

schaffenheits- und Bestimmungsangaben ein überwiegendes Freihaltebedürfnis der Allge-

meinheit zu bejahen sei.111 Geschützt sind daher Unternehmen auf jeden Fall, soweit Konkur-

                                                 
103

 OLG Dresden, Urteil vom 20. Oktober 1998 ï 14 U 3613/97, K&R 1999, 133, 136; LG Hamburg, MD 2001, 

376; LG Köln, 31 O 55/99. 
104

 OLG München, Urteil vom 2. April 1998 ï 6 U 4798/97, MMR 1998, 668, 669; OLG Karlsruhe, Urteil vom 

24. Juni 1998 ï 6 U 247/97 ï MMR 1999, 171, 172. 
105
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renten eine mit ihrer Unternehmenskennzeichnung identische Adresse auf der Second- oder 

Third-Level-Domain-Ebene112 verwenden (z.B. Ăibm.deò oder Ăibm.eunet.deò).  

In einem solchen Fall wird das NIC oder der jeweilige Provider häufig auch den Namen nach-

träglich ändern. Streitig ist, ob ein Rechteinhaber gegen ähnlich lautende Domains vorgehen 

kann. Ein Teil der Rechtsprechung lehnt dies ab. So hat das OLG Frankfurt in seiner Ent-

scheidung vom 13. Februar 1997113 betont, dass eine registrierte Online-Adresse lediglich ei-

ner identischen Verwendung durch einen anderen entgegenstehe, so dass schon durch gering-

fügige Abwandlungen oder Zusätze die tatsächliche Sperrwirkung überwunden werden kön-

ne. Hier gilt jedoch m.E. die allgemeine Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr.114  

 

In Anwendung dessen hat das LG Koblenz die Nutzung des Domainamens Ăallesueber-

wein.deñ trotz eines einstweiligen Verbotes der Domain Ăalles-ueber-wein.deñ nicht verbo-

ten.115 Ähnlich großzügig argumentierte das LG Düsseldorf, das zwischen ĂT-Onlineñ und der 

Domain Ădonline.deñ eine Verwechslungsgefahr aufgrund der geringen Kennzeichenkraft der 

Bezeichnung ĂT-Onlineñ verneint hat.116 Verwechslungsfähig ist aber die Domain Ăsiehan.deñ 

im Vergleich zum Firmenschlagwort ĂSieh an!ñ.117 Auch die Domain Ăkompit.deò wurde als 

verwechslungsfähig mit dem Unternehmenskennzeichen und der Marke Ăcombitò angese-

hen.118 Verneint wurde die Verwechslung zwischen der Domain Ăpizza-direkt.deñ und der (als 

fast beschreibend angesehenen) Marke Ăpizza-directñ.119 Ebenso verneint wurde eine Marken-

rechtsverletzung bei der Internetdomain Ămbp.deñ im Verhältnis zur Marke ĂMB&Pñ120, so-

wie bei der Domain Ătest24.deñ; hier bestehe keine Verwechselungsgefahr mit der Wort-Bild-

Marke Ătestñ der Stiftung Warentest, da das Wort Ătestñ allein (ohne die geschützten grafi-

schen Elemente) nicht eindeutig auf die Stiftung Warentest hinweise.121 Anders sieht es das 

                                                 
112

 Siehe LG Duisburg, Urteil vom 2. Dezember 1999 ï 8 O 219/99, MMR 2000, 168 = NJW-CoR 2000, 237 
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119

 OLG Hamm, NJW-RR 1999, 632. 
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 OLG München, Urteil vom 20. September 2001 ï 29 U 3014/01, MMR 2002, 170 ï mbp.de. 
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OLG Rostock in der Entscheidung Ămueritz-online.deñ.122 Hiernach soll ein Markenrechtsver-

stoß vorliegen, wenn Domain-Name und Marke sich nur in Umlauten und der Groß-

/Kleinschreibung unterscheiden. Auch wurde eine Verwechslungsgefahr zwischen ĂInter-

shopñ und ĂIntershoppingñ bejaht,123 sowie zwischen ĂG-Mailñ und ĂGMailñ124. Das OLG 

Hamburg stellt auf die klangliche Ähnlichkeit ab, weil Domains auch in mündlichen Gesprä-

chen genannt werden, und bejahte mit dieser Begründung die Verwechslungsfähigkeit von 

Ăbe-mobile.deñ zu ĂT-Mobileñ.125 Der Schutz geht im Übrigen auch in Richtung Umlautdo-

mains. So hat das LG Köln126 z.B. dem Domaininhaber von Ătouristikbörse24.deñ die Nutzung 

als Domain-Grabbing untersagt.  

 

d) Gleichnamigkeit 

 

Fraglich ist, ob ein in lauterer Weise aus dem eigenen Namen abgeleiteter Domain-Name be-

nutzt werden darf, wenn er mit einer anderen Bezeichnung kollidiert. Teilweise wird in der 

Literatur hierzu auf das Recht der Namensgleichen abgestellt (§ 23 Nr. 1 MarkenG).127 Dies 

hätte zur Folge, dass derjenige, der zuerst seine Domain hat registrieren lassen, zum Zuge 

kommt. Ihm gegenüber hätte auch der Inhaber eines prioritätsälteren Kennzeichens, der die 

Domain noch nicht hat registrieren lassen, nur dann Unterlassungsansprüche, wenn die Be-

nutzung des Domainnamens gegen die guten Sitten verstößt.  

Dagegen haben das LG Bochum und das OLG Hamm128 als Berufungsinstanz entschieden, 

dass der Inhaber eines bekannten Firmenschlagwortes aufgrund der hier erfolgten Anwendung 

des Gleichnamigenrechts aus dem Kennzeichenrecht gegenüber dem prioritätsjüngeren An-

wender bei Gleichnamigkeit einen Unterlassungsanspruch hat. Der Einzelhandelskaufmann 

hatte seinen Familiennamen, der mit dem schon vorhandenen Firmenschlagwort identisch 

war, als Domainnamen gewählt. Das Gericht hielt es nach Abwägung der Interessen für zu-

mutbar, dass er seine Adresse durch Hinzufügen geringfügiger Zusätze, die die ursprüngliche 

Kennzeichnungskraft nicht aufheben, ändert. Auf die von ihm gewählte Domain-Adresse 
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 OLG Rostock, Urteil vom 16. Februar 2000 ï 2 U 5/99, MMR 2001, 128 Ls. = K&R 2000, 303 = NJW-

WettbewR 2000, 161. 
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 Kur, Festgabe Beier 1996, 265, 276. 
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musste er in jedem Fall verzichten, um eine Verwechselungs- bzw. Verwässerungsgefahr zu 

vermeiden.129  

 

Handelt es sich allerdings nicht um eine bekannte Firma (wie bei der Bezeichnung ĂKruppñ 

im Falle des OLG Hamm), gilt der Grundsatz Ăfirst come, first servedñ zu Gunsten desjeni-

gen, der einen mit einer Firma identischen Familiennamen als erster als Domain hat registrie-

ren lassen.130 Diese Rechtsprechung ist von anderen Gerichten fortentwickelt worden, etwa im 

Hinblick auf den Firmennamen ĂWolfgang Joopñ.131 Diese Grundsätze gelten jedoch nur im 

Hinblick auf bekannte Marken oder Unternehmenskennzeichen, nicht für kleine Unternehmen 

und deren Namen.132 Das OLG Koblenz vertritt die Auffassung, dass auch bei normalen Städ-

tenamen bei Gleichnamigkeit das Prinzip Ăfirst come, first servedñ gelten soll.133 Als Namens-

träger, der ï wenn er seinen Namen als Internetadresse hat registrieren lassen ï einem anderen 

Namensträger nicht weichen muss, kommt auch der Träger eines ausgefallenen und daher 

kennzeichnungskräftigen Vornamens (hier: Raule) in Betracht (raule.de).134 

 

Dies hat auch der BGH in der Entscheidung Hufeland bekräftigt.
135

 Wenn zwei Unternehmen 

mit ihrem Firmenschlagwort identische Internetadresse begehren, liege ein Fall der Gleich-

namigkeit vor. Dies habe zur Folge, dass bei der Vergabe weiterhin das Prioritätsprinzip gilt 

und die Domain jenem Unternehmen zusteht, das zuerst die Anmeldung vorgenommen hat. 

Daran ändere sich auch nichts, wenn das derzeit bei der Vergabestelle eingetragene Unter-

nehmen nur regional tätig ist. Davon grenzt der BGH aber den Fall Peek & Cloppenburg ab, 

in dem zwei gleichnamige Unternehmen seit vielen Jahren markenrechtliche Auseinanderset-

zungen führen. Die Gleichgewichtslage, die zwischen zwei in derselben Branche, aber an 

verschiedenen Standorten tätigen gleichnamigen Handelsunternehmen bestehe, könne 

dadurch gestört werden, dass eines der beiden Unternehmen das Unternehmenskennzeichen 

als Internetadresse oder auf seinen Internetseiten verwendet, ohne dabei ausreichend deutlich 

zu machen, dass es sich nicht um den Internetauftritt des anderen Unternehmens handelt.136 
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 OLG Koblenz, Urteil vom 25. Januar 2002 ï 8 U 1842/00, MMR 2002, 44; LG Osnabrück, Urteil vom 23. 

September 2005 ï 12 O 3937/04, MMR 2006, 248. 
134

 BGH, Urteil vom 23. Oktober 2008 ï I ZR 11/06 Vorname.de gegen Nachname.de 
135

 BGH, Urteil vom 23. Juni 2005 ï I ZR 288/02, MMR 2006/159 ï Ăhufeland.deñ. 
136 BGH, Urteil vom 31. März 2010 ï I ZR 174/07 (OLG Düsseldorf) Peek & Cloppenburg, GRUR 2010, 738.  
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Das OLG Stuttgart hat diese Überlegungen dann wieder relativiert.137 Streiten zwei Parteien 

um eine mit ihrem Unternehmensnamen identische Webadresse (so genanntes Recht der 

Gleichnamigen) sei zwar grundsätzlich auf das Prioritätsprinzip abzustellen, wonach demje-

nigen Namensträger die Domain zusteht, der sie als Erster bei der Vergabestelle registriert 

hat. Innerhalb der vorzunehmenden Interessenabwägung haben jedoch auch andere Fakten 

Berücksichtigung zu finden, die dazu führen können, dass dem Prioritätsälteren die Adresse 

doch nicht zusteht. Dem tatsächlichen Domaininhaber stehe die Kennung z.B. nicht zu, wenn 

er durch die Reservierung etwas suggeriere, was nicht der Realität entspreche. Dies sei der 

Fall, wenn der Anmelder eine Domain mit dem Schlagwort ĂUnternehmensgruppeñ in Ver-

bindung mit seinem Namen wähle, aber über gar keine derartige Gruppe verfüge. Im Rahmen 

der Interessensabwägung seien auch weitere tatsächliche Faktoren zu berücksichtigen. So 

etwa, ob ernsthaft damit zu rechnen sei, dass der Domaininhaber bei fehlendem Content die 

Adressen mit Inhalt ausstatten wird. Dabei sei auch die Abgabe einer eidesstattlichen Versi-

cherung des Domaininhabers von Bedeutung. 

 

Denkbar wäre auch eine Lösung über eine Abgrenzungsvereinbarung (sog. Domain-Name-

Sharing138), aufgrund derer für beide Kennzeichenrechtsinhaber ein einheitliches Portal ge-

schaffen wird (siehe etwa http://www.winterthur.ch oder Ăhttp://www.kaefer.comñ). Der BGH 

hat in der Vossius-Entscheidung
139

 über solch alternative Lösungsmöglichkeiten nachgedacht. 

Die Gefahr der Verwechselung könne bei Gleichnamigkeit auch auf andere Weise ausge-

schlossen werden. Man könne als Domaininhaber zum Beispiel durch Hinweis auf der zentra-

len Einstiegsseite deutlich machen, dass es sich nicht um das Angebot des klagenden Na-

mensinhabers handele. Zweckmäßigerweise könne man angeben, wo das Angebot des Na-

mensträgers im Internet zu finden sei. Allerdings gelte dies nicht, wenn die berechtigten Inte-

ressen des Namensträgers das Interesse des Domaininhabers deutlich überwiegen. Diese Ent-

scheidung gilt jedoch in der obergerichtlichen Entscheidungspraxis als Sonderfall.  

 

In dem Rechtsstreit zwischen den gleichnamigen Bekleidungsunternehmen ĂPeek & Clop-

penburg KGñ über die Gestaltung des Internetauftritts hielt der BGH die Priorität der Kenn-

zeichenrechte für nicht entscheidungserheblich, da eine Gleichgewichtslage bestehe.140 Auf-

grund der zwischen den Parteien geschlossenen Abrede jeweils ausschließlich im norddeut-
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 Urteil vom 26. Juli 2007 ï 7 U 55/07, MMR 2008, 178.  
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139
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 BGH, Urteil vom 31. März 2010 ï I ZR 174/07 ï Peek & Cloppenburg, WRP 2010, 880. 
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schen Raum bzw. im Übrigen Bundesgebiet tätig zu werden, existierten die gleichnamigen 

Unternehmen nahezu 40 Jahre unbeschadet nebeneinander. Für die Frage, ob der Klägerin ein 

Anspruch gegen die Beklagte zustehe, die Verwendung der Internetadressen Ăp-und-c.deñ, 

Ăpuc-online.deñ, Ăpeek-und-cloppenburg.deñ und Ăpeek-und-cloppenburg.comñ zu 

unterlassen, müssten deshalb andere als zeitliche Überlegungen herangezogen werden. Wie in 

den Fällen der Gleichnamigkeit sei die infolge der Nutzung der Internetadressen entstandene 

Verwechselungsgefahr grundsätzlich hinzunehmen. Die Klägerin müsse die damit 

einhergehende Störung der Gleichgewichtslage jedoch nur insoweit dulden, als die Beklagte 

ein schutzwürdiges Interesse an der Benutzung habe und alles Erforderliche und Zumutbare 

getan habe, um einer Erhöhung der Verwechselungsgefahr weitestgehend 

entgegenzuwirken.141 Da die Beklagte die eigene Unternehmensbezeichnung zuerst als 

Domainnamen in den konkreten Formen registriert habe, besitze sie ein schutzwürdiges 

Interesse, diese tatsächlich auch zu benutzen. Sie könne sich gegenüber anderen Inhabern der 

Unternehmensbezeichnung auf das unter Gleichnamigen wirksame Gerechtigkeitsprinzip der 

Priorität berufen. Zwar sei mit dem Internetauftritt der Beklagten unter den oben genannten 

Adressen keine automatische Ausdehnung ihres räumlichen Tätigkeitsbereichs verbunden, 

jedoch werde die Gefahr von Verwechselungen durch den Internetauftritt erhöht. Die 

Beklagte hätte deshalb auf der ersten Seite verdeutlichen müssen, dass es zwei 

Bekleidungsunternehmen ĂPeek & Cloppenburg KGò gibt, und sie selbst in ihrer 

wirtschaftlichen Tätigkeit auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt ist. Diese Verpflichtung 

treffe in gleichem Maße die Klägerin, welche unter den Adressen Ăpeekundcloppenburg.deò, 

Ăpeekundcloppenburg.comò, Ăpeek-cloppenburg.deò sowie Ăpundc.deò und Ăp-und-c.comò 

erreichbar ist. Die Beklagte hatte im Wege der Widerklage eine spiegelbildliche Unterlassung 

begehrt. 

 

Unklar ist die Reichweite von § 24 MarkenG und dem dort enthaltenen Einwand der 

Erschöpfung in Bezug auf Domainregistrierungen. Der BGH hat in der Entscheidung Aidol
142

 

darauf hingewiesen, dass der Grundsatz der Erschöpfung auch das Ankündigungsrecht 

umfasse. Insofern dürften Waren, die mit einer Marke gekennzeichnet sind, bei ihrem 

Weitervertrieb durch Dritte grundsätzlich unter ihrer Marke beworben werden.
143

 Für das 

Ankündigungsrecht sei es nicht erforderlich, dass der Händler im Zeitpunkt seiner Werbung 
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 BGH, Urteil vom 31. März 2010 ï I ZR 174/07 ï Peek & Cloppenburg, WRP 2010, 880. 
142
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die betreffende Ware bereits vorrätig hat. Ausreichend sei vielmehr, dass der Händler über die 

Ware im vorgesehenen Zeitpunkt ihres Absatzes ohne Verletzung der Rechte des 

Markeninhabers verfügen könne.
144

 Ein Ankündigungsrecht lehnt der BGH allerdings ab, 

wenn die konkrete Bezugnahme auf Originalprodukte erfolge. Insofern wird man eine 

Domain nicht unter Berufung auf den Erschöpfungsgrundsatz verwenden können, wenn die 

markenbezogene Domain unternehmensbezogen verwendet wird. 
145

 Ähnlich wird es der Fall 

sein, wenn überhaupt keine Originalprodukte auf der Seite angeboten werden. Im Übrigen 

lässt § 24 Abs. 2 MarkenG auch zu, dass der Inhaber der Marke aus berechtigten Gründen 

trotz Erschöpfung der Benutzung der Marke widersprechen kann. Dies gilt insbesondere, 

wenn eine Handelsbeziehung zwischen dem Domainverwender und dem 

Kennzeichenrechtsinhaber vorgetäuscht wird.
146

 Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die 

Auffassung vertreten, dass ein Anbieter von Fahrzeugtuning-Dienstleistungen nicht die 

Internet-Domain www.peugeot-tuning.de verwenden dürfe. Diese Dienstleistung sei nämlich 

der geschäftlichen Tätigkeit der Klägerin, nämlich dem Vertrieb von Peugeot-

Kraftfahrzeugen und zugehörigen Serviceleistungen für diese Fahrzeuge sehr ähnlich. Aus 

diesem Grund sei die Verwendung des Zeichens in der Domain geeignet, eine 

Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu begründen. Der Verkehr nehme an, dass jemand, 

der Tuning-Leistungen unter Verwendung des Zeichens «Peugeot» erbringt, hierzu von 

Peugeot autorisiert worden ist und daher zumindest rechtliche und wirtschaftliche 

Beziehungen bestehen.
147

 Bislang ungeklärt ist auch die Zulässigkeit der Verwendung von 

Marken zu satirischen Zwecken. Das Landgericht Nürnberg-Fürth148 hat z.B. entschieden, 

dass das Zeichen ĂStorch Heinarñ weiterhin zur Kennzeichnung von Kleidung, Geschirr, An-

steckern und ähnlichen Waren, deren Vertrieb über das Internet stattfindet, verwendet werden 

darf. Es bestehe keine Verwechselungsgefahr von ĂStorch Heinarñ mit ĂTHOR STEINARñ; 

auch werden die Kennzeichen und Waren der Klägerin durch den Beklagten weder herabge-

setzt noch verunglimpft.149 
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e) Gattungsbegriffe 

 

Literatur:  
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Schwierig ist schließlich auch die Frage, ob Gattungsbegriffe und beschreibende Angaben 

als Domainnamen registriert werden können.150 Solche Angaben könnten markenrechtlich 

wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) oder wegen eines beson-

deren Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) nie einer Person zugewiesen werden. 

Zulässig ist daher die Verwendung von Domains wie Ăanwalt.deò, Ămesse.deò oder 

Ănotar.deò.151  

Allerdings ist in all diesen Fällen zu beachten, dass die Kennzeichnung nicht gegen andere 

standes- oder wettbewerbsrechtliche Vorgaben verstoßen darf. So wäre die Benutzung des 

Kennzeichens ĂAnwaltò einem Anwalt vorbehalten. Ein Nicht-Anwalt würde gegen Standes-

recht oder, wegen der damit verbundenen Kanalisierung von Kundenströmen, gegen §§ 3, 4 

Nr. 10 UWG bzw. §§ 3, 5 UWG verstoßen.  

In diesem Sinne hat auch das OLG Frankfurt152 betont, dass bei rein beschreibenden und daher 

freihaltebedürftigen Begriffen wie ĂWirtschaftò und ĂWirtschaft-Onlineò ein markenrechtli-

cher Schutz nicht in Betracht komme. Allenfalls aus §§ 3, 4 Nr. 10 UWG bzw. §§ 3, 5 UWG 

könnten sich Grenzen für die Wahl solcher Beschreibungen ergeben. Zu beachten sei dabei 

vor allem die ĂKanalisierungsfunktionò der Domainnamen, sofern der User der Einfachheit 

                                                 
150

 Vgl. hierzu Kur, CR 1996, 325, 328. 
151

 BGH, MMR 2001, 666, 670 ï mitwohnzentrale.de. 
152

 OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 13. Februar 1997 ï 6 W 5/97, WRP 1997, 341. Ähnlich auch OLG 

Braunschweig, Urteil vom 20. Juli 2000 ï 2 U 26/00, CR 2000, 614 = MMR 2000, 610 ï Stahlguss.de. Unzutref-

fend OLG München, Urteil vom 22. April 1999 ï 29 1389/99, MMR 1999, 547 ï buecher.de. 
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halber das Online-Angebot mit der umfassendsten Adressbezeichnung wähle und anderen 

Angeboten keine Beachtung mehr schenke. Dieser Effekt sei aber ausgeschlossen, wenn die 

Online-Adresse lediglich in der Werbung des jeweiligen Unternehmens benutzt werde. Im 

Übrigen müsse auf die besonderen Nutzergewohnheiten abgestellt werden.  

 

Das OLG Hamburg, das über die Domain Ămitwohnzentrale.deò zu entscheiden hatte, schloss 

eine entsprechende Anwendung der Regelung des § 8 MarkenG auf die Domainregistrierung 

ebenfalls aus.153 Bei der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung kam es aber zu einem anderen 

Ergebnis als die vorgenannte Entscheidung. Es sah die Verwendung der Domain durch einen 

Verband von Wohnungsvermittlungsagenturen unter dem Gesichtspunkt der Kanalisierung 

von Kundenströmen als wettbewerbswidrig an. Kunden, die sich das Leistungsangebot im 

Bereich der Mitwohnzentralen erschließen wollten, würden durch die Domain Ăabgefangenò. 

Zur Begründung ging das Gericht auf die Nutzergewohnheiten bei der Suche nach Internetan-

geboten ein. Ein nicht unerheblicher Teil der Nutzer verwende hierzu nicht nur Suchmaschi-

nen, sondern gebe versuchsweise eine Domainadresse mit dem gesuchten Unternehmens- 

oder Markennamen ein. Diese Praxis dehne sich immer mehr auf Branchen-, Produkt- und 

Gattungsbezeichnungen aus. Wesentliche Teile der Verbraucher, die auf diese Weise zu einer 

Webseite gefunden hätten, verzichteten aus Bequemlichkeit darauf, anschließend nach Alter-

nativangeboten zu suchen. Der Hamburger Linie folgten weitere Gerichte, etwa hinsichtlich 

der Bezeichnungen ĂRechtsanwaltñ,154 Ărechtsanwaelte.deñ,155 Ăzwangsversteigerung.deñ156, 

Ăhauptbahnhof.deñ157 oder Ădeutsches-handwerk.deñ158. Auch zahlreiche Literaturstimmen 

haben die Hamburger Leitlinien weiterverfolgt.159 Andere Gerichte widersprachen der Ham-

burger Ansicht, zum Beispiel in Bezug auf die Termini Ăstahlguss.deñ,160 Ălastminute.comñ,161 

Ăzeitarbeit.deñ,162 Ăautovermietung.comñ,163 Ăfahrplan.deñ,164 Ăsauna.deñ,165 Ărechtsan-
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 OLG Hamburg, Urteil vom 13. Juli 1999 ï 3 U 58/98, MMR 2000, 40 = CR 1999, 779 m. Anm. Hartmann = 

K&R 2000, 190 mit Anm. Strömer; siehe auch EWiR 2000, 193 (Hoeren). Anders Mankowski, MDR 2002, 47, 

48, der für eine analoge Anwendung von § 8 MarkenG plädiert.  
154

 OLG Stuttgart, Urteil vom 15. Oktober 1999 ï 2 U 52/99, MMR 2000, 164 in Bezug auf eine Vanity-

Nummer; aufgehoben durch BGH, Urteil vom 21. Februar 2002 ï I ZR 281/99, MMR 2002, 605.  
155

 LG München I, Urteil vom 16. November 2000 ï 7 O 5570/00, MMR 2001, 179 m. Anm. Ernst = CR 2001, 

128 = K&R 2001, 108 mit Anm. Sosnitza. Zu Domains mit Anwaltsbezug siehe auch OLG Celle, Urteil vom 23. 

August 2001, MMR 2001, 179; OLG Hamburg, Urteil vom 2. Mai 2002 ï 3 U 303/01, MMR 2002, 824; OLG 

München, Urteil vom 18. April 2002 ï 29 U 1573/02, MMR 2002, 614.  
156

 LG Köln, Urteil vom 10. Oktober 2000 ï 33 O 286/00, MMR 2001, 55.  
157

 LG Köln, Urteil vom 23. September 1999 ï 31 O 522/99, MMR 2000, 45 = CR 1999, 649. 
158

 OLG Hamburg, Urteil vom 15. November 2006 ï 5 U 185/05, CR 2007, 258. 
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 Ähnlich auch Bettinger, CR 1997, 273; Sosnitza, K&R 2000, 209, 212; Ubber, WRP 1997, 497. 
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 OLG Braunschweig, Urteil vom 20. Juli 2000 ï 2 U 26/00, MMR 2000, 610. 
161

 LG Hamburg, Urteil vom 30. Juni 2000 ï 416 O 91/00, CR 200, 617 mit Anm. Bettinger = MMR 2000, 763, 

765. 
162

 LG Köln, Urteil vom 27. April 2000 ï 31 O 166/00, MMR 2001, 197. 
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walt.comñ166 oder Ăkueche.deñ.167 Hierbei wurde darauf abgestellt, dass für den Tätigkeitsbe-

reich eine Vielzahl beschreibender Kennzeichnungen vorhanden waren.168 Noch deutlicher ist 

das OLG Braunschweig in der oben genannten Entscheidung, das die Kanalisierung durch 

Registrierung rein beschreibender Domainnamen für sich allein nicht als wettbewerbswidrig 

angesehen hat.169 Das LG Hamburg stellt darauf ab, ob der Eindruck entstanden ist, es handle 

sich um ein Portal für eine originelle und neue Leistung. Eine Kanalisierungsgefahr sei ausge-

schlossen, wenn interessierte Kreise wüssten, dass es diese Leistung von zahlreichen Anbie-

tern gibt.170 Das LG Darmstadt hat in der oben erwähnten Entscheidung Ăkueche.deñ darauf 

abgestellt, ob ein umsichtiger, kritisch prüfender und verständiger Verbraucher beim Aufruf 

der Webseite ohne weiteres erkennen kann, dass es sich um das Angebot eines Einzelunter-

nehmens handelt. Die Begründung, dass der Internetnutzer den von ihm gewünschten Do-

mainnamen direkt in die Browserzeile eingebe, könnte jedoch durch die zunehmende Nutzung 

von Suchmaschinen, insbesondere der Suchmaschine Ăgoogleñ, nicht mehr zeitgemäß sein. 

Eine Untersuchung über die Nutzergewohnheiten der betroffenen Nutzerkreise ist wohl noch 

nicht durchgeführt worden, zumindest wurde eine Abkehr von der Methode der Direkteingabe 

noch in keinem Urteil angesprochen. Dies bedeutet, dass weiterhin davon ausgegangen wer-

den muss, dass zumindest ein Teil der Internetnutzer (auch) nach dieser Methode vorgehen. 

 

Der BGH hat in Sachen Ămitwohnzentrale.deñ am 17. Mai 2001 entschieden.171 Die Verwen-

dung von Gattungsbegriffen sei grundsätzlich zulässig; insbesondere liege keine Unlauterkeit 

im Sinne von § 3 UWG vor. Der Domaininhaber habe nur einen sich bietenden Vorteil ge-

nutzt, ohne auf Dritte unlauter einzuwirken. Ein Anlass für eine neue Fallgruppe speziell für 

Domains bestehe nicht. Die Parallele zum Markenrecht und dem dortigen Freihaltebedürfnis 

von Gattungsbegriffen sei nicht zu ziehen, da kein Ausschließlichkeitsrecht drohe. Grenzen 

sieht der BGH dort, wo Rechtsmissbrauch drohe, etwa wenn der Gattungsbegriff sowohl unter 

verschiedenen TLDs als auch in ähnlichen Schreibweisen vom Verwender blockiert werde. 
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 LG München, Urteil vom 28. September 2000 ï 4 HKO 13251/00, MMR 2001, 185.  
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 LG Köln, 31 O 513/99 (unveröffentlicht). 
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 OLG Hamm, Urteil vomf 2. November 2000 ï 4 U 95/00, MMR 2001, 237. Ähnlich bereits LG Münster, 

Urteil vom 14. April 2000 ï 23 O 60/00. 
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 LG Mannheim, Urteil vom 24. August 2001 ï 7 O 189/01, MMR 2002, 635. Anderer Ansicht OLG Hamburg, 

Urteil vom 2. Mai 2002 ï 3 U 303/01, MMR 2002, 824. 
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 LG Darmstadt, Urteil vom 17. April 2001 ï 16 O 501/00, MMR 2001, 559. 
168

 LG München, Urteil vom 28. September 2000 ï 4 HKO 13251/00, MMR 2001, 185.  
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 OLG Braunschweig, Urteil vom 20. Juli 2000 ï 2 U 26/00, MMR 2000, 610. 
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 LG Hamburg, Urteil vom 30. Juni 2000 ï 416 O 91/00, MMR 2000, 763 ï lastminute.com. 
171

 BGH, Urteil vom 17. Mai 2001 ï I ZR 216/99, MMR 2001, 666 mit Anm. Hoeren = WRP 2001, 1286 mit 

Besprechung Abel 1426 = MDR 2002, 45 mit Anm. Mankowski = CR 2001, 777 mit Anm. Jaeger-Lenz = BB 

2001, 2080 = NJW 2001, 3262. 
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Auch müsse noch geprüft werden, ob die Kennung mitwohnzentrale.de nicht eine relevante 

Irreführungsgefahr heraufbeschwöre, weil der Eindruck entstehen könne, dass es sich um das 

einzige oder maßgebliche Angebot unter der Gattungsbezeichnung handle.172 Das OLG Ham-

burg will für die Beurteilung, ob sich ein Gattungsbegriff als Domainname nach § 3 UWG als 

irreführend aufgrund einer unzutreffenden Alleinstellungsrühmung darstellt, nicht allein auf 

die Bezeichnung der Domain abstellen, sondern maßgeblich (auch) auf den dahinter stehen-

den Internetauftritt und insbesondere auch auf die konkrete Gestaltung der Homepage.173 Die 

Notwendigkeit dieser beiden Einschränkungen sind in der Literatur mit Recht bezweifelt wor-

den.174 Diese Leitlinien hat der BGH in der Entscheidung Ăweltonline.deñ bekräftigt.175 Die 

Registrierung von Gattungsbegriffen sei dem Gerechtigkeitsprinzip unterworfen und erfolge 

nach dem Prinzip Ăwer zuerst kommt, mahlt zuerstñ und stelle kein unlauteres Verhalten dar. 

Im entschiedenen Fall sei gleichfalls festzuhalten, dass der Axel Springer Verlag die genannte 

Domain nicht benötige, da er sich bereits unter Ăwelt-online.deñ präsentiere. 

  

Dennoch machten diese Zusätze die Runde: So hat das LG Düsseldorf176 entschieden, dass die 

Verwendung des Gattungsnamens Ăliteraturen.deñ nach § 826 BGB sittenwidrig sein könnte, 

wenn allein die formalrechtliche Stellung dazu benutzt werden soll, Gewinne zu erzielen, de-

ren Höhe nicht mit irgendeiner Leistung des Rechtsinhabers in Zusammenhang steht. Das 

Landgericht Frankfurt sah ï anders als dann die Oberinstanz177 ï in dem Angebot, unter der 

Domain Ădrogerie.deñ Subdomains zu erwerben, eine Irreführung im Sinne von § 5 UWG.178 

Ähnlich entschied das OLG Nürnberg hinsichtlich der Verwendung der Domain Ăsteuerer-

klaerung.deñ für einen Lohnsteuerhilfeverein.179 Das OLG Hamburg verbot die Verwendung 

von Ărechtsanwalt.comñ durch Nicht-Anwälte als irreführend im Sinne von § 5 UWG.180  
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 Mankowski, MDR 2002, 47, 48 sieht in jeder Aneignung von Branchenbezeichnungen durch einen einzelnen 

Wettbewerber die irreführende Behauptung einer Spitzenstellung. 
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 OLG Hamburg, Urteil vom 6. März 2003 ï 5 U 186/01, MMR 2003, 537. 
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 Siehe Abel, WRP 2001, 1426; Beater, JZ 2002, 275. 
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 BGH, Urteil vom 7. April 2005 ï I ZR 314/02, CR 2005, 592 = WRP 2005, 893 = NJW 2005, 2315 = MMR 

2005, 534 mit Anm. Wiefhues. 
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 LG Düsseldorf, Urteil vom 6. Juli 2001 ï 38 O 18/01, MMR 2002, 126. 
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 OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 12. September 2002 ï 6 U 128/01, MMR 2002, 811 ï drogerie.de. 
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 LG Frankfurt a. M., Urteil vom 23. März 2001 ï 3/12 O 4/01, MMR 2001, 542 m. Anm. Buecking.  
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 OLG Nürnberg, Urteil vom 6. November 2001 ï 3 U 2393/01, MMR 2002, 635 = K&R 2002, 155 = GRUR 

2002, 460 = MDR 2002, 406. 
180

 OLG Hamburg, Urteil vom 2. Mai 2002 ï 3 U 303/01, MMR 2002, 824. Anderer Auffassung LG Mannheim, 

Urteil vom 24. August 2001 ï 7 O 189/01, MMR 2002, 635. Anders auch LG Berlin, Urteil vom 18. Juni 2003 ï 

97 O 80/03, CR 2003, 771 für die Domain ĂRechtsbeistand.infoñ. 
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Für besondere Aufregung haben das LG Dortmund181 und das OLG Hamm182 gesorgt, als sie 

die Verwendung der Domain Ătauchschule-dortmund .deñ wegen impliziter Spitzenstel-

lungsbehauptung für unlauter im Sinne von §§ 3, 5 UWG erklärten.183 Ebenso hielt das OLG 

Stuttgart die Bezeichnung ĂBodenseekanzleiñ für wettbewerbswidrig, da dieses Wort den 

gesamten Wirtschaftsraum Bodensee mit der Kanzlei in Verbindung sehe und somit eine her-

ausragende Stellung suggeriert wurde.184 Das Oberlandesgericht Hamm hat seine alte Recht-

sprechung dann allerdings jüngst aufgegeben, wonach die Verwendung einer Kombination, 

die einen Ortsnamen beinhaltet, als Domain als unzulässige Spitzenstellungsbehauptung an-

zusehen sei.185 Es gelte stattdessen der Grundsatz Ăfirst come, first servedñ. Der Ortsname 

alleine könne nicht als Herausstellung im Sinne des Wettbewerbsrechts anzusehen sein. Dem 

Verkehr sei regelmäßig bekannt, dass es in großen Städten eine Fülle von Rechtsanwaltskanz-

leien gebe. Auch der Einwand, dass Kundenströme, etwa aufgrund entsprechender Suchma-

schinenangaben umgeleitet wurden, wurde vom Gericht nicht akzeptiert. 

 

Verboten ist auch die Domain ĂDeutsches-Anwaltverzeichnis.deñ nach § 5 UWG, da dadurch 

der falsche Eindruck erweckt wird, das Verzeichnis enthalte die meisten Namen der in 

Deutschland tätigen Anwälte.186 Die Domain Ădeutsches-handwerk.deñ kann von erheblichen 

Teilen des Verkehrs dahingehend verstanden werden, dass es sich um eine offizielle Seite 

einer berufsständischen Organisation des deutschen Handwerkes handelt, so dass zumindest 

auf der ersten Seite durch einen deutlichen Hinweis dieser Irreführung begegnet werden muss, 

um wettbewerbsrechtliche Ansprüche abwehren zu können.187 Auch die Verwendung des TLD 

Ă.agñ kann wegen Irreführung verboten sein, wenn eine entsprechende Domain von einer 

GmbH verwendet wird; denn dann müsse ein beträchtlicher Teil des Verkehrs annehmen, es 

handele sich bei dem Domaininhaber um eine Aktiengesellschaft.188 Unklar war lange Zeit die 

Haltung der Gerichte zu Anwaltdomains wie Ăanwalt-hannover.deñ oder Ărechtsanwaelte-

dachau.deñ. Der BGH hat nun in einer grundlegenden Entscheidung zur berufsrechtlcihen 

Zulässigkeit der Verwendung von Internetdomains ausgeführt, dass die Verwendung einer 
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 LG Dortmund, Urteil vom 24. Oktober 2002 ï 18 O 70/02, MMR 2003, 200. 
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 OLG Hamm, Urteil vom 18. März 2003 ï 4 U 14/03, CR 2003, 522 mit Anm. Beckmann.  
183
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 LG Hamburg, Urteil vom 2. September 2003 ï 312 O 271/03, MMR 2003, 796 ï tipp.ag; bestätigt durch: 
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Kombination aus einem Gattungsbegriff und einer Region durch Steuerberater als Domain bei 

dem maßgeblichen durchschnittlich informierten und verständigen Verbraucher nach der Le-

benserfahrung nicht die Gefahr einer Irreführung bewirkt. Laut BGH sei es bei der Domain-

bezeichnung www.steuerberater-suedniedersachsen.de ausgeschlossen, dass ein Internetnutzer 

von der irrigen Vorstellung geleitet wird, hier die einzige Steuerberatungskanzlei in ganz 

Südniedersachsen zu finden. Zwar liege eine Gefahr der Irreführung in der Tatsache, dass 

Domainname eher auf ein Verzeichnis aller Steuerberater in Südniedersachsen oder einen 

Berufsverband hindeute, dies werde jedoch durch Kenntnisnahme der Homepage sofort und 

hinreichend korrigiert.189 Teilweise wird bei Verwendung des Singulars Ăanwaltñ von der 

wettbewerbsrechtlichen Unbedenklichkeit ausgegangen.190  

Das OLG Stuttgart hat den Begriff ĂNetzñ als nicht schutzfähigen Gattungsbegriff angesehen, 

auch wenn jemand den Nachnamen ĂNetzñ führt.191 Ähnlich sah die Kölner Justiz die Rechts-

lage bei den Gattungsbegriffen Ăbahnhoefeñ192 und Ămahngerichtñ.193 Für die generischen Um-

lautdomains gelten ähnliche Regeln. So hat das LG Leipzig194 betont, dass ein Hersteller von 

Waren keinen Anspruch auf Unterlassung der Registrierung oder Nutzung einer IDN-Domain 

hat, die nur Waren beschreibt.  

In Anwendung von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG soll die Registrierung von Gattungsbegriffen verbo-

ten sein, wenn diese Namen zum Zweck der Behinderung eines Konkurrenten angemeldet 

worden sind.195 Dies gilt insbesondere dann, wenn die Gattungsdomains auf die eigene Do-

main umgeleitet werden. 

 

Keine rechtlichen Probleme sah das OLG Wien bei der Registrierung der Domain Ăkinder.atñ 

im Verhältnis zu einer (generischen) Wort/Bildmarke Ăkinderñ.196 Auch wurde ein Unterlas-

sungsanspruch einer juristischen Zeitschrift gegen die Verwendung der Domain Ăversiche-

rungsrecht.deñ durch einen Dritten vom LG und OLG Düsseldorf mangels Unlauterkeit abge-

lehnt.197 Der BGH hat inzwischen auch keine Probleme mehr in der Verwendung der Adressen 
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 LG Düsseldorf, Urteil vom 12. Juni 2002 ï 2a O 11/02, MMR 2007, 758; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 

25. November 2002 ï 13 U 62/02 MMR 2003, 177.  
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Ăpresserecht.deñ198 und Ărechtsanwaelte-notar.deñ199 gesehen; diese sei weder irreführend noch 

verstoße sie gegen anwaltliches Berufsrecht. In Sachen Mitwohnzentrale liegt auch die zweite 

Entscheidung des OLG Hamburg vor.200 Hiernach ist für die Beurteilung der Frage, ob sich 

die Verwendung eines generischen Domainnamens (hier: Ămitwohnzentrale.deñ) nach § 5 

UWG als irreführend wegen einer unzutreffenden Alleinstellungsberühmung darstellt, wie 

später vom BGH bestätigt, nicht allein auf die Bezeichnung der Domain, sondern maßgeblich 

(auch) auf den dahinter stehenden Internetauftritt, insbesondere die konkrete Gestaltung der 

Homepage abzustellen. Der Hinweis eines Vereins, dass auf seiner Homepage nur Vereins-

mitglieder aufgeführt sind, kann nach den Umständen des Einzelfalls ausreichen, um irrtums-

bedingten Fehlvorstellungen entgegenzuwirken, die angesichts der generischen Domain-

Bezeichnung bei Teilen des Verkehrs entstehen können. Eine ausdrückliche Bezugnahme auf 

Konkurrenzunternehmen ist nicht erforderlich. 

 

Zu den Gattungsbegriffen zählen im Übrigen lateinische Bezeichnungen nicht. Laut einer 

Entscheidung des LG München201 können lateinische Begriffe durchaus im allgemeinen 

Sprachgebrauch angesiedelt sein. Daraus folge aber nicht automatisch ein Freihaltebedürfnis 

als Gattungsbegriff, da die deutsche Übersetzung nur Personen mit Lateinkenntnissen möglich 

ist, also nur einer Minderheit der Bevölkerung. Demnach hat das LG dem Kläger Recht gege-

ben, der mit Familiennamen Fatum (lat. Schicksal) heißt und die Freigabe der bereits reser-

vierten gleichnamigen Webadresse verlangt hatte. 

 

Seit dem 1. März 2004 besteht die Möglichkeit, Domains mit Umlauten registrieren zu lassen. 

Alleine die Registrierung eines bereits registrierten Gattungsbegriffs mit Umlauten stelle je-

doch noch keine wettbewerbswidrige Handlung dar,202 auch wenn der Begriff mit Umlauten 

einfacher zu erreichen und vom Verkehr gemerkt werden kann. Ein Wettbewerber, der Inha-

ber der Domain ohne Umlaute ist (und somit vor der Registrierungsmöglichkeit von Domains 

mit Umlauten einziger Inhaber des Gattungsbegriffes als Domain war), kann daher nicht ge-

gen den neuen Inhaber von Umlautdomains vorgehen. Es handle sich bei einem solchen Vor-
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gehen nicht um eine gezielte Behinderung, da der Wettbewerber weiterhin in der Lage sei, 

seine bisherige Domain zu benutzen und daher nicht behindert würde.203 

Zu beachten gilt es, dass eine Domain auch gegen markenrechtliche Angriffe geschützt ist, 

wenn der Verkehr in der Domain überhaupt keine Marke, sondern sogleich einen Gattungsbe-

griff sieht. Dies gilt selbst dann, wenn eine entsprechende europäische Marke eingetragen 

war.204 

 

f) Ăcomò-Adressen 

 

Ungeklärt ist die Rechtslage auch bei den Ăcomñ-Adressen. Grundsätzlich kann sich ein 

Markenrechtsinhaber gegen die Verwendung seines Kennzeichens in einer Ăcomñ-Adresse in 

gleicher Weise zur Wehr setzen wie bei einer Ădeñ-Adresse.205 Ähnliches gilt für die Verwen-

dung anderer gTLDs, wie etwa im Falle von ĂWDR.orgñ für ein Portal zum Thema ĂFach-

journalismusñ.206 Den gTLDs fehlt es an der kennzeichnenden Wirkung; entscheidend ist da-

her die Second-Level-Domain.207  

Hier drohen oft Kollisionen zwischen den Inhabern ausländischer und deutscher Kenn-

zeichnungen, etwa bei Verwendung der Bezeichnung Ăpersil.comò f¿r die (im britischen 

Rechtskreis berechtigte) Unilever. Das Hauptproblem liegt in diesen Fällen in der Durchset-

zung von Unterlassungsansprüchen, denn sofern sich nur die Top-Level-Domain ändert, ha-

ben oft beide Domain-Inhaber für ihren kennzeichenrechtlichen Schutzbereich eine Berechti-

gung. So kann der amerikanische Inhaber der Domain Ăbaynet.comò sich auf das ihm nach 

US-Recht zustehende Markenrecht in gleicher Weise berufen wie die bayerische Staatsregie-

rung auf die deutschen Rechte zur Nutzung der Domain Ăbaynet.deò. Wollte man hier einen 

Unterlassungsanspruch sauber tenorieren, müsste man den Anspruch auf die Nutzung der 

Domain im jeweiligen Heimatstaat beschränken. Eine solche Beschränkung ist jedoch tech-

nisch nicht durchsetzbar. Die Anbieter der Seite baynet.com könnten schon von der techni-

schen Ausgestaltung des WWW her der bayerischen Staatsregierung nicht aufgeben, zu ver-

hindern, dass deren baynet.de-Angebot in den USA abgerufen werden kann. Das Kammerge-

richt hat daraus in der Concept-Entscheidung208 die Konsequenz gezogen, einem Störer die 

Berufung auf die Einschränkungen für den weltweiten Abruf zu verweigern. 
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204

 OLG Düsseldorf, Urteil vom 28. November 2006 ï I-20 U 73/06, MMR 2007, 187 ï professional-nails.de 
205
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Im Übrigen wird zunehmend die Auffassung vertreten, dass die Verwechslungsgefahr mit 

zunehmender Verbreitung der neuen TLDs herabgesetzt sei. So soll es künftig möglich sein, 

z.B. Kommunen auf die Domain ĂXX.infoñ oder ĂXX.museumñ zu verweisen, während die 

mit dem Städtenamen identische Ădeñ-Domain dem bisherigen Domaininhaber verbleibt.209 

 

g) Regional begrenzter Schutz 

 

Der Kennzeichenschutz eines Unternehmens, welches nur regional, aber nicht bundesweit 

tätig ist, beschränkt sich auf das räumliche Tätigkeitsfeld.210 Daher hat der BGH einem in 

Bayern ansässigen und ausschließlich dort tätigen Sprachinstitut (ĂCambridge Institutñ) einen 

Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Domain Ăcambridgeinstitute.chñ durch ein 

Schweizer Sprachinstitut versagt.211 

 

3. Titelschutz nach § 5 Abs. 3 MarkenG  

 

Wichtig ist auch der spezielle Schutz, den § 5 Abs. 3 MarkenG für den Titel von Zeitschrif-

ten oder Büchern vorsieht.212 Der Titelschutz hat im digitalen Markt dadurch eine besondere 

Bedeutung erlangt, dass der BGH in den Entscheidungen FTOS und PowerPoint213 einen Ti-

telschutz auch für Software zugelassen hat. Damit wird ein allgemeiner Namensschutz für alle 

bezeichnungsfähigen geistigen Produkte
 
eingeführt, der auch Homepages und CD-ROMs ein-

schließen kann. 

 

Zur Bestimmung der Reichweite des Titelschutzes gegen Provider ist die Entscheidung 

ĂKarriereò des Landgerichts Köln einschlägig.214 Die Antragsstellerin, die Verlagsgruppe 

Handelsblatt, setzte sich hier erfolgreich gegen die Verwendung des Wortes ĂKarriereò als 

Teil einer Domain zur Wehr (Ăwww.karriere.deò). Sie st¿tzte sich auf den Titelschutz, den das 

LG Köln bereits Jahre zuvor dem Handelsblatt für deren Zeitungsbeilage ĂKarriereò zugebil-

ligt hatte.215 Ein Teilnehmer im Internet werde zumindest organisatorische Zusammenhänge 
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210
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zwischen den Parteien annehmen, die tatsächlich nicht bestünden. Das Landgericht hat dem 

Begehren in vollem Umfang stattgegeben; die Antragsgegnerin hat dem Beschluss nicht wi-

dersprochen. Ähnlich großzügig argumentierte das LG Mannheim hinsichtlich der Bezeich-

nung ĂBautippñ216 und das OLG Düsseldorf in Bezug auf ĂDiamantberichtò.217 Auch der Be-

griff ĂAmericañ soll für ein gleichnamiges Computerspiel geschützt sein.218 

Anders sieht das LG Hamburg die Reichweite des Titelschutzes. In seinem Urteil219 betont das 

Landgericht, dass ein Titelschutz nur dann gegenüber Domain-Adressen geltend gemacht 

werden könne, wenn der Titel dermaßen bekannt sei, dass die Verwendung der Internet-

Adresse für die angesprochenen Verkehrskreise ein Hinweis auf die Zeitschrift sei. Mit dieser 

Begründung lehnte es das Landgericht ab, die Verwendung der Adresse bike.de für ein Wer-

beforum zu untersagen. Das Wort Ăbikeò sei erkennbar beschreibender Natur und f¿r eine 

Bekanntheit der Zeitschrift Ăbikeò sei nichts vorgetragen. Auch kommt ein Schutz nur in Be-

zug auf ein konkretes Werk in Betracht.220 Mit ähnlicher Begründung hat das OLG Hamburg 

der Fachzeitschrift ĂSchuhmarktñ Schutz gegen eine Internetagentur versagt, die sich mehrere 

tausend Domains, darunter Ăschuhmarkt.deñ, hatte registrieren lassen. Wenn die Agentur un-

ter der Domain eine E-Commerce-Plattform betreibe, fehle es an der erforderlichen Ver-

wechslungsgefahr mit einer Fachzeitschrift, die nur gering verbreitet und in einem beschränk-

ten Fachkreis bekannt sei.221 An dem Zeitschriftentitel ĂDer Allgemeinarztñ soll ein Titel-

schutzrecht bestehen, das sich aber wegen begrenzter Unterscheidungskraft nicht gegen eine 

Domain Ăallgemeinarzt.deñ durchsetzt.222 Auch der bekannte Zeitungstitel ĂDie Weltñ konnte 

sich nicht gegen eine Domain Ăweltonline.deñ durchsetzen, da diese Domain nicht geschäfts-

mäßig benutzt wurde.223 
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4. Reichweite von §§ 823, 826 BGB und § 3 UWG 

 

Neue Wege beschritt das OLG Frankfurt in der Entscheidung ĂWeideglückñ.224 Hiernach 

kann wegen unlauterer Behinderung in Anspruch genommen werden, wer sich ohne nachvoll-

ziehbares eigenes Interesse eine Domain mit fremden Namensbestandteilen registrieren lässt, 

die mit dem eigenen Namen und der eigenen Tätigkeit in keinem Zusammenhang steht. Im 

vorliegenden Fall hatte ein Student die Kennung Ăweideglueck.deñ für sich registrieren lassen. 

Zur Begründung gab er im Prozess widersprüchliche und kaum nachvollziehbare Begründun-

gen ab. Das OLG entschied aus diesem Grund zu Gunsten des Klägers, der auf eine Reihe von 

eingetragenen Marken mit der Bezeichnung ĂWeideglueckñ verweisen konnte. Über die An-

wendung des § 826 BGB schließt der Senat eine gefährliche Schutzlücke, denn bei der nicht-

wettbewerbsmäßigen Nutzung einer Domain, die als Bestandteil eine fremde Marke enthält, 

greift § 14 MarkenG nicht ein. Auch § 12 BGB hilft nicht, da hiernach nur der Name eines 

Unternehmens, nicht aber eine Produktbezeichnung geschützt ist. Dennoch muss die Ent-

scheidung des OLG vorsichtig zu Rate gezogen werden; sie betraf einen besonderen Fall, in 

dem der Beklagte zur offensichtlichen Verärgerung des Gerichts sehr widersprüchlich vorge-

tragen hatte. 

 

Im Übrigen hat das OLG Frankfurt § 826 BGB auch dann herangezogen, wenn jemand sich 

Tausende von Domains zu Verkaufszwecken reservieren lässt und von Dritten Entgelt dafür 

erwartet, dass sie eigene Angebote unter ihren Kennzeichen ins Internet stellen.225 Im vorlie-

genden Fall klagte die Zeitung ĂDie Weltñ gegen den Domaininhaber von Ăwelt-online.deñ. 

Nach Auffassung der Frankfurter Richter müsse die Zeitung es hinnehmen, dass jemand die 

Bezeichnungen ĂWeltñ und ĂOnlineñ als beschreibende Angaben innerhalb ihrer Domain 

verwendet. Dies gelte aber nicht für einen Spekulanten, der ohne eigenes Nutzungsinteresse 

durch die Registrierung den Zeicheninhaber behindern und/oder ihn dazu bringen wolle, die 

Domain anzukaufen. Ähnlich soll nach Auffassung des LG München eine Registrierung im 

Sinne von § 826 BGB sittenwidrig sein, wenn sie planmäßig auf Grund einer Suche nach ver-

sehentlich frei gewordenen Domainnamen erfolgt.226 
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Dem widerspricht das OLG Hamburg in seiner Entscheidung ĂSchuhmarktñ, in der der Senat 

betont, dass die bloße Registrierung zahlreicher Domains noch keinen Schluss auf die Sitten-

widrigkeit zulasse.227 

Weiterhin bejaht das LG München einen Unterlassungsanspruch nach §§ 826, 1004 BGB un-

ter dem Gesichtspunkt des ĂDomain-Grabbingsñ, wenn eine Domain, die sowohl aufgrund der 

konkreten Gestaltung als auch aufgrund einer bereits zuvor erfolgten jahrelangen Benutzung 

einer bestimmten Person eindeutig zugeordnet werden kann und ohne Zustimmung für Inhalte 

die geeignet sind den Ruf der Person negativ zu beeinflussen, genutzt wird.228 

 

Auch der BGH wandte sich in seiner Revisionsentscheidung im Fall Ăweltonline.deò gegen 

das OLG Frankfurt und hob dessen Entscheidung auf.229 Alleine in der Registrierung eines 

Gattungsbegriffes läge noch keine sittenwidrige Schädigung, auch wenn es nahe liegen wür-

de, dass ein Unternehmen diesen für seinen Internetauftritt benutzen wolle. Ein Vorgehen 

gegen diese Registrierung sei, auch wenn die Registrierung durch einen Spekulanten erfolge, 

erst dann möglich, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen würden, dass diese Domain im ge-

schäftlichen Verkehr in einer das Kennzeichen verletzenden Weise erfolge.230 

Neben § 826 BGB wird manchmal auch ein Schutz über § 823 Abs. 1 BGB thematisiert (etwa 

unter dem Gesichtspunkt des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs). Eine Anwen-

dung dieses Grundgedankens wird jedoch bei Domain-Fällen ausgeschlossen, wenn aufgrund 

des Produktes und des beschränkten Kundenkreises weder eine Verwechslungs- noch eine 

Verwässerungsgefahr besteht.231  

Unabhängig von kennzeichenrechtlichen Vorgaben existiert ein Recht auf Nutzung einer Do-

main, das über § 823 Abs. 1 BGB als sonstiges Recht geschützt ist. Verlangt jemand unbe-

rechtigterweise eine Löschung der Domain, wird in dieses Recht eingegriffen. Das Recht 

bringt auch einen Schutz gegen unberechtigte Dispute-Einträge.232 

 

§ 3 UWG kommt wegen dessen Subsidiarität im Bereich des ergänzenden Leistungsschut-

zes selten zum Tragen. Voraussetzung eines Behinderungswettbewerbs nach §§ 3, 4 Nr. 10 

UWG ist stets eine Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten der 

Mitbewerber. Da eine solche Beeinträchtigung jedem Wettbewerb eigen ist, muss freilich 
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noch ein weiteres Merkmal hinzutreten, damit von einer wettbewerbswidrigen Beeinträchti-

gung und ï eine allgemeine Marktbehinderung oder Marktstörung steht im Streitfall nicht zur 

Debatte ï von einer unzulässigen individuellen Behinderung gesprochen werden kann: Wett-

bewerbswidrig ist die Beeinträchtigung im Allgemeinen dann, wenn gezielt der Zweck ver-

folgt wird, den Mitbewerber in seiner Entfaltung zu hindern und ihn dadurch zu verdrängen. 

Ist eine solche Zweckrichtung nicht festzustellen, muss die Behinderung doch derart sein, 

dass der beeinträchtigte Mitbewerber seine Leistung am Markt durch eigene Anstrengungen 

nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen kann.233 Dies lässt sich nur auf Grund 

einer Gesamtwürdigung der Einzelumstände unter Abwägung der widerstreitenden Interes-

sen der Wettbewerber beurteilen,234 wobei sich die Bewertung an den von der Rechtsprechung 

entwickelten Fallgruppen orientieren muss. Eine unlautere Behinderung kann im Falle der 

Domainreservierung vorliegen, wenn der Zweck der Reservierung darin besteht, Dritte zu 

behindern bzw. zur Zahlung zu veranlassen, und ein eigenes schützenswertes Interesse des 

Reservierenden nicht greifbar ist.235 Als missbräuchlich kann es sich erweisen, wenn der An-

melder die Verwendung eines Gattungsbegriffs durch Dritte dadurch blockiert, dass er gleich-

zeitig andere Schreibweisen des registrierten Begriffs unter derselben Top-Level-Domain 

oder dieselbe Bezeichnung unter anderen Top-Level-Domains für sich registrieren lässt.236 

Allerdings kommt ein Eingriff in deliktsrechtlich geschützte Positionen in Betracht, wenn die 

Domain als solche beleidigend ist.237 

 

5. Allgemeiner Namensschutz über § 12 BGB  

 

§ 12 BGB ist die Quelle des namensrechtlichen Kennzeichnungsschutzes außerhalb des ge-

schäftlichen Verkehrs. Als lex generalis umfasst er das MarkenG und § 37 HGB. Geschützt 

sind sowohl die Namen natürlicher Personen, Berufs- und Künstlernamen238 als auch die Na-

men juristischer Personen, insbesondere der Firmen. Auch und gerade öffentlich-rechtliche 

Körperschaften sind gegen eine unbefugte Nutzung ihres Namens im privatrechtlichen Ver-
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kehr durch § 12 BGB geschützt.239 Der Name eines rechtsfähigen Vereins genießt allenfalls 

den Schutz des § 12 BGB, sofern dessen Namen hinreichende Unterscheidungskraft zu-

kommt.240. Der Funktionsbereich eines Unternehmens kann auch durch eine Verwendung des 

Unternehmenskennzeichens außerhalb des Anwendungsbereichs des Kennzeichenrechts be-

rührt werden. Insofern kommt einem Unternehmen ein Namensschutz zu, wenn in einem 

Domainnamen das Unternehmenskennzeichen mit dem Begriff ĂBlogñ zusammengeführt 

wird.241 

 

Nicht geschützt sind Gattungsbezeichnungen, wie ĂMarineñ,242 ĂVolksbankñ,243 ĂDatenzentra-

leñ244 oder eine allgemein bekannte geographische Bezeichnung wie ĂCanalgrandeñ.245 Ein 

namensrechtlicher Anspruch des Namensträgers kommt regelmäßig nicht in Betracht, wenn 

der Name zugleich einen Gattungsbegriff darstellt.246 

 

Das Namensrecht erlischt ï anders als das postmortale Persönlichkeitsrecht ï mit dem Tod 

des Namensträgers.247 

Inzwischen ist in der Rechtsprechung gefestigt, dass Domainnamen trotz ihrer freien Wähl-

barkeit dem Schutz des § 12 BGB unterstehen.248 So sieht das LG Frankfurt a. M.249 gerade in 

der freien Wählbarkeit des Domainnamens z.B. durch beliebige Zahlen- und/oder Buchsta-

benkombinationen deren Eignung als Kennzeichnungsfunktion mit Namensfunktion, wenn 

dabei eine Unternehmensbezeichnung gewählt werde, so wie in diesem Fall, wo die L.I.T. 

Logistik-Informations-Transport Lager & Logistik GmbH den Domainnamen lit.de benutzen 

wollte. Ebenso sieht es das LG Bonn250 und unterstellt den Domainnamen detag.de dem 

Schutz des § 12 BGB, da sich die Buchstabenkombination aus den Anfangsbuchstaben der 

Firmenbezeichnung, nämlich Deutsche Telekom AG, zusammensetze. Die Abkürzung ĂFC 
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Bayernò f¿r die vollstªndige Unternehmensbezeichnung ĂFC Bayern M¿nchen AGò genießt 

den Schutz des § 12 BGB.251 

 

Zweifelhaft ist, ob auch durch die Verwendung eines fiktiven Namens speziell für das Inter-

net ein Namensschutz begründet werden kann; das OLG Köln hatte dies bejaht,252 der BGH 

dann aber in der Revision abgelehnt.253 Als Faustregel kann gelten: Pseudonyme sind ï auch 

wenn sie im Personalausweis eingetragen sind ï nur dann namensrechtlich geschützt, wenn 

sie Verkehrsgeltung erlangt haben.254 Dazu reicht es nicht aus, unter dem Pseudonym nur vo-

rübergehend Webseites zu gestalten.255 

Zu weit geht jedenfalls das OLG Hamburg in der Entscheidung ĂEmergencyñ,256 in der der 

Senat jedweder Domain ein allgemeines Namensrecht ï auch ohne Bezug auf ein konkretes 

Unternehmen oder Produkt ï zubilligen will.
257

 Restriktiver geht das OLG Köln mit solchen 

Fällen um. So kämen namensrechtliche Ansprüche aus der Bezeichnung ĂDSDSñ ï der 

Abkürzung der Sendereihe ĂDeutschland sucht den Superstarñ ï auf den Verzicht auf einen 

das Kürzel Ădsdsò enthaltenden Domainnamen (hier: dsds- news.de) nicht in Betracht, wenn 

der Namensträger über eine einschlägig bezeichnete Domain (hier: Ădsds.deñ) bereits verfügt 

und die angegriffene Domain den Namen nur in einem Kombinationszeichen enthält.258 

 

Allgemein anerkannt ist, dass die Bezeichnungen von Kommunen auch bei Verwendung als 

Bestandteil einer Domain namensrechtlich geschützt sind.259 Nach herrschender Auffassung 

macht derjenige, der sich einen Stadtnamen für die Domain seiner Homepage auswählt, von 

einem fremden, durch § 12 BGB geschützten Namen Gebrauch und erweckt den Eindruck, 

dass unter seiner Domain die Stadt selbst als Namensträgerin im Internet tätig werde. Der 
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Schutz erstreckt sich auf Stadtteilnamen,260 die Gesamtbezeichnung ĂDeutschlandñ261 oder die 

Namen staatlicher Organisationen.262 Der Schutz erstreckt sich auch auf deutsche Übersetzun-

gen ausländischer Staatsnamen.263 Für Furore hat in diesem Zusammenhang die Entscheidung 

des Landgerichts Mannheim in Sachen ĂHeidelbergò gesorgt.264 Hiernach hat die Verwendung 

der Internet-Adresse Ăheidelberg.deò durch die Heidelberger Druckmaschinen GbR das Na-

mensrecht der Stadt Heidelberg aus § 12 BGB verletzt.  

Ausgenommen sind allerdings kleine Gemeinden, deren Namen nicht von überragender Be-

deutung sind,265 zumindest wenn die Domain dem Familiennamen des Geschäftsführers der 

GmbH entspricht, die die Domain nutzt.266 Geschützt ist die Kommune auch nicht gegen Do-

mainbezeichnungen, die den Städtenamen unter Hinzufügung eines erklärenden Zusatzes 

(z.B. duisburg-info.de) oder. einer branchen- und länderübergreifenden Top-Level-Domain 

(z.B. .info) verwenden.267 Ein öffentlich-rechtlicher Zweckverband ist kein Träger des Na-

mensrechts im Sinne von § 12 BGB.268 Auch kann eine Kommune nur dann einen Anspruch 

aus § 12 BGB geltend machen, wenn die angegriffene Bezeichnung deckungsgleich mit ihrem 

regionalen Gebiet ist; beinhaltet eine Domain eine geographische Angabe, die über die Ge-

bietsgrenzen der Kommune hinausgeht, so kann die Kommune eine Namensrechtsverletzung 

daher nicht geltend machen.269 Allerdings gehört die Domain mit dem Top-Level-Zusatz 
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Ă.infoñ (z.B. duisburg.info) der jeweiligen Kommune.270 Auch in der Nutzung eines (übersetz-

ten) Staatsnamens mit unterschiedlichen TLDs (z.B. tschechische-republik.at/.ch) sieht die 

Rechtsprechung eine unzulässige Namensanmaßung, da aufgrund der Einmaligkeit eines je-

den Staates davon auszugehen ist, dass dieser sich jeweils selbst präsentiert. Daran ändert 

auch eine an sich widersprüchliche TLD nichts.271 Privatpersonen, deren Namen keinen be-

sonderen Bekanntheitsgrad aufweisen (z.B. der Name Netz),272 können sich nicht dagegen zur 

Wehr setzen, dass ihr ĂAllerweltsnameñ Teil einer Domain wird. Ähnliches gilt auch für die 

Bezeichnung ĂFreie Wählerñ.273  

 

Eine weitere interessante Entscheidung274 über die Streitigkeiten bzgl. der Benutzung von Ge-

bietsbezeichnungen in Domainnamen hat das OLG Rostock gefällt. Der Kläger, ein regiona-

ler, privater Informationsanbieter, wollte seine als Marke anerkannte Bezeichnung ĂMüritz-

Onlineñ gegenüber der Benutzung des Domainnamens Ămueritz-online.deñ durch das Land 

Mecklenburg-Vorpommern schützen. Das OLG hat einen Unterlassungsanspruch des Klägers 

bejaht. Der Kläger sei als Inhaber des Namens in das vom Patentamt geführte Register einge-

tragen gewesen, bevor das Land sich für Ămueritz-onlineñ interessierte. Er sei also zuerst da 

gewesen. Das Land habe als Gebietskörperschaft an dem Namen ĂMüritzñ nicht die gleichen 

Rechte, wie eine Stadt an ihrem Namen. Hier habe eine große Verwechslungsgefahr bestan-

den, so dass der Anspruch auf Unterlassung bejaht wurde. Insofern ist eine Gefahr der Ver-

wechslung auch dann anzunehmen, wenn ein Unterschied in geringen Abweichungen der 

Schreibweise besteht.275 

 

Neben der Namensleugnung276 schützt § 12 BGB vor allem vor der Namensanmaßung. Zu 

Letzterer zählt insbesondere die sog. Zuordnungsverwirrung.277 Eine Zuordnungsverwirrung 
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ist gegeben, wenn der unrichtige Eindruck hervorgerufen wird, der Namensträger habe dem 

Gebrauch seines Namens zugestimmt.278 Grundsätzlich ist jeder zur Verwendung seines Na-

mens im Wirtschaftsleben berechtigt, auch Unternehmen steht ein Namensrecht nach § 12 

BGB zweifellos zu.279 Eine Ausnahme gilt jedoch außerhalb bürgerlicher Namen. Insbesonde-

re bei den Bezeichnungen juristischer Personen ist entscheidend, wann eine Bezeichnung zu 

einem Namen im Sinne des § 12 BGB geworden ist. Je nachdem, welcher Name zuerst Ver-

kehrsgeltung hatte, bestimmt sich auch das Recht zur namensmäßigen Benutzung. Diese Leit-

linien prägen vor allem die Rechtsprechung zu den Städtenamen, wonach in jeder Verwen-

dung eines Städtenamens als Teil einer Domain eine Namensanmaßung liegen soll.280 Ent-

scheidend ist aber stets, was der überwiegende Teil der Internet-Nutzer aus dem gesamten 

Sprachraum der Top-Level-Domain unter dem Begriff der Second-Level-Domain verstehe. 

Eine Gemeinde mit dem Namen ĂWinzerñ kann daher nicht gegen die Verwendung dieses 

Begriffs vorgehen, den die meisten als Gattungsbegriff verstehen.281 Auch durch das Anhän-

gen von Zusätzen an einen Namen (etwa xy-blog.de) kann der Eindruck erweckt werden, es 

handle sich um ein Angebot des Namensinhabers, insofern liegt eine Namensanmaßung dann 

ebenfalls vor282. Bei Gleichnamigkeit von Namensträgern kommt die Prioritätsregel dann 

nicht zur Anwendung, wenn auf eine überragende Verkehrsbedeutung verwiesen werden 

kann, oder kein schützenswertes Interesse an der Verwendung der Domain besteht.283 Ansons-

ten gilt der Grundsatz ĂWer zuerst kommt, mahlt zuerstñ.284 Dieser Grundsatz gilt im Übrigen 

auch dann, wenn der Namensträger bereits eine Domain besitzt; er kann dann nach Auffas-

sung des OLG Köln nicht auf Freigabe einer zweiten Domain mit seinem Namen klagen.285 

Unabhängig von der Frage, ob bestimmte widersprüchliche TLDs einer Zuordnung zu einem 

bestimmten Namensträger widersprechen können und damit eine Zuordnungsverwirrung aus-

geschlossen ist, ist dies bei der Kombination eines Staatsnamens als SLD mit der auf einen 
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anderen Staat hinweisenden TLD nicht der Fall, da Letztere den Betrachter lediglich auf das 

Land der Registrierung hinweist.286 

 

Eine Catch-All -Funktion kann zu einer Namensanmaßung auch in einem Fall führen, in dem 

die Verwendung der Second-Level-Domain keine Namensanmaßung darstellt.287 

 

Die Verwendung des fremden Namens für eine Domain, die zu einem kritischen Meinungs-

forum  führt, kann jedoch durch die grundrechtlich geschützte Meinungsfreiheit legitimiert 

sein. Zwar hat das LG Berlin der Organisation Greenpeace die Verwendung der Domain Ăoil-

of-elf.deñ wegen Verwechslungsfähigkeit untersagt,288 jedoch ist diese Entscheidung ist je-

doch durch das Kammergericht mit Hinweis auf die besonderen Interessen von Greenpeace 

aufgehoben worden.289 Ähnlich hat das OLG Hamburg ein Meinungsforum über einen Fi-

nanzdienstleister mit der Kennung Ăawd-aussteiger.deñ zugelassen.290 Wird eine kritisierende 

Webseite betrieben (hier: bund-der-verunsicherten.de), die unter einer an den Namen der 

kritisierten Persönlichkeit angeglichen Domain geschaltet wird, liegt darin kein 

Namensgebrauch, solange distanzierende Zusätze innerhalb der Second-Level-Domain (hier: 

Ăunñ) ohne Weiteres erkennen lassen, dass der Betreiber nicht im ĂLagerñ des Berechtigten 

steht und zudem der Name so gewählt ist, dass dem Berechtigten die Möglichkeit erhalten 

bleibt, seinen eigenen Namen als Domain registrieren zu lassen. Dies gilt auch für die 

Verwendung fremder Namen als Keyword bei Suchmaschinenwerbung.291 Ebenfalls Mei-

nungsäußerung sind Domains, die sich mit Vorwürfen an bestimmte Stellen richten, sofern 

die Grenze zur Schmähkritik nicht überschritten wird.292 Einem Fanclub kann die Domain-

Bezeichnung Ădsds-news.deñ nicht verwehrt werden, wenn der Namensträger über eine ein-

schlägig bezeichnete Domain (hier: »dsds.de«) bereits verfügt und die angegriffene Domain 

den Namen nur in einem Kombinationszeichen enthält.293 

 

                                                 
286

 KG, Beschluss vom 29. Mai 2007 ï 5 U 153/06, MMR 2007, 600, wonach auch in der Nutzung der Internet-

domain Ătschechische-republikñ in Kombination mit den TLDs Ăcomñ, Ăchñ oder Ăatñ eine unzulässige Na-

mensanmaßung liegt. 
287

 OLG Nürnberg, Urteil vom 12. April 2006 ï 4 U 1790/05, MMR 2006, 465. 
288

 LG Berlin, Urteil vom 6. März 2001 ï 16 O 33/01, MMR 2001, 630, 631. 
289

 KG, Urteil vom 23. Oktober 2001 ï 5 U 101/01, MMR 2002, 686. Ähnlich inzwischen LG Hamburg, Be-

schluss vom 10. Juni 2002 ï 312 O 280/02, MMR 2003, 53 in Sachen ĂStopessoñ.  
290

 OLG Hamburg, Urteil vom 18. Dezember 2003 ï 3 U 117/03, MMR 2004, 415. 
291

 OLG Braunschweig, Urteil vom 10. November 2009 ï 2 U 191/09. 
292

 LG Frankfurt a. M., Beschluss vom 30. März 2006 ï 2/03 O 112/05, MMR 2006, 561 = CR 2007, 126. 
293

 OLG Köln, Urteil vom 19. März 2010 ï 6 U 180/09, ZUM-RD 2010, 325 ï www.dsds-news.de. 



 77 

Schon in der bloßen Reservierung einer Domain mit fremden Namensbestandteilen kann 

eine Namensanmaßung liegen.294 Dies ist etwa dann der Fall, wenn Bestandteile angehängt 

werden (etwa ïunternehmensgruppe), die nicht bloß beschreibenden Charakter haben, son-

dern vielmehr Ausdruck einer besonderen Qualität oder Stellung des Namensträger sind.295 

Die Verwendung einer generischen Domain verletzt jedoch nicht die Namensrechte eines zu-

fällig mit dem generischen Namen identischen Familiennamens (hier im Falle des Begriffs 

ĂSäuglingñ).296 Auch die Verwendung der Domain Ăduisburg.info.deñ durch einen Stadtplan-

verlag führt nicht zu einer Zuordnungsverwirrung zu Lasten der Stadt Duisburg.297 Im Übrigen 

soll es an einer Namensanmaßung fehlen, wenn die Registrierung des Domainnamens einer ï 

für sich genommen rechtlich unbedenklichen ï Benutzungsaufnahme als Unternehmenskenn-

zeichen in einer anderen Branche unmittelbar vorausgeht.298 In der Entscheidung Ăweltonli-

ne.deñ299 hat der BGH darauf abgestellt, ob mit der Registrierung eine erhebliche Beeinträch-

tigung des Namensrechts verbunden ist. Eine solche Konstellation liege nicht vor, wenn der 

Namensinhaber selbst vergessen habe, die Domain zu registrieren.  

 

Das Landgericht München I300 hat einen Unterlassungsanspruch der Juris-GmbH gegen ein 

Datenverarbeitungsunternehmen bejaht, das sich die Bezeichnung Ăjuris.deò hatte reservieren 

lassen. Auch hier wird eine Verletzung des Namensrechts aus § 12 BGB bejaht. Der Begriff 

Ăjurisò stelle zwar nur eine aus der Betreiberfirma abgeleitete Abkürzung dar, aber auch die 

Firma einer GmbH, selbst wenn sie nicht als Personenfirma gebildet sei, sowie alle anderen 

namensartigen Kennzeichen, insbesondere auch aus der Firma abgeleitete Abkürzungen und 

Schlagworte, unterfielen dem Schutz des § 12 BGB. Bei der Abkürzung Ăjurisò handele es 

sich zudem um den einzigen unterscheidungskräftigen Bestandteil der Firma, so dass sie ge-

eignet sei, vom Verkehr her als Abkürzung des Firmennamens verstanden zu werden. 

 

Fraglich ist, ob ein Dritter mit Einverständnis eines Berechtigten für diesen eine Domain re-

gistrieren dürfe. Das OLG Celle ist der Ansicht, dass in einem solchen Falle eine Namensan-

maßung vorliege. Registriere eine Webagentur einen Firmennamen als Domain für einen 
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Kunden, könne nach erfolgtem Dispute-Eintrag die eingetragene Webagentur Rechte na-

mensgleicher Dritter verletzen und verpflichtet sein, die Domain herauszugeben.301 Der BGH 

hat diese Entscheidung aufgehoben. Ein Namensrecht kann auch von einem Namensträger 

hergeleitet werden und daher die Domain von einem Nichtnamensträger betrieben werden,302 

so lange für Gleichnamige die Möglichkeit besteht, zu überprüfen, ob die Domain für einen 

Namensträger registriert wurde.303 Diese Möglichkeit kann darin bestehen, dass der DENIC 

die Treuhänderstellung des Domaininhabers mitgeteilt wird. Großzügig reagierte daraufhin 

das OLG Celle.304 Da der Entertainer Harald Schmidt dem Fernsehsender SAT.1 die Reservie-

rung der Webadresse Ăschmidt.deñ gestattet hatte, dürfe der Sender die Domain weiterhin 

reserviert halten. Eine Freigabe-Klage eines Herrn Schmidt aus Berlin wurde abgewiesen. 

Trotz der fehlenden Namensidentität des Privatsenders mit der in Streit stehenden Internet-

adresse lehnte das Gericht wegen der Gestattung durch den Namensträger Harald Schmidt 

eine unberechtigte Namensanmaßung im Sinne von § 12 S. 1, 2. Fall BGB ab. Die Gestattung 

sei auch für jedermann ersichtlich gewesen. Mit Verweis auf die Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofes (BGH) zu so genannten Treuhand-Domains führte das OLG aus, dass von einer 

Überprüfungsmöglichkeit der Gestattung auszugehen sei, Ăwenn ein durch einen Namen ge-

prägter Domainname für einen Vertreter des Namensträgers registriert und dann alsbald ï 

noch bevor ein anderer Namensträger im Wege des Dispute-Eintrags ein Recht an dem Do-

mainnamen anmeldet ï für eine Homepage des Namensträgers genutzt wirdñ. Diese Voraus-

setzungen sah das Gericht im entschiedenen Fall als erfüllt an, da sich vor dem Dispute-

Eintrag unter der Adresse Ăschmidt.deñ der Internetauftritt für die ĂHarald-Schmidt-Showñ 

befand.  

 

Der Namensträger kann auch Dritten die Registrierung seines Namens gestatten.305 Dieser 

Dritte kann dann prioritätsbegründend eine Domain anmelden306 und verwendet eine abgelei-

tete Rechtsposition zur Führung des Namens und zur Registrierung der Domain.307 Innerhalb 

eines Konzerns kann eine Holdinggesellschaft die Unternehmensbezeichnung einer Tochter-
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 OLG Celle, Urteil vom 8. April 2008 ï 13 U 213/03, MMR 2004, 486 ï grundke.de; OLG Celle, Urteil vom 
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gesellschaft mit deren Zustimmung als Domain registrieren lassen. Sie ist dann im Domain-

rechtsstreit so zu behandeln, als sei sie selbst berechtigt, die Bezeichnung zu führen.308 Im 

Übrigen soll sich bei einer Treuhand aus § 667 BGB ein Anspruch des Treugebers auf Freiga-

be der Domain gegen den Treuhänder ergeben.309 

 

6. Rechtsfolgen einer Markenrechtsverletzung  

 

Literatur:  

Allmendinger, Probleme bei der Umsetzung namens- und markenrechtlicher Unterlassungs-

verpflichtungen im Internet, GRUR 2000, 966; Boecker, Der Löschungsanspruch in der regis-

terkennzeichenrechtlich motivierten Domainstreitigkeit, GRUR 2007, 320; Boecker, Ăde-

Domainsñ ï Praktische Probleme bei der Zwangsvollstreckung, MDr 2007, 1234; Burgstaller, 

Domainübertragung auch im Provisionalverfahren?, in: MR 2002, 49; Engler, Der Übertra-

gungsanspruch im Domainrecht, Münster 2002; Kieser, Shell.de ï Ende des Domainübertra-

gungsanspruchs?, K&R 2002, 537; Kulajewski, Der Anspruch auf Domainübertragung, Müns-

ter 2003; Rechtsschutz bei Missbrauch von Internet-Domains, in: WRP 1997, 497; Weisert, 

Rechtsanspruch auf Übertragung einer Internet-Adresse, ITRB 2001, 17. 

 

a) Unterlassungsanspruch 

 

Zunächst ist zu bedenken, dass das Kennzeichenrecht von einem Anspruch auf Unterlassung 

ausgeht. Der Verletzer hat eine Unterlassungserklärung abzugeben. Tut er dies nicht, kann 

er dazu über § 890 ZPO gezwungen werden. Wer zur Unterlassung verurteilt worden ist, hat 

umfassend dafür Sorge zu tragen, dass die Domain bei der DENIC gelöscht und in Suchma-

schinen ausgetragen wird.310 Der Hinweis darauf, dass die Homepage Ăwegen Serverumstel-

lungñ nicht erreichbar sei, reicht nicht.311 Das OLG Köln relativiert die Pflichten des Domain-

inhabers in Bezug auf Suchmaschinen; diesem sei es nicht zuzurechnen, wenn später noch 

über Suchmaschinen auf die verbotene Domain verwiesen werde.312 Es ist keine 

Zuwiderhandlung gegen das Verbot der Benutzung einer Internet-Domain, wenn die 

Internetseiten gelöscht worden sind und unter der Domain nur noch ein Baustellen-Hinweis 

ohne weitere Inhalte aufzufinden ist. Enthält die Verfügung kein Dekonnektivierungsgebot, 

greift auch das Argument einer möglichen Zuordnungsverwirrung nicht.313 
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 LG Berlin, Urteil vom 14. Oktober 1999 ï 16 O 84/98, MMR 2000, 495; ähnlich auch LG Berlin, Beschluss 

vom 29. Juli 1999 ï 16 O 317/99, K&R 2000, 91; LG München I, Urteil vom 20. Februar 2003 ï 17 KH O 

17818/02, MMR 2003, 677 ï freundin.de. 
311

 LG Berlin, Beschluss vom 29. Juli 1999 ï 16 O 317/99, K&R 2000, 91. 
312
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Neben dem Unterlassungsanspruch sind auch der Beseitigungs- und Löschungsanspruch 

problematisch. Bislang waren die Gerichte bei der Anwendung des Löschungsanspruchs in 

Bezug auf Domains großzügig. Selbst wenn die Domain in einer nicht-

kennzeichnungsrechtlichen Art und Weise genutzt werden könnte, wurde der Löschungsan-

spruch nicht versagt.314 Nunmehr vertritt der BGH eine andere Haltung.315 Hiernach soll ein 

Löschungsanspruch nur dann in Betracht kommen, wenn jede Verwendung, auch wenn sie im 

Bereich anderer Branchen erfolgt, zumindest eine nach § 15 Abs. 2 Markengesetz unlautere 

Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung des Kenn-

zeichens darstellt. Die Registrierung eines Domainnamens kann nur bei Vorliegen besonderer 

Umstände den Tatbestand einer unlauteren Mitbewerberbehinderung erfüllen und einen An-

spruch auf Einwilligung in die Löschung des Domainnamens begründen.316 Anderes kann 

nach Auffassung des OLG Hamburg dann gelten, wenn die im Vordergrund stehende Behin-

derungsabsicht ein etwaiges schützenswertes Interesse des Domaininhabers zurück treten las-

se. 317 Im Übrigen dürfte es trotz des obigen Urteils des BGH in Sachen Euro Telekom mög-

lich sein, aus dem allgemeinen Namensrecht heraus eine Löschung der Domain zu bewirken; 

denn insoweit gilt die ältere Rechtsprechung des BGH in Sachen ĂShellñ und ĂKruppñ fort. 

Wer allerdings seine Ansprüche auf einer Domain nur auf eine Marke stützt, wird künftig 

keine Domainlöschung mehr verlangen können.318  

 

Nach Auffassung des Landgerichts Hamburg319 liegt der Fall eines Domaingrabbings nur 

dann vor, wenn bereits der Domain-Erwerb als solcher darauf gezielt sei, sich die Domain 

vom Kennzeicheninhaber abkaufen zu lassen. Indizien für ein solches unlauteres Domain-

Grabbing liege vor allem dann vor, wenn unmittelbar nach Erhalt einer auf die kommende 

Domain bezogene Abmahnung der Abgemahnte weitere Domain-Varianten des Begriffs für 

sich registrieren lasse. Im Übrigen lehnt das Gericht lediglich den auf Markenrecht gestützten 

Domain-Löschungsanspruch ab. Verwiesen wird auf die oben erwähnte Rechtsprechung des 

BGH in Sachen Euro Telekom, wonach ein kennzeichenrechtlicher Löschungsanspruch bei 

Domains nur dann gegeben sei, wenn schon das Halten des Domainnamens für sich gesehen 
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eine Rechtsverletzung darstelle. Ein solcher Fall liege nur dann vor, wenn jede Verwendung ï 

auch dann, wenn sie im Bereich anderer als der vom Markenschutz betroffenen Branchener-

folge ï als markenrechtliche Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft 

oder Wertschätzung des Zeichens anzusehen sei. Da ein solcher Fall aber nach der allgemei-

nen Lebenserfahrung kaum vorkommt, scheide ein nur auf Markenrecht begründeter Lö-

schungsanspruch regelmäßig aus. Wenn überhaupt, komme ein Löschungsanspruch nur aus 

UWG, insbesondere aus dem Gesichtspunkt des § 4 Nr. 10 und hier insbesondere bei Vorlie-

gen eines Domain-Warrings in Betracht. 

 

Ähnlich hat auch der österreichische OGH320 die Rechtslage gesehen. Soweit die Nutzung 

einer Domain nach materiellem Recht nicht gänzlich untersagt werden könne, bestehe in der 

Regel auch kein Anspruch auf Einwilligung in deren Löschung. Auch wenn der Inhaber die 

Domain in einer Weise genutzt hat, die in Markenrechte eines Dritten eingriff, begründe ihre 

Existenz als solche noch nicht die typische Gefahr, dass er dieses Verhalten wiederholt. Viel-

mehr bestehen von vornherein unzählige Möglichkeiten einer rechtmäßigen Nutzung. Dieser 

Unterschied schließt es im Regelfall aus, die Löschung einer Domain zu verlangen. 

 

b) Schadensersatz durch Verzicht 

 

Hinzu kommt der Anspruch des Betroffenen auf Schadensersatz. Es ist der Zustand herzustel-

len, der ohne das schädigende Ereignis bestünde (§ 249 Abs. 1 BGB).
321

 Insofern kann der 

Betroffene auf jeden Fall verlangen, dass der Verletzer eine Verzichtserklärung gegenüber 

der DENIC abgibt.  

Bei einer Löschung im DENIC-Register besteht jedoch das Risiko, dass Dritte sich die frei-

gewordene Domain sichern und der Rechtsinhaber dagegen neue gerichtliche Schritte einlei-

ten muss. Verlangte der Rechtsinhaber eine Übertragung der Domain auf sich selbst, so wäre 

der Schädiger verpflichtet, gegenüber dem jeweiligen Mitglied der DENIC, von dem er die 

Domain zugewiesen bekommen hat, die Zustimmung zu einer solchen Namensübertragung 

zu erklären.
322
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Ob ein solcher Anspruch besteht, ist sehr umstritten, da der kennzeichenrechtliche Störer dann 

zu einer Verbesserung der Rechtsstellung des Kennzeicheninhabers verpflichtet würde und 

nicht bloß zur Beseitigung der Störung. So geht das OLG Hamm in der Ăkrupp.deò-

Entscheidung
323

 davon aus, dass § 12 BGB keinen Anspruch auf die Übertragung der Domain 

gewährt. Dafür spricht, dass sich der Unterlassungsanspruch regelmäßig negatorisch im 

ĂNichtstunò erschºpft. Allenfalls die Lºschung der Domain lieÇe sich noch als Teil eines Be-

seitigungsanspruchs rechtfertigen. Wieso der Schädiger aber auch zur Übertragung der Do-

main verpflichtet sein soll, ist in der Tat unklar.  

Anders entschied das OLG München im März 1999 zu der Domain Ăshell.deñ.
324

 Die Situati-

on des Kennzeicheninhabers sei vergleichbar mit der eines Erfinders. Hat eine unberechtigte 

Patentanmeldung bereits zum Patent geführt, so kann der Berechtigte gem. § 8 Abs. 1 PatG 

nicht lediglich Löschung, sondern Übertragung des Patents verlangen. Ähnlich gewährt § 894 

BGB demjenigen, dessen Recht nicht oder nicht richtig eingetragen ist, einen Anspruch auf 

Zustimmung zur Berichtigung des Grundbuchs gegen den durch die Berichtigung Betroffe-

nen. Da die mit dem Internet zusammenhängenden Rechtsfragen noch nicht gesetzlich gere-

gelt seien, könne man die vorgenannten Regelungen zur Lösung des Domainkonflikts heran-

ziehen. Der Kennzeicheninhaber habe daher gegen den Schädiger einen Anspruch auf Über-

tragung der Domain bzw. auf Berichtigung der Domainregistrierung Zug um Zug gegen Er-

stattung der Registrierungskosten. In einer Entscheidung vom August 1999
325

 allerdings 

wandte das OLG München die von ihm aufgestellten Grundsätze nicht an und lehnte einen 

Übertragungsanspruch ab. Das LG Hamburg wiederum hat den Übertragungsanspruch als 

Folgenbeseitigungsanspruch bejaht, wenn hierdurch alleine die entstandene Rechtsbeeinträch-

tigung wieder aufgehoben wird.
326

 Der BGH hat sich inzwischen im Streit zwischen Hamm 

und München der Auffassung aus Hamm angeschlossen und in Sachen Shell einen Übertra-

gungsanspruch abgelehnt.
327

 Dem Berechtigten steht demnach gegenüber dem nichtberechtig-
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ten Inhaber eines Domainnamens kein Anspruch auf Überschreibung, sondern nur ein An-

spruch auf Löschung des Domainnamens zu. 

 

Mit Urteil vom 25. März 2010 hat der BGH
328

 einen Streit um die Domain braunkohle-nein.de 

auf Grundlage des Schuldrechts entschieden, indem er dem Treugeber einen 

Herausgabeanspruch gegen den Domaininhaber aus § 667 BGB zusprach. Treugeber und 

Kläger war der Verein Braunkohle Nein e.V., der aus einer 2005 vom Beklagten 

mitbegründeten Bürgerinitiative hervorgegangen ist. Im Rahmen der Organisation der 

Bürgerinitiative hatte sich der Beklagte angeboten, eine Internet-Homepage für die 

Bürgerinitiative zu erstellen und registrierte nach Zustimmung des Organisationskomitees zu 

diesem Zweck die Domain braunkohle-nein.de auf eigene Kosten und auf seinen Namen bei 

der DENIC. Die Homepage wurde daraufhin zur Veröffentlichung von Informationen über 

die Bürgerinitiative genutzt, wobei der Verein die Domain auch im Impressum seiner 

Flugblätter angab. Als der Beklagte 2006 aus dem Verein schied, lehnte er die Freigabe der 

Domain ab und nutzte sie zur Veröffentlichung eigener Inhalte weiter.  

Dem Verein Braunkohle Nein e.V. sprach der BGH nun einen Herausgabeanspruch gegen den 

Domaininhaber aus § 667 BGB zu, wonach der Beauftragte verpflichtet ist, dem Auftraggeber 

alles, was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Es kam daher auf die Frage 

an, ob die Domain vom Beklagten treuhänderisch registriert wurde. Der BGH bejahte dies mit 

Hinweis auf den Geschehensablauf, die Übereinstimmung von Vereins- und Domainnamen 

sowie die Nutzung der Webseite zur Veröffentlichung von Vereinsinhalten. Der Beklagte 

habe trotz seines Verzichts auf Ersatz der für die Registrierung gemachten Aufwendungen 

nicht für eigene Zwecke, sondern im Auftrag der Bürgerinitiative gehandelt, worauf sich auch 

der aus der Bürgerinitiative hervorgegangene Verein berufen könne. Da der Beklagte die Do-

main lediglich treuhänderisch hielt, sei er dem Verein aus § 667 BGB zur Herausgabe des 

Erlangten verpflichtet. Der Herausgabeanspruch ziele dabei anders als bei namens- oder mar-

kenrechtlichen Ansprüchen gegen einen Domaininhaber nicht nur auf Freigabe, sondern auch 

auf Umschreibung oder Übertragung der Domain. Ob dem Verein zusätzlich auch ein Schutz-

recht aus § 12 BGB zusteht, wie es OLG Rostock als Vorinstanz feststellte, wurde vom BGH 

offen gelassen. 
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Unklar ist, wie die Beseitigung der rechtswidrigen Lage gegenüber der DENIC durchzusetzen 

ist.329 Teilweise gehen die Gerichte330 davon aus, dass die Zwangsvollstreckung nach § 890 

ZPO laufe. Durch das Aufrechterhalten der Registrierung behalte sich der Nutzer das Anbie-

ten einer Leistung vor, so dass bei einem Verstoß gegen eine Unterlassungsverpflichtung ein 

Ordnungsgeld zu verhängen sei. Andere Gerichte verurteilen einen Schädiger meist zur Ab-

gabe einer ĂWillenserklªrungò gegen¿ber der DENIC, aufgrund derer die Domain-

Reservierung gelöscht werden soll.331 In einem solchen Fall erfolgt die Zwangsvollstreckung 

über § 894 ZPO analog, so dass mit rechtskräftiger Verurteilung eine weitere Vollstreckung 

(etwa über Ordnungsgelder) unnötig wird. Streitig ist allerdings dann noch die Frage, inwie-

weit die Verpflichtung zur Abgabe einer Verzichtserklärung auch durch Beschluss ohne 

mündliche Verhandlung ausgesprochen werden kann.332 Fest steht, dass wegen der Gefahr 

einer Vorwegnahme der Hauptsache eine vorläufige Übertragung aufgrund einer einstweili-

gen Verfügung nur ausnahmsweise in Betracht kommt.333 Ansonsten kann die Einwilligung in 

die Änderung der Eintragung grundsätzlich nicht im Eilverfahren geltend gemacht werden.334 

Der Klageantrag sollte daher darauf lauten, die Domain durch geeignete Erklärung gegenüber 

der DENIC eG freizugeben. Zur Vermeidung einer Registrierung der Domain auf dritte Per-

sonen besteht die Möglichkeit, bereits nach Geltendmachung des Anspruchs bei der DENIC 

eG einen Dispute-Eintrag zu beantragen. Dieser verhindert einerseits eine Übertragung der 

Domain während des laufenden Verfahrens, andererseits führt er zu einer direkten Registrie-

rung des Antragstellers bei Freiwerden der Domain. 

 

7. Verantwortlichkeit der DENIC für rechtswidrige Domains 

 

Literatur:  

Baum, Die effiziente Lösung von Domainkonflikten ï Eine ökonomische Analyse des 

Internet-Domain-Rechts, München 2005, S. 177; Bettinger in: Bettinger (Hrsg.), Handbuch 

des Domainrechts ï Nationale Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung, Köln 2008, 

DE 69; Bettinger/Freytag, Verantwortlichkeit der DENIC e. G. für rechtswidrige Domains, 
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CR 1999, 14; Bücking/Angster, Domainrecht, 2. Auflage, Stuttgart 2010, Rn. 40 ff.; Hoeren, 

Löschung eines Domainnamens auf Veranlassung des Namensinhabers bewirkt keine 

Sperrpflichten der DENIC ï kurt-biedenkopf.de, LMK 2004, 136; 

Nordemann/Czychowski/Grüter, The Internet, the Name Server and Antitrust Law, ECLR 

1998, 99; Schieferdecker, Die Haftung der Domainvergabestelle, Köln 2003; Stadler, 

Drittschuldnereigenschaft der DENIC bei der Domainpfändung, MMR 2007, 71.  

 

Die DENIC ist die Vergabestelle für Domainnamen mit der auf Deutschland hinweisenden 

Top-Level-Domain (TLD) Ă.deñ. Verletzt die Verwendung einer Second-Level-Domain die 

Rechte Dritter aus Wettbewerbs-, Marken-, Namens-, Unternehmens- oder Titelrecht, stellt 

sich die Frage der Haftbarkeit der DENIC gegenüber dem Geschädigten.  

Da bei Vorliegen einer Verletzung in erster Linie der Domaininhaber haftet, hat der BGH in 

seiner Ăambiente.deñ-Entscheidung335 eine Haftung der DENIC nach markenrechtlichen Ge-

sichtspunkten größtenteils abgelehnt. Eine Haftung als Täter oder Teilnehmer kommt nicht in 

Betracht, so dass die DENIC allenfalls als Störer haften kann, weil sie mit der Registrierung 

eine zurechenbare Ursache für die Rechtsverletzung gesetzt hat. Als Störer haftet, wer auch 

ohne Verschulden oder Wettbewerbsabsicht in irgendeiner Weise willentlich und adäquat 

kausal zur Verletzung eines geschützten Rechts oder Rechtsguts beiträgt, sofern er die rechtli-

che Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hat und Prüfungspflichten verletzt.  

Der Umfang dieser Prüfungspflichten richtet sich danach, ob und inwieweit dem als Störer 

Inanspruchgenommenen nach den Umständen eine Prüfung zuzumuten ist. In Sachen Ăambi-

ente.deñ entschied der BGH, dass die DENIC bei der Erstregistrierung keine Pflicht treffe zu 

prüfen, ob an dem einzutragenden Domainnamen Rechte Dritter bestehen. Dem entspricht 

auch das LG Hamburg, soweit es eine Haftung der DENIC ablehnt, wenn sich jemand entge-

gen der Registrierungsbedingungen (etwa unter falschem Namen) registrieren lässt.336 Der 

BGH nimmt an, dass der DENIC eine Prüfung erst nach Hinweisen Dritter auf mögliche 

Rechtsverletzungen und selbst dann nur bei offenkundigen, aus ihrer Sicht eindeutigen, 

Rechtsverstößen zuzumuten ist.337 Die Ablehnung oder Aufhebung eines Domainnamens soll 

folglich nur dann erfolgen, wenn für den zuständigen Sachbearbeiter unschwer zu erkennen 

ist, dass die Nutzung Rechte Dritter beeinträchtigt. Unschwer zu erkennen ist eine Verletzung 

von Kennzeichenrechten nur dann, wenn ihr ein rechtskräftiger gerichtlicher Titel bzw. eine 

unzweifelhaft wirksame Unterwerfungserklärung des Domaininhabers vorliegt oder wenn die 

Rechtsverletzung derart eindeutig ist, dass sie sich dem Sachbearbeiter aufdrängen muss. Bei 

Markenrechtsverletzungen muss noch hinzukommen, dass der Domain-Name mit einer be-
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 BGH, Urteil vom 17. Mai 2001 ï I ZR 251/99, MMR 2001, 671; ebenso OLG Frankfurt a. M., Beschluss 

vom 28. Juli 2009 ï 6 U 29/09, MMR 2010, 699.  
336

 LG Hamburg, Urteil vom 26. März 2009 ï 315 O 115/08, MMR 2009, 708 ï primavita.de. 
337

 LG Frankfurt a. M., Urteil vom 16. November 2009 ï 2/21 O 139/09, K&R 2010, 356. 
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rühmten Marke identisch ist, die über eine überragende Verkehrsgeltung auch in allgemeinen 

Verkehrskreisen verfügt.338 Bislang gab es kaum Fälle, in denen Gerichte eine solche Offen-

kundigkeit bejaht hätten. Eine Ausnahme ist der Fall ĂRegierung ï Mittelfrankenñ, in dem das 

OLG Frankfurt die DENIC zu einer Löschung wegen offenkundiger Namensrechtsverletzung 

verurteilt hat (s.u.).339  

Aus diesen Gründen kann die DENIC auch nicht zur Führung von sogenannten Negativlisten 

verpflichtet werden, durch die bestimmte Kennzeichen für eine Registrierung gesperrt 

werden. Dies würde voraussetzen, dass jede denkbare Benutzung eines Kennzeichens als 

Domain einen erkennbaren offensichtlichen Rechtsverstoß darstellt, was allerdings nie der 

Fall ist.
340

 Eine ähnliche Zielrichtung vertritt das LG Wiesbaden
341

 für die Geltendmachung 

von Löschungsansprüchen gegen die DENIC wegen beleidigender Äußerungen auf einer 

Homepage. Die Nassauische Sparkasse hatte von der DENIC die Löschung der Domain r-e-

y.de verlangt, da auf der Homepage angeblich Beleidigungen (ĂHessische Sparkassenluem-

melñ) geäußert würden. Nach Auffassung der Richter sei eine inhaltliche Überprüfung von 

Webangeboten weder möglich noch wünschenswert, da die Aufgabe der DENIC allein die 

Verwaltung von Domainnamen sei. Andernfalls könnte man auch von Dienstleistern wie der 

Telekom die Sperrung eines Anschlusses verlangen, wenn in einem Telefonat Beleidigungen 

geäußert werden. Im Falle einer Rechtsverletzung müsse man sich daher direkt an den Do-

maininhaber wenden. 

 

Die Grundsätze der Ăambiente.deñ- Entscheidung übertrug das OLG Frankfurt in einem kürz-

lich ergangenen Urteil342 vom Marken- auf das Namensrecht. Geklagt hatte der Freistaat Bay-

ern gegen die Verwendung mehrerer Domainnamen mit Bezug zu den bayrischen Regie-

rungsbezirken, darunter die Adressen Ăregierung-mittelfranken.deñ und Ăregierungunterfran-

ken.deñ. In dieser Entscheidung stellte das Gericht klar, dass ein rechtskräftiger Titel gegen 
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 Ebenso OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 13. Februar 2003 ï 6 U 132/01, MMR 2003, 333 = CR 2003, 607 = 

K&R 2003, 294 ï viagratip.de; LG Frankfurt a. M., Urteil vom 15. Januar 2009 ï 2/3 O 411/08. Ähnlich auch 

der österreichische OGH, Beschluss vom 13. September 2000 ï 4 Ob 166/00s, MMR 2001, 601, in dem es die 

Prüfungspflichten der österreichischen Vergabestelle bei der Zuweisung der Domain fpoe.at an einen Anbieter 

rechtsradikaler Inhalte geht und der OGH eine Haftung auf den Fall beschränkt hat, dass der Verletzte ein Ein-

schreiten verlangt und die Rechtsverletzung auch für einen juristischen Laien ohne weitere Nachforschungen 

offenkundig ist. Die gleichen Überlegungen gelten der Verantwortlichkeit der Service-Provider. Das OLG Ham-

burg, Urteil vom 27. Februar 2003 ï 3 U 7/01, GRUR-RR 2003, 332, hat mit seinem Urteil klargestellt, dass die 

Regeln aus der Ambiente-Entscheidung auch für die Haftung der Service-Provider gelten. 
339

 OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 17. Juni 2010 ï 16 U 239/09. 
340

 BGH, GRUR 2004, 619; mit Anm. Hoeren = MMR 2004, 467 = LMK 2004, 136 ï Ăkurt-biedenkopf.deñ. 
341

 LG Wiesbaden, NJW 2001, 3715.  
342

 OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 17. Juni 2010 ï 16 U 239/09. 
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den Admin-C343 nicht ausreicht, um das Kriterium der Offensichtlichkeit zu erfüllen und eine 

Störerhaftung der DENIC anzunehmen. Der Titel muss vielmehr gegen den Domaininhaber 

selbst vorliegen. Dennoch entschied das OLG Frankfurt zu Gunsten des Freistaates Bayern 

und nahm einen Verstoß gegen § 12 BGB an, weil sich bei der Bezeichnung ĂRegierungñ in 

Verbindung mit allgemein bekannten geographischen Regionen jedem Sachbearbeiter auf-

drängen muss, dass es nur einen bestimmten Namensträger, nämlich die Regierung selbst, 

geben kann, während gleichnamige Dritte nicht existieren können. Auf das noch im Fall Ăam-

biente.deñ vom BGH geforderte Kriterium einer berühmten Marke verzichtete das OLG und 

führte lediglich an, dass es sich um die Namen der offiziellen Regierungsbezirke des Freistaa-

tes handelt. Nun hat der BGH344 in der Revisionsinstanz die Voraussetzungen für ein Ein-

schreiten der DENIC, nämlich den Hinweis auf eine mögliche Rechtsverletzung sowie eine 

offenkundige, ohne weiteres feststellbare Rechtsverletzung bejaht, da es sich bei den Namen 

um offizielle Bezeichungen der Regierungen bayrischer Regierungsbezirke handelt und ein 

Sachbearbeiter bei der DENIC ohne namensrechtliche Kenntnisse ohne Weiteres erkennen 

könne, dass diese Bezeichnungen als Domainnamen allein einer staatlichen Stelle und nicht 

einem in Panama ansässigen privaten Unternehmen zustehen können. 

Kartellrechtlich  gesehen handelt es sich bei der DENIC um ein marktbeherrschendes Un-

ternehmen im Sinne von § 19 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GWB, das deshalb dem Verbot einer miss-

bräuchlichen Ausnutzung dieser Stellung unterliegt. Die DENIC wurde daher vom OLG 

Frankfurt verurteilt, die zweistellige Domain Ăvw.deñ, deren Registrierung nach den ur-

sprünglichen DENIC-Richtlinien nicht möglich war, für den Automobilkonzern zu registrie-

ren.345 Einer dagegen erhobenen Nichtzulassungsbeschwerde gab der BGH nicht statt, so dass 

die DENIC daraufhin ihre Richtlinien änderte. Seit dem 23. Oktober 2009 können deshalb 

auch ein- und zweistellige Domains, reine Zifferndomains sowie Domains, die Kfz-

Kennzeichen oder anderen TLDs entsprechen, registriert werden. Die beiden Entscheidungen 

des LG Frankfurt346 zur Registrierung von Kfz-Domains sind deshalb als überholt anzusehen. 

Das OLG Frankfurt entschied außerdem, dass sich die DENIC nicht kartellrechtswidrig ver-

hält, wenn sie eigene Bedingungen für die Vergaberichtlinien entwirft, solange sie dabei nicht 

einzelne Teilnehmer oder Kunden bevorzugt und ihr Verhalten deshalb als willkürlich gewer-

                                                 
343

 Ist laut Ziffer VIII. der DENIC-Richtlinien die vom Domaininhaber benannte natürliche Person, die als sein 

Bevollmächtigter berechtigt und gegenüber der DENIC auch verpflichtet ist sämtliche die Domain betreffenden 

Angelegenheiten verbindlich zu entscheiden. 
344

 BGH, Urteil vom 27. Oktober 2011 ï I ZR 131/10 ï regierung-oberfranken.de. 
345

 OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 29. April 2008 ï 11 U 32/04, GRUR-RR 2008, 321 = MMR 2008, 609 m. 

Anm. Welzel. 
346

 LG Frankfurt a. M., Urteil vom 20. Mai 2009 ï 2-06 O 671/08, MMR 2009, 703; LG Frankfurt a. M., Urteil 

vom 7. Januar 2009 ï 2-06 O 362/08, MMR 2009, 274 = K&R 2009, 278 m. Anm. Störing. 
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tet werden könnte.347 Insbesondere durch die Festlegung eines bestimmten Zeitpunktes für 

eine Änderung der Vergaberichtlinien und die Vergabe nach dem Prinzip ĂFirst come, first 

servedñ werden jedem Kunden dieselben Möglichkeiten einer Registrierung eingeräumt. 

Streitig ist, ob die DENIC im Rahmen der Zwangsvollstreckung in Domains unter der TLD 

Ă.deñ als Drittschuldnerin im Sinne der ZPO haftet. Drittschuldner ist jeder Dritte, dessen 

Leistung zur Ausübung des gepfändeten Rechts erforderlich ist oder dessen Rechtsstellung 

von der Pfändung sonstwie berührt wird. Das AG Frankfurt verneint eine Drittschuldnerei-

genschaft der DENIC.348 Sie ist Vertragspartei des Domainvertrages und erweckt die Domains 

in ihren Namensservern zum Leben, einer anderen zusätzlichen Leistung der DENIC bedarf 

es jedoch nicht. Die unmittelbare Einbeziehung von Drittschuldnern in das Pfändungsverfah-

ren sieht ferner nur § 829 ZPO für die Zwangsvollstreckung in Geldforderungen vor. Nach 

§ 857 ZPO kommt nur eine entsprechende Anwendung dieser Vorschrift auf die Pfändung in 

Domainnamen in Betracht. Bei der Domainpfändung ist allerdings kein Raum für eine ent-

sprechende Anwendung des § 829 ZPO. Die Pfändung von Geldforderungen führt zum soge-

nannten Arrestatorium und damit zum Verbot der Zahlung an den Schuldner, um das Erlö-

schen der gepfändeten Forderung zu verhindern. Überträgt man dies auf die Domainpfändung 

wäre das Zahlungsverbot als Leistungsverbot zu verstehen mit der Folge, dass die DENIC die 

Konnektierung der Domain beenden müsste. Das aber ist weder nötig, um den Pfändungsge-

genstand zu erhalten, noch sinnvoll, weil eine nicht funktionsfähige und damit nicht genutzte 

Domain sehr schnell an Wert verliert, etwa indem sie in Suchmaschinenrankings zurückfällt. 

Deshalb lehnte das AG eine entsprechende Anwendung des § 829 ZPO ab und folgerte, dass 

von der DENIC nicht verlangt werden kann die Konnektierung der Domain oder eine Über-

tragung der Domain zu verhindern. 

Anderer Ansicht ist das LG Zwickau, das in einem kürzlich ergangenen Urteil eine entspre-

chende Anwendung des § 829 ZPO auf die Domainpfändung bejaht und mithin im Ergebnis 

eine Drittschuldnereigenschaft der DENIC annimmt.349 Dabei lehnt das LG seine Entschei-

dung an einen Beschluss des BGH350 an, dem wiederum laut der Gegenansicht keine explizite 

oder implizite Aussage über die Drittschuldnereigenschaft der DENIC zu entnehmen ist. Klar 

ist, dass in den Gründen des BGH-Beschlusses an keiner Stelle auch nur das Wort ĂDritt-

schuldnerñ vorkommt.351 
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 OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 18. Mai 2010 ï 11 U 36/09. 
348

 AG Frankfurt a. M., Urteil vom 26. Januar 2009 ï 32 C 1317/08 ï 22, MMR 2009, 709 m. Anm. Welzel. 
349

 LG Zwickau, Beschluss vom 12. August 2009 ï 8 T 228/09, MMR 2010, 72; so auch Stadler, 

Drittschuldnereigenschaft der DENIC bei der Domainpfändung, MMR 2007, 71 ï 73. 
350

 BGH, Beschluss vom 5. Juli 2005 ï VII ZB 5/05, MMR 2005, 685 m. Anm. Hoffmann. 
351

 BGH, Beschluss vom 5. Juli 2005 ï VII ZB 5/05, MMR 2005, 685 m. Anm. Hoffmann. 
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8. Schutz von Domains nach dem MarkenG  

 

Literatur:  

Bröcher, Domainnamen und das Prioritätsprinzip im Kennzeichenrecht, MMR 2005, 203; 

Kazemi/Leopold, Die Internetdomain im Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG, in: MMR 

2004, 287; Koos, Die Domain als Vermögensgegenstand zwischen Sache und Immaterialgut, 

in: MMR 2004, 359. 

 

Eine Domain ist für sich genommen kein schutzfähiges Recht.352 Sie repräsentiert nur einen 

schuldrechtlichen Anspruch gegen die Vergabestelle auf Konnektierung sowie eine faktische 

Sperrposition. Beides steht unter dem verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums im Sinne 

von Art. 14 GG.353 Eine Domain kann allerdings Gegenstand eigener Kennzeichenrechte 

werden und folglich dem Schutz des MarkenG unterfallen. Im Folgenden wird geklärt, wann 

eine Anwendbarkeit des MarkenG auf Domains gegeben ist und in welchem Umfang das 

MarkenG Schutz bietet. 

 

a) Domain als Marke i.S.d. § 3 MarkenG  

 

Wird ein Domain-Name aus einer eingetragenen Marke abgeleitet, so stellt diese Vorgehens-

weise eine Anwendungsform der Marke dar. Rechte können also unmittelbar aus der einge-

tragenen Marke geltend gemacht werden. Die Registrierung einer Domain als Marke setzt 

allerdings voraus, dass die Domain hinreichende Kennzeichnungskraft hat. So wurde z.B. Die 

Eintragung einer Firma ĂOutlets.de GmbHñ wegen mangelnder Unterscheidungskraft als un-

zulässig erachtet.
354

 Auch wurde für die Wort-Bildmarke Ăweg.deò kann nur eine schwache 

Kennzeichnungskraft angenommen.355 Eine Verwechslungsgefahr mit den Zeichen mcweg.de 

und mc-weg.de, die beide als Ămªcweg.deò gesprochen werden, sei zu verneinen. 

 

Zu beachten ist aber, dass Markenschutz nicht nur durch Registrierung beim DPMA, sondern 

auch durch Verkehrsgeltung entstehen kann. Benutzt jemand eine Domain, kann damit 

                                                 
352

 BGH, Beschluss vom 5. Juli 2005 ï VII ZB 5/05, WM 2005, 1849; OLG Hamm, Urteil vom 18. Januar 2005 

ï 4 U 166/04, MMR 2005, 381.  
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 BVerfG, Beschluss vom 24. November 2004 ï 1 BvR 1306/02; NJW 2005, 589 ï adacta.de. Ähnlich der 

EGMR, Urteil vom 18. September 2007 ï App. nos. 25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/05, MMR 2008, 29 

m. Anm. Kazemi = MR-Int. 2008, 33 
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 OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 13. Oktober 2010 ï 20 W 196/10, BeckRS 2011, 00375.  
355

 OLG Köln, Urteil vom 22. Januar 2010 ï 6 U 141/09 (LG Köln), MMR 2010, 473.  
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durchaus die Entstehung eines Markenschutzes kraft Verkehrsgeltung einhergehen.356 Die 

Domain wird dann Gegenstand eigener Kennzeichenrechte. Zu bedenken ist allerdings, dass 

die bloße Abrufbarkeit einer Homepage noch nicht zu einer (bundesweiten) Verkehrsgeltung 

führt. Unternehmen mit einem regionalen Wirkungskreis erreichen durch eine Webseite noch 

keine bundesweite Verkehrsgeltung.357 Vielmehr hängt die Verkehrsgeltung davon ab, ob die 

Domain markenmäßig benutzt wird und wie weit der Bekanntheitsgrad der auf diese Weise 

genutzten Domain ist. Die Verkehrsgeltung wird über eine Gesamtbetrachtung ermittelt, bei 

der die Unterscheidungskraft und die regionale Bedeutung des Kennzeichens ermittelt wer-

den. Als Indizien für die Bedeutung können internetspezifische Hilfsmittel herangezogen 

werden, wie z.B. Hits, Click per view, Links (wie bei Google), Selbstdarstellung (Altavis-

ta).358 Hinzu kommen Überlegungen zum Zeitraum der Benutzung, zur Höhe der für die Wer-

bung eingesetzten Mittel, zu den Umsätzen bei gekennzeichneten Produkten sowie Umfrage-

ergebnisse.359 Die Verkehrsgeltung ergibt sich nicht automatisch aus Medienberichten und der 

eigenen Präsentation im Internet.360 An einer kennzeichenmäßigen Benutzung einer Marke 

fehlt es, wenn das Kennzeichen vom angesprochenen Verkehr nicht als Herkunftshinweis, 

sondern als beschreibende Angabe verstanden wird (z.B. ĂDildopartyñ).361 

Fehlt es an der Verkehrsgeltung, geschieht es durchaus häufig, dass eine prioritätsältere Do-

main einer prioritätsjüngeren Marke weichen muss. Nicht kennzeichnungskräftig ist das Zei-

chen Ă@ñ362 sowie der Zusatz Ăeñ für Ăelectronicñ.363 Schutzfähig sind auch nicht Ăinter-

connectñ364 und Ăonlineñ365. 

 

b) Domain als Unternehmenskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 2 MarkenG  

 

                                                 
356

 OLG München, Urteil vom 16. September 1999 ï 29 U 5973/98, CR 1999, 778 = ZUM 2000, 72; LG 

Rostock, Urteil vom 8. Dezember 1998 ï 3 O 522/98, K&R 1999, 90 ï mueritz-online.de; LG Braunschweig, 

Urteil vom 14. März 2007 ï 9 O 2232/06, NJOZ 2007, 2095; BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 ï I ZR 135/01, 
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 BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 ï I ZR 135/01; BGH, Urteil vom 24. Januar 2002 ï I ZR 156/99, GRUR 2005, 
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BGH, WRP 2002, 537 ï Bank24. 
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361 LG Hamburg, Urteil vom 15. Juli 2010 ï 315 O 70/10, GRUR-RR 2010, 437 ï Dildoparty. 
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 BPatG, Beschluss vom 18. April 2000 ï 24 W (pat) 185/99, CR 2000, 841. 
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 LG München I, Urteil vom 30. August 2000 ï 1 HKO 12250/00, CR 2001, 48. 
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 OLG Karlsruhe, 6 U 222/99 (unveröffentlicht). 
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 OLG Köln, Urteil vom 27. Oktober 2000 ï 6 U 209/99, GRUR 2001, 525. 
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Als besonders bedeutsam in der Diskussion erweist sich die umstrittene Einordnung von Do-

mains als Unternehmenskennzeichen. Darunter fallen nach der Legaldefinition des § 5 Abs. 

2 Satz 1 MarkenG Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als be-

sondere Kennzeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens geschützt wer-

den.366 Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden Unternehmenskennzeichen als geschäftliche Be-

zeichnungen geschützt. Auch im Internet genießen sie den Schutz des Markenrechts.  

Obwohl anerkannt ist, dass die Domainnamen eine Individualisierungs- und Identifizierungs-

funktion erfüllen, tun sich manche Autoren schwer, sie als Unternehmenskennzeichen im 

markenrechtlichen Sinne anzuerkennen. Hintergrund dafür ist die technische Funktion der 

Domainnamen. Internet-Adressen sind eigentlich mehrstellige Nummern, die man sich aber 

kaum merken kann. Deshalb werden diese Nummern durch Buchstabenkombinationen über-

schrieben. Bei Eingabe dieser Buchstabenkombination wird diese in eine IP-Adresse (Num-

mernkombination) umgewandelt und dient dann der Kennung für einen bestimmten Rechner. 

Aus diesem Grunde wird teilweise eine unmittelbare Anwendbarkeit kennzeichen- und na-

mensrechtlicher Grundsätze abgelehnt, weil der Domain-Name in erster Linie Zuordnungs-

funktion für einen bestimmten Rechner und nicht für eine bestimmte Person habe.367 

 

Diese Auslegung verkennt jedoch, dass Domains, die einen Namen enthalten oder 

namensartig anmuten, in der heutigen Form kennzeichenmäßig genutzt werden.
368

 Das OLG 

München hat aus diesem Grund entschieden, dass ein Internet-Domain-Name ein 

Unternehmenskennzeichen sein kann, wenn das verwendete Zeichen originäre 

Kennzeichnungskraft oder Verkehrsgeltung besitze. Dies sei gegeben, wenn der Domain-

Name das Dienstleistungsunternehmen bezeichne und in dieser Form im geschäftlichen 

Verkehr genutzt werde.
369

 Dieser Auffassung ist auch der BGH in der Entscheidung soco.de 
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gefolgt,
370

 der einem Unternehmen dann ein Unternehmenskennzeichen aus der Benutzung 

einer Domain zuspricht, wenn der Verkehr in der (Unternehmens-)Domain nicht lediglich die 

Adress-, sondern auch die Herkunftsfunktion erkennt. Allerdings kann der Beginn der 

schutzrechtsbegründenden Benutzung einer mit dem Domainnamen übereinstimmenden 

Geschäftsbezeichnung aber noch nicht in der Registrierung der Domain gesehen und der 

Zeitpunkt der Schutzrechtsentstehung bereits auf diesen Zeitpunkt vorverlagert werden.371 

Dies gilt auch dann, wenn die Benutzung der Domain der Registrierung alsbald nachfolgt.  

 

Zu berücksichtigen sind zudem alle zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs bestimmten 

Zeichen i.S.d. § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, die ebenfalls Unternehmenskennzeichen darstel-

len. Solche Zeichen sind aufgrund originärer Kennzeichnungskraft oder kraft Verkehrsgeltung 

geschützt. Die Benutzung einer Domain kann also Kennzeichenrechte generieren, sofern sie 

vom Verkehr als namensmäßige Bezeichnung einer Person oder als besondere Bezeichnung 

eines Unternehmens aufgefasst wird.372 Erworben wird das Recht an einer geschäftlichen Be-

zeichnung durch die Aufnahme der Benutzung. Der Schutz für unterscheidungskräftige ge-

schäftliche Bezeichnungen entsteht durch namensmäßigen Gebrauch und zwar unabhängig 

vom Umfang der Benutzung. Grundsätzlich genügt jede Art einer nach außen gerichteten Tä-

tigkeit, sofern sie auf eine dauernde wirtschaftliche Betätigung schließen lässt.373 Jede nach 

außen in Erscheinung tretende Benutzungsform, also zum Beispiel die Verwendung der 

Kennzeichnung auf Geschäftspapieren, im Zusammenhang mit der Anmietung oder dem Bau 

von Fabrik- oder Büroräumen, die Schaltung eines Telefonanschlusses, der Aufbau eines Ver-

triebsnetzes, oder aber der An- und Verkauf von Waren oder Dienstleistungen wie auch die 

Benutzung in Vorbereitung der Geschäftseröffnung, zählen hierzu. Nicht ausreichend sind nur 

interne Vorbereitungshandlungen, z.B. der Abschluss eines Gesellschaftsvertrages und die 

Ausarbeitung einer geschäftlichen Konzeption. Entscheidend ist aber, dass die Domain eine 

Unterscheidungskraft in Bezug auf ein konkretes Unternehmen aufweist.374 Der Schutz greift 

nur dann, wenn die Kennung erkennbar mit dem Namen oder einer Kurzform des Namens des 

                                                 
370

 BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 ï I ZR 135/01, NJW 2005, 1198 ï soco.de. 
371

 OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 5. August 2010 ï 6 U 89/09, MMR 2010, 831.  
372

 LG München I, Urteil vom 4. März 19998, GRUR 2000, 800 = CR 1999, 451 = K&R 1999, 237 ï fnet.  
373

 LG Düsseldorf, 4 O 101/99 ï infoshop.de (unveröffentlicht). 
374

 OLG München, Urteil vom 16. September 1999 ï 29 U 5973/98, ZUM 2000, 71 = CR 1999, 778 ï tnet; KG, 

Urteil vom 4. April 2003 ï 5 U 335/02, NJW-RR 2003, 1405 ï arena-berlin; LG Frankfurt a. M., Urteil vom 26. 

August 1998 ï 2/6 O 438/98, CR 1999, 190 ï warez.de; LG Braunschweig, Urteil vom 5. August 1997 ï 9 O 

188/97, MMR 1998, 272 = CR 1998, 364 ï deta.com; unzutreffend insofern LG München I, Urteil vom 4. März 

1999 ï 17 KHO 18453/98, GRUR 2000, 800 = CR 1999, 451 = K&R 1999, 237 ï fnet; LG Köln, Urteil vom 3. 

September 2009 ï 81 O 128/09; BGH, Urteil vom 24. Februar 2005 ï I ZR 161/02, GRUR 2005, 871. 
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Rechtsträgers übereinstimmt und damit über die Kennung hinaus auf den Rechtsträger selbst 

hinweist.375 

 

c) Titelschutz  

 

Für Domains kommt ein Titelschutz in Betracht, soweit diese titelschutzfähige Produkte 

kennzeichnen.376 Durch die Benutzung eines Domainnamens kann grundsätzlich Titelschutz (§ 

5 Abs. 3 MarkenG) erworben werden, wenn der Verkehr in der als Domainnamen gewählten 

Bezeichnung nicht lediglich eine Adressbezeichnung sieht, sondern ein Zeichen zur Unter-

scheidung von Werken.377 

 

Der Titelschutz entsteht bei originärer Kennzeichnungskraft durch die Ingebrauchnahme in 

namensmäßiger Form, bei nachträglicher Kennzeichnungskraft aufgrund nachgewiesener 

Verkehrsgeltung.
378

 In der Verwendung eines Domainnamens kann eine Benutzung als Werk-

titel liegen, wenn der Verkehr in dem Domainnamen ein Zeichen zur Unterscheidung eines 

Werks von einem anderen sieht.379 Aus diesem Grunde stellte der BGH fest, dass der Verleger 

einer unter der Domain eifel-zeitung.de herausgegebenen Internetzeitung Titelrechte an der 

Bezeichnung Eifel-Zeitung erworben habe. Das Titelrecht konnte jedoch nicht in vollem Um-

fang wirksam werden, da die Ingebrauchnahme des Titels unbefugt erfolgte.380 Zum Zeitpunkt 

der Benutzungsaufnahme war gegenüber dem Verleger ein Unterlassungstitel bestandskräftig, 

Druckerzeugnisse unter der Bezeichnung Eifel-Zeitung herauszugeben. So konnte er kein 

prioritätsälteres Titelrecht erwerben. Bemerkenswert an dieser Entscheidung war zudem, dass 

der BGH in der Veröffentlichung einer Internetzeitung mit dem Titel Eifel-Zeitung eine ge-

genüber der Veröffentlichung in gedruckter Form im Kern gleichartige Verletzungshandlung 

erblickte.381  

Der Titelschutz kann zwar durch Veröffentlichung im Titelschutzanzeiger auf einen Zeitraum 

von 2 ï 5 Monaten vorverlagert werden. Bei einer Internet-Zeitschrift entsteht der Titelschutz 

aber erst mit der Erstellung des fertigen Produkts und nicht schon mit der Werbung etwa mit-

                                                 
375

 LG Düsseldorf, Urteil vom 18. Juni 1998 ï 4 O 160/98, NJW-RR 1999, 629 = CI 1998, 188 ï jpnw.de; BGH, 

Urteil vom 22. Juli 2004 ï I ZR 135/01, NJW 2005, 1198 ï soco.de. 
376

 OLG München, Urteil vom 20. Oktober 2005 ï 29 U 2129/05, CR 2006, 414. 
377

 BGH, Urteil vom 19. Juni 2009 ï I ZR 47/07 ï EIFEL-ZEITUNG. 
378

 OLG Hamburg, Urteil vom 15. Februar 2001 ï 3 U 200/00, AfP 2001, 312 = ZUM 2001, 514 = K&R 2001, 

368 ï sumpfhuhn.de. 
379

 BGH, Urteil vom 18. Juni 2009 ï I ZR 47/07 ï EIFEL-ZEITUNG. 
380

 BGH, Urteil vom 18. Juni 2009 ï I ZR 47/07 ï EIFEL-ZEITUNG. 
381

 BGH, Urteil vom 18. Juni 2009 ï I ZR 47/07 ï EIFEL-ZEITUNG. 
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tels Inhaltsverzeichnissen.
382

 Für Domains wird eine Vorverlagerung des Titelschutzes über 

Titelschutzanzeiger abgelehnt. Ein Schutz der Domain als Titel komme nur in Betracht, wenn 

ein fertiges Werk vorliege. Eine Titelschutzanzeige gebe es im Internet oder bei T-Online 

(noch) nicht. Unzureichend seien auch bloße Inhaltsverzeichnisse, der alleinige Verweis auf 

Eigenwerbung oder eine Internetzeitschrift mit nur wenigen Beiträgen.
383

 Im Übrigen soll ein 

Titelschutz bei solchen Domains nicht in Betracht kommen, die ein Portal bezeichnen;
384

 an-

ders sieht das LG Stuttgart die Lage, wenn die Domain der Unterscheidung von anderen In-

ternet-Portalen dient.
385

  

 

d) Afilias und die Konsequenzen 

 

In der Entscheidung afilias.de386 hat der BGH bekräftigt, dass auch eine Domain einen in sich 

bestehenden Wert habe. Zwar beruhe die Domain nur auf einem schuldrechtlichen Anspruch 

und sei als solche kein eigenständiger Vermögenswert. Insofern setze sich eine Marke oder 

ein Unternehmenskennzeichen gegen eine gleichnamige Domain durch. Allerdings gebe es 

davon Ausnahmen. Eine erste sei anzunehmen, wenn die Registrierung des Domainnamens 

durch den Nichtberechtigten nur der erste Schritt im Zuge einer späteren Benutzung als Un-

ternehmenskennzeichen sei387. Eine weitere Ausnahme sei geboten, wenn das Kennzeichen- 

bzw. Namensrecht des Berechtigten erst nach der Registrierung des Domainnamens durch den 

Domain-Inhaber entstanden sei. Anders verhalte es sich nur, wenn es dem Domain-Inhaber 

wegen Rechtsmissbrauchs versagt sei, sich auf seine Rechte aus der Registrierung des Do-

mainnamens zu berufen. Dies sei insbesondere dann der Fall, wenn der Domaininhaber den 

Domainnamen ohne ernsthaften Benutzungswillen in der Absicht registrieren lasse, sich die-

sen von dem Inhaber eines entsprechenden Kennzeichen- oder Namensrecht es abkaufen zu 

lassen. 

 

Eine solche Ausnahme hat das OLG Hamburg388 jüngst bejaht. Die Registrierung der Domain 

www.stadwerke-uetersen.de stelle eine unberechtigte Anmaßung des Namens eines erst nach 

                                                 
382

 OLG München, Urteil vom 11. Januar 2001 ï 6 U 5719/99, CR 2001, 406 ï kuecheonline; ähnlich auch LG 

Stuttgart, Urteil vom 15. Juli 2003 ï 41 O 45/03, MMR 2003, 675 ï snowscoot; Fezer, WRP 2000, 969, 973. 
383

 BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 ï I ZR 231/06, MMR 2009, 738 = CR 2009, 801 m. Anm. Hackbarth ï airdsl; 

OLG München, Urteil vom 11. Januar 2001 -6 U 5719/99, MMR 2001, 381 ï kuecheonline.de. 
384

 LG Düsseldorf, Urteil vom 8. Mai 2002 ï 2 a O 360/01; MMR 2003, 131 ï urlaubstip.de; a.A. OLG Mün-

chen, Urteil vom 20. Oktober 2005 ï 29 U 2129/05, CR 2006, 414 ï österreich.de. 
385

 LG Stuttgart, Urteil vom 15. Juli 2003 ï 41 O 45/03, MMR 2003, 675 ï snowscoot.  
386

 BGH, Urteil vom 24. April 2008 ï I ZR 159/05, NJW 2008, 3716 = MMR 2008, 815. 
387

 Siehe auch BGH, Urteil vom 9. September 2004 ï I ZR 65/02, GRUR 2005, 430, 431 ï mho.de. 
388

 OLG Hamburg, Urteil vom 24. September 2009 ï 3 U 43/09. 
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der Registrierung gegründeten namensgleichen kommunalen Versorgungsunternehmens dar, 

wenn sie lediglich dem Ziel dient, eine verkaufbare Vorratsdomain zu erlangen. Gibt der Do-

maininhaber an, Ăzu einem späteren Zeitpunkt die Geschichte der ehemaligen Stadtwerke im 

Internetñ bzw. ĂBauwerke der Stadt Uetersenñ präsentieren zu wollen und ergibt sich aus der 

vorgerichtlichen Korrespondenz ein klares, auf die Veräußerung der Domain gerichtetes Er-

werbsinteresse, so handele es sich lediglich um vorgeschobene, die Namensanmaßung ver-

schleiernde Zwecke.  

 

In der Entscheidung Ăahdò389 hat der BGH erneut darüber entschieden, inwieweit Unterneh-

men dagegen vorgehen können, dass ihre Geschäftsbezeichnung von Dritten als Domainname 

registriert und benutzt wird. Die Klägerin, die ihren Kunden die Ausstattung mit Hard- und 

Software anbietet, benutzt seit Oktober 2001 zur Bezeichnung ihres Unternehmens die Ab-

kürzung Ăahdñ. Die Beklagte (eine GmbH) hat mehrere tausend Domainnamen auf sich regist-

rieren lassen, um sie zum Kauf oder zur entgeltlichen Nutzung anzubieten, darunter seit Mai 

1997 auch den Domainnamen Ăahd.deñ. Vor dem Sommer 2002 enthielt die entsprechende 

Internetseite nur ein ĂBaustellenñ-Schild mit dem Hinweis, dass hier Ădie Internetpräsenz der 

Domain ahd.deñ entstehe. Danach konnten unterschiedliche Inhalte abgerufen werden, jeden-

falls im Februar 2004 auch Dienstleistungen der Beklagten wie z.B. das Zurverfügungstellen 

von E-Mail-Adressen oder das Erstellen von Homepages. Der BGH entschied, dass die Kläge-

rin aufgrund ihres nach der Registrierung des Domainnamens entstandenen Rechts an der 

Unternehmensbezeichnung der Beklagten verbieten könne, die Buchstabenkombination Ăahdñ 

als Kennzeichen für die im Schutzbereich der Geschäftsbezeichnung der Klägerin liegenden 

Waren und Dienstleistungen zu benutzen. Die Registrierung des Domainnamens führe nur 

dazu, dass der Inhaber eines erst nach der Registrierung entstandenen Namens- oder Kennzei-

chenrechts vom Domaininhaber regelmäßig nicht die Löschung des Domainnamens verlangen 

oder ihm jedwede Nutzung des Domainnamens untersagen könne. Sie berechtige als solche 

den Domaininhaber dagegen nicht dazu, unter dem Domainnamen das Kennzeichenrecht des 

Dritten verletzende Handlungen vorzunehmen. Der Domainname sei von der Beklagten vor 

Oktober 2001 auch nicht so verwendet worden, dass an der Bezeichnung Ăahdñ ein gegenüber 

der Geschäftsbezeichnung der Klägerin vorrangiges Kennzeichenrecht der Beklagten entstan-

den sei.  

 

                                                 
389

 BGH, Urteil vom 19. Februar 2009 ï I ZR 135/06 ï ahd.de. 
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Einen Anspruch der Klägerin auf Löschung des Domainnamens hat der Bundesgerichtshof 

dagegen verneint. Auf eine Kennzeichenverletzung könne das Löschungsbegehren nicht ge-

stützt werden, weil das Halten des Domainnamens nicht schon für sich gesehen eine Verlet-

zung der Geschäftsbezeichnung der Klägerin darstelle. Ein Löschungsanspruch sei auch nicht 

unter dem Gesichtspunkt der wettbewerbswidrigen Mitbewerberbehinderung gegeben. Dass 

die Klägerin ihre Geschäftsbezeichnung Ăahdñ nicht in Verbindung mit der Top-Level-

Domain Ădeñ als Domainnamen nutzen könne, habe sie grundsätzlich hinzunehmen, weil sie 

die Abkürzung Ăahdñ erst nach der Registrierung des Domainnamens auf die Beklagte in Be-

nutzung genommen habe. Nach Auffassung des BGH handelt die Beklagte im Streitfall nicht 

rechtsmissbräuchlich, wenn sie sich auf ihre Rechte aus der Registrierung des Domainnamens 

beruft. 

 

III.  Pfändung und Bilanzierung von Domains  

 

Literatur:  

Berger, Pfändung von Domains, RPfleger 2002, 181; Hanloser, Unzulässigkeit der Domain-

Pfändung, CR 2001, 344; Hanloser, Die Domain-Pfändung in der aktuellen Diskussion, CR 

2001, 456; Hartig, Die Rechtsnatur der Domain-Anmerkung zur BGH-Entscheidung 

ĂDomain-Pfªndungò, GRUR 2006, 299; Hismann/Schmittmann, Steuerliche Aspekte des 

Domainhandels, MMR 2003, 635; Hombrecher, Domains als Vermögenswerte ï Rechtliche 

Aspekte des Kaufs, der Lizenzierung, der Beleihung und der Zwangsvollstreckung, MMR 

2005, 647; Karies/Niesert, Aus- und Absonderung von Internet-Domains in der Insolvenz, 

ZInsO 2002, 510; Kleespies, Die Domain als selbständiger Vermögensgegenstand in der 

Einzelzwangsvollstreckung, GRUR 2002, 764; Meier, Zur Zulässigkeit der Pfändung einer 

Internet-Domain, KKZ 2001, 231; Oberkofler, (Ver-) Pfändung von Internet-Domains, 

Medien und Recht 2001, 185; Schmitz/Schröder, Streitwertbestimmung bei 

Domainstreitigkeiten, K&R 2002, 189; Ulmer, Domains in Zwangsvollstreckung und 

Insolvenz, ITRB 2005, 112, Viefhues, Zur Übertragbarkeit und Pfändung vom Domain-

Names, MMR 2000, 286; Welzel, Zwangsvollstreckung in Internet-Domains, MMR 2001, 

131.  

 

Im Zusammenhang mit der Anerkennung einer Domain als vermögenswertes Gut steht auch 

die Frage ihrer Pfändbarkeit in der Zwangsvollstreckung. Hierzu bestehen unterschiedliche 

Aussagen einzelner Gerichte. Das LG München I390 hat eine Pfändbarkeit nach § 857 ZPO 

ausgeschlossen. Das LG Essen hat hingegen eine Pfändung zugelassen.391 Folgt man dem LG 

Essen, ist eine Domain nach §§ 844, 857 ZPO pfändbar und freihändig durch Versteigerung 

                                                 
390

 LG München I, Beschluss vom 12. Februar 2001 ï 20 T 19368/00, CR 2001, 342 = MMR 2001, 319 = K&R 

2001, 527; noch offengelassen in LG München I, Beschluss vom 28. Juni 2000 ï 20 T 2446/00, MMR 2000, 565 

= K&R 2000, 563 = ZUM 2000, 875 = CR 2000, 620 mit Anm. Hanloser auf S. 703.  
391

 LG Essen, Beschluss vom 22. September 1999 ï 11 T 370/99, MMR 2000, 286 m. Anm. Viefhues = CR 2000, 

247. Ähnlich auch AG Lindau, M 192/00 (unveröffentlicht); AG Langenfeld, Beschluss vom 21. Dezember 2000 

ï 12 M 2416/00, CR 2001, 477; LG Düsseldorf, Urteil vom 16. März 2001 ï 25 T 59/01, ZUM 2002, 155. 
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seitens des Gerichtsvollziehers im Internet verwertbar.392 Der Streit zwischen dem LG Mün-

chen I und dem LG Essen wurde durch den BGH aufgelöst. Danach ist eine Domain zwar 

nicht pfändbar, die Gesamtheit der schuldrechtlichen Ansprüche des Domaininhabers gegen-

über der Domainvergabestelle fällt dagegen unter § 857 Abs. 1 ZPO.393 Eine Verwertung der 

gepfändeten Ansprüche gegen die Vergabestelle erfolgt also im Wege der Überweisung an 

Zahlungs statt. 

 

Unter Umständen ist auch denkbar, dass die Domain als Arbeitsmittel i.S.v. § 811 Nr. 5 

ZPO unpfändbar ist. Die Vorschrift bezieht sich zwar allein auf ĂSachenñ und ist deshalb 

nicht unmittelbar einschlägig. Es kommt jedoch eine analoge Anwendung in Betracht.394 Ein 

darauf basierender Pfändungsschutz setzt allerdings voraus, dass die Domain zur Fortsetzung 

der Erwerbstätigkeit des Schuldners Ăerforderlichñ ist. Das ist allerdings nur dann der Fall, 

wenn sich die Domain im Rechtsverkehr bereits durchgesetzt hat und nicht (mehr) ohne wei-

teres gegen eine andere ausgetauscht werden kann.395  

Unabhängig von diesem Streit ist eine Pfändbarkeit der Konnektierungsansprüche des 

Domaininhabers gegen die DENIC im Wege der Forderungspfändung inzwischen aner-

kannt.396 Schwierig ist dann aber die Verwertung dieser Forderung, da eine Überweisung 

mangels Leistungsinteresse des Vollstreckungsgläubigers nicht in Betracht kommt.  

Wichtig sind im Übrigen auch Vorkehrungen gegen die Insolvenz des Access Providers. Muss 

ein Provider Insolvenz beantragen, wird die DENIC tätig. Wenige Wochen nach Insolvenz-

Antrag sind fast immer alle Domains erstmal direkt bei der DENIC gehostet und auf deren 

eigenen Nameservern und im Zone-c der Domains eingetragen. In einem Fall, in dem die Zo-

ne-c bereits bei der DENIC liegt (erkennbar am HD4-RIPE im Zone-c beim Denic-Who-is), 

braucht man also nur die Kündigung an den alten Provider zu schicken und an die DENIC das 

KK-Fax.  

 

Auch stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach der Bewertung von Domains. Gän-

gig ist insofern die RICK -Formel. Entscheidend abzustellen ist hiernach auf  
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 So auch AG Berleburg, Beschluss vom 16. Mai 2001 ï 6 M 576/00, MMR 2002, 848 (Ls.).  
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 BGH, Beschluss vom 5. Juli 2005 ï VII ZB 5/05, GRUR 2005, 969. 
394

 Berger, Rpfleger 2002, 185; ähnlich LG Mönchengladbach, Beschluss vom 22. September 2004 ï 5 T 

445/04, ZUM 2004, 935 = MDR 2005, 118. 
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 Welzel, MMR, 2001, 131, 135. 
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 Hanloser, Rechtspfleger 2000, 525, 527; Hanloser, CR 2001, 344, 345; Welzel, MMR 2001, 131, 132. 
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¶ das Risiko, rechtliche Probleme bei der Verwendung der Domains zu 

bekommen = R 

¶ das Image der Domain = I 

¶ die Frage der kommerziellen Verwendbarkeit der Domain = C 

¶ die Kürze der Domain = K.  

 

Differenzierter arbeitet die sog. Horatius-Formel, die eine Vielzahl von Indikatoren heran-

zieht, unter anderem 

 

¶ die Visits 

¶ die Eintragungen in Suchmaschinen 

¶ die Pflege der Domain 

¶ das Bestandsalter. 

 

Noch variantenreicher sind die Kriterien des SCHARF-Modells, das mit über vierzig Indika-

toren arbeitet.397 

 

Bei der Streitwertberechnung im Rahmen von § 12 Abs. 1 GKG berücksichtigt das Gericht 

im Rahmen seines freien Ermessens den wirtschaftlichen Wert der Domain für den Berechtig-

ten, wobei insbesondere die erwartete Zahl der Visits und sonstige Indizien für erzielbare 

Umsätze und Marketingeffekte zu berücksichtigen sind. Das OLG Frankfurt398 scheint den 

Wert tendenziell gering anzusetzen. Bei der Bemessung des wirtschaftlichen Wertes der Do-

mainnamen sei zu berücksichtigen, dass sie sämtlich nicht geeignet seien, einen unmittelbaren 

oder auch nur mittelbaren (assoziativen) Bezug zu Waren oder Dienstleistungen herzustellen, 

insoweit fehlt ihnen die inhaltliche Aussagekraft sowie ein prägnanter Anklang an marktgän-

gige Waren, Dienstleistungen etc. Daher kämen Internetadressen, die Zufallsfunde im Netz 

surfender Interessenten sind, kaum in Betracht.  

Andere Gerichte sind großzügiger. Das LG Köln lässt bei der Nutzung einer Domain als Teil 

einer E-Mail-Adresse 75.000 ú ausreichen.399 Das LG Hamburg geht von 50.000 ú aus.400 Das 

OLG Köln bejahte einen Streitwert in Hºhe von 135.000 ú,401 konstatierte aber in einem ande-
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 http://www.bewertungsformel.de.  
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 OLG Frankfurt a. M., 25 W 33/02 (unveröffentlicht). 
399

 LG Köln, Urteil vom 23. Februar 2000 ï 14 O 322/99, MMR 2000, 437 ï maxem.de. 
400

 LG Hamburg, Urteil vom 13. Januar 2004 ï 312 O 448/03, BeckRS 2005 00859, 

http://www.aufrecht.de/2903.html; ähnlich LG Düsseldorf, 2a O 35/04 (unveröffentlicht). 
401

 OLG Köln, Urteil vom 9. Juli 2004 ï 6 U 166/03, GRUR-RR 2005, 82 = OLGR Köln 2005, 173. 
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ren Fall, dass sich der Streitwert nach dem Interesse des Klªgers richte (hier: 25.000 ú).402 

Dabei wurden gerade auch bei bedeutenderen Unternehmen Streitwerte bis zu 500.000 ú fest-

gesetzt.403 Bei Gattungsbegriffen hat sich der Streitwert auf 50.000 ú eingependelt.404 Zum Teil 

wird in der Literatur für alle Domainstreitigkeiten ein Betrag in Hºhe von 50.000 ú als Regel-

streitwert angenommen.405  

 

Der BFH406 sieht in den Aufwendungen zum Erwerb einer Internetadresse (Domain) keine 

sofort abzugsfähige Betriebsausgabe und auch kein abschreibfähiges Wirtschaftsgut, so 

dass die entstandenen Kosten im Rahmen einer Überschussrechnung gem. § 4 Abs. 3 EStG 

keine Berücksichtigung finden. Eine Domain stelle nach Auffassung des FG zwar ein immate-

rielles Wirtschaftsgut dar. Anders als bei Software finde hingegen kein Wertverzehr statt, da 

die Internetadresse dauerhaft und in ungeschmälerter Art und Weise genutzt werden könne 

und dem Domaininhaber zeitlich unbeschränkte wirtschaftliche Vorteile biete. 

 

IV.  Streitschlichtung nach der UDRP  

 

Literatur:  

Bettinger, ICANN´s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, CR 2000, 234; 

Bettinger, Abschlussbericht der WIPO zum Internet Domain Name Process, CR 1999, 445; 

Geist, Fair.com?: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN 

UDRP, http://aix1.uottawa.ca/~geist/frameset.html; Gibson, Digital Dispute Resolution, CRi 

2001, 33; Hoffmann, Alternative dispute resolution dot.com, Mitteilungen der deutschen 

Patentanwälte 2002, 261; Maher, The UDRP: The Globalization of Trademark Rights IIC 

2002, 924; Mueller, Rough Justice: An Analysis of ICANN´s Uniform Dispute Resolution 

Policy, November 2000, http://dcc.syr.edu/roughjustice.htm; Sorkin Judicial Review of 

ICANN Domain Name Dispute Decisions, 18 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 637 

(2001); Stotter, Streitschlichtung bei UK-Domains, MMR 2002, 11; Strömer, Das ICANN-

Schiedsverfahren ï Königsweg bei Domainstreitigkeiten, K&R 2000, 587; Strömer, Das 

ICANN-Schiedsverfahren, Heidelberg 2002; Weston, Domain Names, CSLR 2000, 317. 
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Die ICANN hat sich Gedanken zur Streitschlichtung gemacht. So wurde im August 1999 die 

ĂUniform Dispute Resolution Policyñ (UDRP) verabschiedet.407 Dieses Regelwerk sieht eine 

Streitschlichtung bei missbräuchlicher Registrierung von Namen in den Top Level Domains 

.com, .org und .net vor. Hinzu kommen die länderspezifischen Codes 3 von 31 meist kleine-

ren Staaten (wie z.B. Tuvalu).408 Die DENIC hat sich noch nicht dazu durchringen können, 

eine solche Streitschlichtung zu akzeptieren.  

 

Auch neue gTLDs fallen unter die UDRP.409 Die Verbindlichkeit der UDRP basiert auf rein 

vertragsrechtlicher Grundlage; wer eine Domain registriert, unterwirft sich rechtsgeschäftlich 

den UDRP. Es handelt sich insofern bei der UDRP nicht um die Einführung einer Schiedsge-

richtsbarkeit im Sinne von §§ 1025 ff. ZPO, sondern um eine Streitschlichtung auf der Basis 

einer Prorogation nach § 38 ZPO.410 Eine Möglichkeit, die UDRP isoliert anzugreifen, etwa 

wegen des darin vorgesehenen, dem deutschen Recht aber fremden Übertragungsanspruchs 

besteht nicht.
411

 Da die UDRP aber regelmäßig durch einen Hinweis in den AGB des jeweili-

gen Access Providers verbindlich werden sollen, stellt sich die Frage nach der AGB-

rechtlichen Zulässigkeit einer solchen ĂSchiedsabredeñ. Die AGB-rechtliche Wirksamkeit ist 

hochgradig problematisch.  

Im Übrigen wenden z.B. US-amerikanische Gerichte ohnehin im Zweifel ihre eigenen Regeln 

an und lassen es dem Betroffenen offen, bei einer Niederlage nach der UDRP US-Gerichte 

anzurufen.412 Auch Gerichte in anderen Staaten haben die UDRP hinterfragt.413  

 

Die Streitschlichtung erfolgt über vier verschiedene, von der ICANN lizenzierte Organisatio-

nen, darunter  

 

¶ die Schiedsstelle der WIPO (http://arbiter.int/domains)414 

¶ das National Arbitration Forum (http://www.arb-forum.com/domains) 

                                                 
407

 Hinzu kommen die ĂRules for Uniform Domain Name Dispute Policyñ, die im Oktober 1999 verabschiedet 

worden sind. 
408

 Siehe dazu die Liste unter http://www.wipo.int./amc/en/domains/cctld/index.html. 
409

 Siehe http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-info.html; hierzu zählen:  

.info; .biz; .aero; .coop; .museum; .name; .travel. 
410

 LG Berlin, Teilurteil vom 2. März 2010 ï 15 O 79/09. 
411

 LG Berlin, Teilurteil vom 2. März 2010 ï 15 O 79/09. 
412

 So Section 1114(2)(D)(v) des US Anticybersquatting Act und U.S. Court of Appeals for the First Circuit, 

Entscheidung vom 5. Dezember 2001 ï (JAY D. SALLEN vom CORINTHIANS LICENCIAMENTOS LTDA 

et al., GRUR Int. 2003, 82. 
413

 Siehe die Liste bei der WIPO http://arbiter.wipo.int/domains/challenged/index.html. 
414

 Siehe dazu auch die WIPO-Broschüre 

http://www.wipo.int/freepublications/en/arbitration/919/wipo_pub_919.pdf. 
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¶ das CPR ï Institut for Dispute Resolution (http://www.cpradr.org). 

¶ das ADNDRC, das Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (http:// 

www.adndrc.org).415
 

 

Es besteht die freie Wahl, entweder vor ordentlichen Gerichten zu klagen oder die UDRP-

Schlichtungsorganisation anzurufen. Auch können staatliche Gerichte trotz einer 

Streitschlichtungsentscheidung nachträglich tätig werden (Art. 4 (k) UDRP). Eine UDRP-

interne Berufungsinstanz besteht nicht.416 Über die Frage der Kostenerstattung wird nicht 

entschieden. Allerdings hat der österreichische oberste Gerichtshof entschieden, dass bei einer 

Entscheidung innerhalb der UDRP zu Lasten des Beschwerdegegners ein Auslagenersatz 

nach nationalem Recht verlangt werden kann.417 

 

Die Internet-Verwaltung ICANN ändert derzeit die Regelungen für das Schiedsverfahren418: 

Mit Wirkung ab 1. März 2010 stellt ICANN das Verfahren auf weitgehend elektronische Ab-

wicklung um. Die Änderungen, die mit Wirkung ab 1. März 2010 verpflichtend in Kraft tre-

ten, jedoch schon seit 14. Dezember 2009 zur Anwendung kommen, betreffen vor allem ver-

fahrenstechnische Regelungen. Sie sollen das Verfahren für beide Parteien kosten- und zeit-

sparender gestalten. Hierzu gehört es beispielsweise, dass Klagen einschließlich der Anlagen 

künftig ausschließlich in elektronischer Form eingereicht werden können, wobei eine E-

Mail an domain.disputes@wipo.int genügt. Als Dateiformat ist das Word- wie das .pdf-

Format zugelassen; auch Excel-Dateien akzeptieren die Schiedsgerichte. Allerdings sollten 

einzelne Dateien nicht größer als zehn MB sein, die Klage insgesamt eine Größe von 50 MB 

nicht überschreiten.  

 

Mit dieser Änderung entfällt beispielsweise die Regelung, mehrere Abschriften der eigenen 

Schriftsätze einzureichen, damit sie dem Gegner übersandt werden können. Das spart nicht 

nur Papier, sondern auch Zeit, da die Schriftsätze per E-Mail zugestellt werden können. Der 

Beklagte erhält jedoch weiterhin eine Nachricht über das UDRP-Verfahren an seine im 

WHOIS angegebene Postanschrift, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß über das Ver-

fahren in Kenntnis gesetzt wird. Nicht zuletzt aus diesem Grund empfiehlt es sich, die eigenen 

WHOIS-Daten regelmäßig auf Validität zu prüfen. 

                                                 
415

 Ausgeschieden ist das kanadische eResolution Consortium (http://www.resolution.ca). 
416

 Siehe allerdings den Vorschlag von M. Scott Donahey zur Einführung eines UDRP Appelatte Panel in: Jour-

nal of International Abitration 18 (1) 2001, 131. 
417

 ÖOGH, Urteil vom 16. März 2004 ï 4 Ob 42/04m, MMR 2004, 747. 
418

 http://wipo.int/amc/en/domains/rules/eudrp/. 
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Zu zahlen sind die Schlichtungskosten durch den Beschwerdeführer (zwischen 1500 und 

4000 $). Der Beschwerdegegner hat zwanzig Tage Zeit zu reagieren. Ein Ăcase administratorñ 

prüft die formellen Voraussetzungen der Beschwerde und Erwiderung und bestimmt dann 

einen Schlichter. Dieser hat nach seiner Ernennung vierzehn Tage Zeit, seine Entscheidung zu 

erstellen; insgesamt dauert das Verfahren selten länger als zwei Monate. Entscheidungen 

werden im Volltext und mit voller Namensangabe aller Beteiligten auf der Homepage des 

Gerichts veröffentlicht. Probleme bereitet den Schiedsrichtern auch die Frage, wie mit nach-

gereichten Schriftsätzen umzugehen ist. Deren Berücksichtigung liegt im Ermessen des Pa-

nels. Die meisten Schiedsrichter lassen nachgereichte Schriftsätze nur dann zu, wenn plausi-

bel gemacht wird, dass die entsprechenden Argumente und Beweismittel nicht bereits in der 

Beschwerde beziehungsweise der Erwiderung vorgetragen werden konnten.419 Unzulässig ist 

die Einbringung neuer Tatsachen, wenn die Beschwerdeführerin den fehlenden Vortrag be-

reits schon zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde hätte vorbringen können.420 Wich-

tig ist es, nur klare Fälle zur Entscheidung des Schiedsgerichts zu bringen. Alle wesentlichen 

Argumente sollten vollständig und sachbezogen in einem einzigen Schriftsatz vorgetragen 

werden. Dabei sollte von vornherein gleich in diesem Schriftsatz alles schriftliche Beweisma-

terial beigefügt werden. Als sinnvoll hat es sich erwiesen, die Panelists auch auf ähnlich gela-

gerte Entscheidungen anderer Panelists hinzuweisen. Die Anrufung eines Dreipanels lohnt 

sich nur dann, wenn noch kein einheitliches Fallrecht existiert und Rechtsfragen in der Ver-

gangenheit streitig waren. 

 

Die Einlegung der Beschwerde ist automatisch mit einer Übertragungssperre verbunden. Al-

lerdings ist unklar, ob diese Wirkung erst mit Zugang der Beschwerdemitteilung beim Re-

gistrar oder schon ab Zustellung der Beschwerdeschrift an den Defendant gilt. Es bestehen 

zum Teil noch zeitliche Möglichkeiten, als Defendant in Kenntnis der Beschwerdeeinlegung 

die Domain auf einen anderen zu übertragen (sog. Cyberflight ). Fraglich ist, ob dann der 

neue Domaininhaber an die Beschwerdentscheidung gebunden ist.  

 

Die Streitschlichtungsgremien entscheiden nicht nach Maßgabe staatlichen Rechts. Viel-

mehr nehmen sie ï in Anlehnung an US-amerikanische Gesetzesvorgaben ï nur einen einge-

schränkten Bereich der Markenpiraterie wahr. Entscheidend ist hierbei Art. 4 (a) der UDRP: 

                                                 
419

 Balidiscovery.org, D 2004 ï 0299; noch strenger mtvbase.com, D 2000 ï 1440, wonach eine Zulassung nur 

bei besonderer Anforderung der Unterlagen von Panel möglich ist. 
420

 WIPO Case No. D 2005/0485 ï Vincotte.com. 
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ĂYou are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that 

a third party (a Ăcomplainantò) asserts to the applicable Provider, in compliance with 

the Rules of Procedure, that 

 

(I) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or 

service mark in which the complainant has rights; and 

(II)  you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; 

and 

(III)  your domain name has been registered and is being used in bad faith.ñ 

 

Jedes dieser drei Merkmale bedarf näherer Erläuterung. Zunächst ist beim ersten Merkmal zu 

beachten, dass der Begriff des Ătrademark or service markñ weit ausgelegt wird. Darunter 

fallen zum Beispiel auch Zeichen, die nach dem US Common Law geschützt sind. Dann muss 

allerdings eine entsprechende Benutzung im geschäftlichen Verkehr nachgewiesen werden 

(Ăsecondary meaningñ).421 Abzugrenzen sind die geschützten Zeichen von Kennzeichen, die 

lediglich auf Unternehmen verweisen oder persönliche Namen ï selbst bei Berühmtheit des 

Namensträgers ï umfassen.422 Entscheidend kommt es nicht auf den territorialen Schutzbe-

reich der Marke an. Selbst wenn kein Markenschutz im Land des Beschwerdegegners besteht, 

kann die entsprechende Marke herangezogen werden. Allerdings wird man das Fehlen des 

Markenschutzes im Rahmen der Bösgläubigkeit zu erörtern haben.423 Der Zeitpunkt des 

Schutzerwerbs ist unerheblich. Insofern setzt sich die Marke auch durch, wenn sie Ăjüngerñ ist 

als der Domainname. Auch hier wird man allerdings dann bei der Frage der Bösgläubigkeit 

des Domaininhabers Zweifel anmelden dürfen.424 Auch nicht registrierte Markenrechte, wie 

Benutzungsmarken oder Common-Law Trademarks fallen unter die UDRP. Ähnliches gilt für 

berühmte Personennamen, wenn diese mit einer gewerblichen Nutzung verbunden sind. Be-

rühmtheit als solche reicht nicht aus, um die UDRP anwenden zu können.425 Geografische 

Angaben fallen als solche nicht unter die UDRP.426 Ein Schutz kommt allerdings in Betracht, 

wenn die geografische Angabe auch Teil einer Wort-Bild-Marke ist.427 Einen Schutz bekom-

                                                 
421

 NAOP LLC v. Name Administration Inc., FA0808001220825, NAF 7 October 2008.  
422

 Margarat C. Whitman v. Domains for Sale, D 2008 ï 1645 (ĂMerely having a Ăfamous nameñ is not sufficient 

to establish common law trademark or service mark rights in the nameñ). 
423

 Siehe Early Learning Centre.com ï D 2005 ï 0692. 
424

 Aljazeera.com ï D 2005 ï 0309. 
425

 Juliaroberts.com ï D 2000 ï 0210; Charlierapier.com ï D 2004 ï 0221. 
426

 SachsenïAnhalt.com ï D 2002 ï 0273; New Zealand.com ï D 2002 ï 0754. 
427

 Potsdam.com, D 2002 ï 0856; Meißen.com, D 2003 ï 0660. 
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men auch Werktitel. Streitig ist, ob die Rechte auch nicht ausschließlicher Lizenznehmer un-

ter das Schutzsystem fallen.428 Der Inhaber der ausschließlichen Lizenz kann in jedem Fall 

Rechte geltend machen. Im übrigen erlaubt die UDRP eine gewillkürte Prozessstandschaft. Im 

Übrigen müssen die Eintragungen der Marken vor der Registrierung des Domainnamens 

durch den Beschwerdegegner erfolgt sein.429  

 

Zu prüfen ist dann noch die Verwechslungsfähigkeit im Verhältnis der Marke zum Domain-

namen (Ălikelihood of confusionò). Diese beurteilt sich nur nach der Zeichenähnlichkeit; die 

dahinter stehenden Produkte werden nicht geprüft. Generische Zusätze werden hier nicht be-

rücksichtigt.430 Kritische Zusätze wie ĂSucksñ oder ĂFuckñ können unter Umständen die Ver-

wechslungsgefahr ausschließen, was allerdings zwischen den einzelnen Panelists streitig ist.431 

 

Auf Ălegitimate interestsñ kann verweisen, wer eine Domain nachweislich für ein Fan-

Forum432 oder für kritische Meinungsäußerungen433 nutzt. Die bloße Absicht einer solchen 

Nutzung reicht nicht aus. Dem Domainnutzer obliegt insofern die Darlegungs- und Beweis-

last. Der Hinweis auf die Namensgleichheit reicht nicht aus.434 Ein eigenes Markenrecht be-

gründet ebenfalls ein legitimes Interesse zur Benutzung der Domain.435 Dies gilt allerdings nur 

dann, wenn dieses Markenrecht gutgläubig erworben worden ist.436 Besonders streitig ist die 

Frage des legitimen Interesses beim Vertrieb von Markenwaren durch Vertragshändler. Hier 

plädiert eine überwiegende Zahl von Panelists für eine händlerfreundliche Auslegung der Re-

geln. Ein Verstoß gegen die UDRP soll danach nicht vorliegen, wenn der Händler sich auf 

den tatsächlichen Vertrieb beschränkt, keine Konkurrenzprodukte anbietet und es nicht zu 

einer übermäßigen Behinderung des Markeninhabers kommt.437 Diese Freiheit der Benutzung 

soll auch für unabhängige Händler gelten.438 

 

                                                 
428

 Dafür Telcelbellsouth.com, D 2002 ï 1027; dagegen Knicks.com, D 2000 ï 1211. 
429

 WIPO Case No. D 2001/0074 ï ode.com; WIPO Case No. D 2001/0101 ï e-mortage.com; WIPO Case No. D 

2002/0943 ï Ezcommerce.com; WIPO Case No. D 2001/1228 ï planetarysociety.com. 
430

 Faketrgheuer, D 2004 ï 0871. 
431

 Für Verwechselungsgefahr: Bayersucks.org, D 2002 ï 1115; Berlitzsucks.com, D 2003 ï 0465; keine Ver-

wechselungsgefahr: fucknetzcape.com, D 2000 ï 0918; Asdasucks.net. D 2002 ï 0857. 
432

 Patbenatar.com, D2004-0001 gegen geert-hofstede.com, D2003-0646. 
433

 Legal-and-general.com, D2002 ï 1019 gegen Fadesa.net, D2001-0570. 
434

 Siehe die Entscheidung in Sachen Peter Frampton http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-

0141.html. 
435

 Geizhals.com, D 2005 ï 0121. 
436

 So etwa nicht im Falle als Grundlage für die Domain Madonna.com, D 2000 ï 0847; ähnlich Cebit.com, D 

2003 ï 0679. 
437

 Okidataparts.com, D 2001 ï 0903. Anderer Ansicht allerdings Talkabout.com, D 2000 ï 0079. 
438

 Porschebuy.com, D 2004 ï 0481. 
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Am schwierigsten zu konkretisieren ist das Merkmal Ăbad faithñ. Nachzuweisen ist hier sei-

tens des Beschwerdeführers, dass eine Adresse registriert und benutzt wurde Ăin bad faithñ.439 

In Anlehnung an die deutsche ĂAfiliasñ-Rechtsprechung440 gilt auch bei der UDRP, dass eine 

jüngere Marke nicht gegen eine ältere Domain geltend gemacht werden kann; in einem sol-

chen Fall fehlt dem Domaininhaber bei der Registrierung die Bösgläubigkeit.441 Zur Konkreti-

sierung dieses allgemeinen Rechtsbegriffs muss Art. 4 (b) der UDRP herangezogen werden:  

 

ĂFor the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but 

without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the regis-

tration and use of a domain name in bad faith: 

 

(I) circumstances indicating that you have registered or you have 

acquired the domain name primarily for the purpose of selling, 

renting, or otherwise transferring the domain name registration to the 

complainant who is the owner of the trademark or service mark or to 

a competitor of that complainant, for valuable consideration in 

excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the 

domain name; or 

(II)  you have registered the domain name in order to prevent the owner 

of the trademark or service mark from reflecting the mark in a 

corresponding domain name, provided that you have engaged in a 

pattern of such conduct; or 

(III)  you have registered the domain name primarily for the purpose of 

disrupting the business of a competitor; or 

(IV)  by using the domain name, you have intentionally attempted to 

attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other 

on-line location, by creating a likelihood of confusion with the 

complainantôs mark as to the source, sponsorship, affiliation, or 

endorsement of your web site or location or of a product or service 

on your web site or location.ñ 

 

                                                 
439

 Das Merkmal stammt aus dem US Cybersquatting Act 1999, Pub L No. 106-133, § 3002 (a), 113 Stat. 1501, 

1537, der eine entsprechende Änderung von lit. d § 43 Lanham Act vorsieht. 
440

 BGH, Urteil vom 24. April 2008 ï I ZR 159/05, MMR 2008, 815 ï afilias.de. 
441

 Phoenix Mortgange Corp. V. Toggas D 2001 ï 0101; Abnuela Company LLC v. Arisu Tech, 

FA0808001222449, NAF 21 October 2008.  
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Diese Liste denkbarer Ăbad faithñ-Fälle ist nicht abschließend (Ăin particular but without limi-

tationñ). Im Laufe der Zeit hat sich gerade im Bereich der WIPO eine eigene Judikatur entwi-

ckelt, die weitere Fälle von Ăbad faithñ herausgearbeitet hat. An der Bösgläubigkeit soll es 

fehlen, wenn andere legitime Benutzungsmöglichkeiten denkbar sind. Dies gilt etwa bei gene-

rischen Begriffsinhalten.442 Kritiker werfen der WIPO allerdings vor, dass zu schnell ein Ăbad 

faithñ zu Gunsten des Beschwerdeführers bejaht werde.443 Dies gilt vor allem, seitdem die 

Panelists eine Vermutung der bösgläubigen Registrierung bei bösgläubiger Nutzung und um-

gekehrt zugelassen haben.444 

 

Weiß die Beschwerdeführerin bei Einreichung der Beschwerde, dass sie keine besseren Rech-

te gegenüber dem Beschwerdegegner geltend machen kann, dass die Beschwerde auch sonst 

offensichtlich unbegründet ist, kann der Beschwerdegegner gemäß § 15 (e) UDRP Feststel-

lung beantragen, dass es sich bei der Beschwerde um einen Versuch des Reverse Domain 

Name Hijacking handelt.445  

 

 

V. Streitschlichtung rund um die EU-Domain  

 

Literatur:  

Bettinger, Alternative Streitbeilegung für Ă.euñ, in WRP 2006, 548; Jaeger-Lenz, Die Einfüh-

rung der .eu-Domains ï Rechtliche Rahmenbedingungen für Registrierungen und Streitigkei-

ten, in WRP 2005, 1234; Nitzel, Die ersten zweihundert ADR-Entscheidungen zu .eu-

Domains ï Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit, in MMR 2007, 282; Poth-

mann/Guhn, Erste Analyse der Rechtsprechung zu .eu-Domains in ADR-Verfahren, K&R 

2007, 69; Remmertz, Alternative dispute Resolution (ADR) ï An alternative for .eu-Domain 

name disputes?, in CRi 2006, 161; Schafft, Streitigkeiten über Ă.eu-Domains, in: GRUR 2004, 

986. 

 

Als Zeichen für die Identität des europäischen Wirtschaftsraums hat die europäische Kommis-

sion schon seit Ende der 90er Jahre über die Einführung einer eigenen Ă.euñ TLD nachge-

dacht. Im Jahre 2002 war es dann so weit. Verabschiedet wurden die Verordnung (EG) Nr. 

733/2002 des europäischen Parlaments und des Rates vom 22. April 2002 zur Einführung der 

Domain oberster Stufe Ă.euñ sowie die weitere Verordnung (EG) Nr. 874/2004 vom 28. April 

2004 der Kommission mit allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der 

                                                 
442

 Zeit.com, D 2005 ï 0725. 
443

 Siehe http://www.icannot.org und http://www.icannwatch.org. 
444

 Im Telstra führt das zum Verbot von Baustellendomains, WIPO Case No. D2000-0003. Umgekehrt führt das 

im grundlegenden Octogen-Fall dazu, eine gutgläubige Registrierung (erwa aufgrund eines Lizenzvertrages) 

nachträglich zu verbieten (WIPO Case No. D2009-0786). 
445

 Siehe WIPO Case No. D 2006/0855 ï Trailblazer.com. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































